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VERBRAUCHERINFORMATION FUR DIE
KRAFTFAHRTVERSICHERUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank firr das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Im Folgenden finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer Kraftfahrtversicherung. Neben den vertraglichen Grundlagen in den ,Allgemeinen Bedingun-
gen flir die Kraftfahrtversicherung” finden Sie wertvolle Hinweise, wie Sie Ihr Fahrzeug bspw. vor den Folgen des Klimawandels schiitzen kénnen oder
wie Sie von unserem exzellenten Schadenservice am besten profitieren.

Zudem bieten wir [hnen mit unserem ,Informationsblatt zu Versicherungsprodukten* eine Schnelliibersicht tber die wesentlichen Inhalte einer Kraft-
fahrtversicherung.

Bitte beachten Sie auch die wichtigen Informationen im ,Merkblatt zur Anzeigepflichtverletzung®, in der ,Allgemeinen Vertragsinformation Kraftfahrt-
versicherung", in dem wir Sie auch auf Ihre Widerrufsmdglichkeit hinweisen, und welche Aspekte bei der Beitragsberechnung beriicksichtigt werden
(,Ergdnzende Hinweise zur Beitragsberechnung). Wie wir Ihre Daten verarbeiten, erfahren Sie in den Datenschutzhinweisen am Ende dieser Ver-
braucherinformation.

Wir wiinschen lhnen stets eine gute und sichere Fahrt.
Ihre VHV Allgemeine Versicherung AG

IHR SCHUTZ VOR DEN FOLGEN DES KLIMAWANDELS

Extreme Wetterlagen nehmen auch aufgrund des Klimawandels zu. Das stellt Sie als Kunde und uns als Versicherer immer wieder vor neue Heraus-
forderungen.

Durch groRe Hitzewellen im Sommer entstehen beispielsweise immer hdufiger Brande, die auch auf Fahrzeuge tbergreifen kénnen. In den letzten
Jahren verzeichnen wir zudem immer stérkere Sturm- und Hagelereignisse. Diese verursachen allein in Deutschland jedes Jahr Schéaden in Milliar-
denhohe. Ferner kénnen Uberschwemmungen und/oder Starkregen Schéden an Ihrem Fahrzeug verursachen. Deshalb wird der Versicherungs-
schutz, der auch Klimarisiken, wie z. B. Sturm-, Hagel- und Uberschwemmungsschéden, abdeckt, in der Kaskoversicherung immer wichtiger.

Die Kaskoversicherung (Voll- und Teilkasko) schiitzt Ihr Fahrzeug gegen Schaden durch Beschédigung, Zerstérung, Verlust oder Totalschaden u. a.
bei Elementarereignissen wie z. B. Sturm, Hagel, Uberschwemmung, Erdrutsch oder Lawinen, in Héhe der vertraglich vereinbarten Héchstentschadi-
gungsgrenzen, die lber die vereinbarte Selbstbeteiligung hinaus gehen.

Der beste Schutz ist aber: Bringen Sie |hr Fahrzeug nach Mdglichkeit in Sicherheit, wenn sich ein Unwetter ankiindigt oder Sie durch eine Unwet-
terwarnung davon erfahren, z.B. in einer Garage oder durch Umparken bei Hochwasser bzw. Sturmfluten.

Auswirkungen auf lhren Versicherungsbeitrag fiir die Kaskoversicherung

Die Folgen des Klimawandels sind regional unterschiedlich. So beeinflusst auch der Wohnort den Versicherungsbeitrag. Dies geschieht durch die
Zuordnung Ihres Wohnortes zu einer Regionalklasse. In ihr werden auch drtliche Besonderheiten, wie die auch durch den Klimawandel beeinflussten
Elementarereignisse (bspw. Hochwasser, Hagel), beriicksichtigt.

Treffen Sie dauerhafte Vorkehrungen, die auch das Risiko eines klimabedingten Schadeneintritts verringern, kdnnen Sie zum Teil von risikobasierten
Nachldssen und von einem geringeren Beitrag profitieren. In Abhéngigkeit vom versicherten Fahrzeug bieten wir einen

- Nachlass fiir bestimmte Abstellplatze des Fahrzeuges

- Nachlass fiir geringe Jahresfahrleistungen.

Gerade wenn Sie solche Vorkehrungen ergriffen haben, aber auch unabhéngig davon, haben Sie in der Kaskoversicherung die Mdglichkeit, eine
Selbstbeteiligung zu vereinbaren. Wir bieten diesen Anreiz, um Schaden gering und flir die Versichertengemeinschaft versicherbar zu halten — also
auch fur Schéden aus den Risiken des Klimawandels. Und: Eine Selbstbeteiligung reduziert den Beitrag Ihrer Kaskoversicherung.

Was sind die Vorteile?
Der Vorteil fiir Sie: Sie kdnnen in der Kaskoversicherung Beitrag sparen. Sie schiitzen ihr Fahrzeug vor Elementargefahren; mittelbar schiitzen Sie
sich, andere Verkehrsteilnehmer und Ihr Fahrzeug (z. B. durch weniger Unfélle bei Starkregen).

Der Vorteil flir die Umwelt: CO,-Einsparungen in der Mobilitat und durch nicht notwendig werdende Reparaturen werden wertvolle Ressourcen einge-
spart.



VHV SCHADENSERVICE

Ein Autounfall ist &rgerlich genug — zum Gluick gibt es den VHV Schadenservice. Ein Anruf gentigt, und wir helfen sofort, unkompliziert und rund um
die Uhr. Damit Sie schnell wieder mobil sind. Voraussetzung fir eine unbtirokratische Schadenabwicklung ist, dass Sie sich sofort bei uns melden —
am besten mit dem Handy direkt vom Unfallort. Das gilt auch fiir Ihren Unfallgegner.

Was ist im Schadenfall zu beachten?

+ Melden Sie jeden Schaden sofort telefonisch bei der VHV — auch dann, wenn Sie sich nicht schuldig fiihlen. Speichern Sie unsere Rufnummer am
besten gleich in Ihrem Handy ab.

+ Erkennen Sie ohne unsere Zustimmung keine Anspriiche des Geschadigten an.

« Verstdndigen Sie bei Diebstahl, Brand oder Tierschdden die Polizei.

VHV Schadenservice PLUS

Mit unserem kostenlosen VHV Schadenservice PLUS sichern wir Ihnen schnelle Hilfe und wertvolle Unterstiitzung bei einem Schadenfall im Inland
zu. Wenn Sie davon profitieren méchten, gentgt im Fall der Félle ein Anruf — und wir setzen sofort alle Hebel in Bewegung.

Bei Karosserie- und Lackschédden organisieren wir auf Wunsch eine hochwertige Reparatur in einer DEKRA-gepriiften Partnerwerkstatt mit
+ schnellem Abschleppen Ihres Fahrzeugs

+ kostenlosem Fahrzeug im Schadenfall

+ kostenlosem Hol- und Bringservice

* 6 Jahren Garantie der VHV auf die Reparatur

+ Ubernahme einer geltenden Herstellergarantie

+ Reparatur nach Herstellervorgaben mit Originalersatzteilen

« direkter Abrechnung mit der Partnerwerkstatt

+ kostenloser Fahrzeugreinigung innen/aulRen

Bei Glasschéden organisieren wir auf Wunsch eine hochwertige Reparatur in einer zertifizierten Partnerwerkstatt mit
* 6 Jahren Garantie auf die Reparatur (nicht Austausch)

« Verzicht auf Selbstbeteiligung bei Reparatur der Windschutzscheibe

+ ausschlieBlicher Verwendung von Windschutzscheiben in Herstellerqualitét

Mit der Werkstatthindung entscheiden Sie sich bereits vor Vertragsabschluss fiir die verbindliche Nutzung unseres Schadenservice PLUS und profi-
tieren von 15 % Rabatt auf lhren Kaskobeitrag. Sollten Sie im Schadenfall eine eigene Werkstatt wéhlen féllt eine zusétzliche Selbstbeteiligung in
Haohe von 300 EUR an.

IM SCHADENFALL GLEICH ANRUFEN
24-STUNDEN-SOFORTHILFE +49.511.65 50 50 20



MERKBLATT ZUR ANZEIGEPFLICHTVERLETZUNG

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemés prifen kénnen und den Versicherungsbeitrag risikogerecht berechnen kénnen, ist es notwen-
dig, dass Sie alle Fragen im Antrag wahrheitsgem&R und vollsténdig beantworten. Es sind auch solche Umsténde anzugeben, denen Sie keine oder
nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass es zu einer Vertragsstrafe filhren kann, wenn Sie vorsétzlich unrichtige oder unvollstdndige Angaben zu beitragsrelevanten
gefahrerheblichen Umsténden machen oder Sie Ihren Versicherungsschutz geféhrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstédndige Angaben zu annah-
merelevanten Umstédnden machen.

Nahere Einzelheiten zu den vertraglichen und gesetzlichen Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht kénnen Sie der nachstehenden Information ent-
nehmen.

1 Fragen zu gefahrerheblichen Umsténden, die zur Beitragsberechnung verwendet werden
(vgl. Anhang 2 der Allgemeinen Bedingungen fiir die Kraftfahrtversicherung)

1.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten zu gefahrerheblichen Umsténden, die zur Beitragsherechnung herangezogen werden, bestehen?

Gefahrerhebliche Umsténde zur Beitragsherechnung nach Anhang 2 der Allgemeinen Bedingungen fiir die Kraftfahrtversicherung (AKB), zu
denen wir im Antrag in Textform fragen und die Sie wahrheitsgem&R und vollstdndig anzugeben haben, sind die Postleitzahl des Fahrzeughal-
ters, die technischen Fahrzeugdaten, lhr Fahrverhalten, die jahrliche Fahrleistung, der Abstellplatz des Fahrzeugs, das Vorhandensein von
selbstgenutztem Wohneigentum bzw. einer Wohngebdudeversicherung, die Nutzung des Fahrzeugs, die Anerkennung als Betriebsausgabe, die
Vorsteuerabzugsberechtigung, die Finanzierung des Fahrzeugs, das Alter des Fahrzeugs beim Erwerb durch Sie, die Zulassung des Fahrzeugs
auf einen von lhnen abweichenden Halter, |hr Alter und das der Fahrzeugnutzer, die Teilnahme am ,Begleiteten Fahren®, Ihr Hauptberuf bzw. die
Berufsgruppe, in der Sie tétig sind, der Zahlungsmodus (Zahlungsart und -periode), die Aufbauart lhres Fahrzeugs sowie Ihr Fahrtzweck.

Welche Folgen kénnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht zu gefahrerheblichen Umsténden zur Beitragsberechnung verletzt
wird?

Machen Sie vorsdtzlich unrichtige Angaben zu den oben genannten gefahrerheblichen Umstanden zur Beitragsherechnung wird der Beitrag
rickwirkend ab Versicherungsbeginn nach den tatséchlich vorliegenden gefahrerheblichen Umsténden berechnet. Zusétzlich wird eine Vertrags-
strafe in Hohe von 50 % eines Versicherungsbeitrags fiir das laufende Versicherungsjahr erhoben, die nach den tatséchlich vorliegenden gefah-
rerheblichen Umsté&nden berechnet wird und sofort féllig ist.

Dartiber hinaus weisen wir auf Folgendes hin:

Spétere Anderungen zu den gefahrerheblichen Umsténden zur Beitragsberechnung miissen Sie unverziiglich anzeigen. Der Beitrag wird ab dem
Zeitpunkt neu berechnet, ab dem die Anderung eingetreten ist, bzw. — bei der jahrlichen Fahrleistung — mit Beginn des Monats, in dem die Ande-
rungsmitteilung bei uns eingegangen ist.

Bei einer vorsatzlich unterlassenen Anzeige wird der Beitrag riickwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres nach den tatséchlich
vorliegenden gefahrerheblichen Umsténden berechnet. In beiden Féllen wird eine Vertragsstrafe in Hohe von 50 % eines Versicherungsbeitrags
fir das laufende Versicherungsjahr erhoben, die nach den tatsachlich vorliegenden gefahrerheblichen Umsténden berechnet wird und sofort fal-
lig ist.

Wir sind berechtigt, die gefahrerheblichen Umsténde im Laufe der Vertragszeit zu tberpriifen. Kommen Sie dieser Aufforderung, Bestatigungen
oder Nachweise vorzulegen, schuldhaft nicht nach, sind wir berechtigt, den Beitrag rtickwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres
nach den fiir Sie ungUinstigsten Annahmen zu berechnen, wenn wir Sie in Textform auf den dann zu zahlenden Beitrag und die zu Grunde geleg-
ten Annahmen hingewiesen haben.

2 Fragen zu gefahrerheblichen Umsténden, die fiir die Annahme des Antrags wichtig sind

1.

Welche vorvertraglichen anzeigepflichtigen Umsténde, die flir die Annahme des Antrags wichtig sind, bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umsténde, die fir die Annahme des Antrags
wichtig sind und nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemdl? und vollstédndig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserkldrung,
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umsténden, die fir die Annahme des Antrags wichtig sind, fragen, sind Sie auch
insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Gefahrerhebliche Umsténde, die fir die Annahme des Antrags wichtig sind, sind die Angaben zur Art des Antrags (Neuantrag, Fahrzeugwechsel
oder Versichererwechsel) sowie zum Vorhandensein und zur Beendigung eines Versicherungsvertrages beim Vorversicherer.



Welche Folgen kdnnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht zu annahmerelevanten Umsténden verletzt wird?
Rucktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht zu annahmerelevanten Umstéanden, kénnen wir vom Vertrag zuriicktreten. Dies gilt nicht, wenn
Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrldssigkeit vorliegt.

Bei grobfahrldssiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Riicktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umsténde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Riicktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht, nicht richtig oder unvollsténdig angegebene Umstand

« weder flir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
+ noch fir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht urséchlich war.

Unsere Leistungspflicht entféllt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Riicktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

Kiindigung

Kénnen wir nicht vom Vertrag zurlicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrléssig oder schuldlos verletzt haben,
kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hétten.

Vertragsénderung

Kdénnen wir nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumsténde, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hétten, werden diese auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrl&ssig ver-
letzt, werden die anderen Bedingungen riickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsénderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlieRen wir die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten
Umstand aus, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung tiber die Vertragsénderung fristlos kiindigen. Auf
dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung hinweisen.

Auslibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsénderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kennt-
nis erlangen. Bei der Austibung unserer Rechte haben wir die Umsténde anzugeben, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Zur Begriindung kon-
nen wir nachtréglich weitere Umstande angeben, wenn fiir diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsénderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefah-
rumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsénderung erléschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht
fir Versicherungsfélle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betrdgt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arg-
listig verletzt haben.

Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezuglich der Anzeigepflicht, des Rucktritts, der Kiin-
digung, der Vertragsénderung und der Ausschlussfrist fiir die Austibung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berticksichtigen. Sie kénnen sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsétzlich oder grob fahrldssig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.



KFZ-VERSICHERUNG

INFORMATIONSBLATT ZU VERSICHERUNGSPRODUKTEN

UNTERNEHMEN:
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
DEUTSCHLAND

VHV

VERSICHERUNGEN

PRODUKT:
KRAFTFAHRTVERSICHERUNG

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Uberblick iiber die wesentlichen Inhalte einer Kfz-Versicherung. Die
vollstandigen Informationen und den fiir lhren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versiche-
rungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen

durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Es handelt sich um eine Kfz-Versicherung. Sie sichert ab gegen finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kfz-Nutzung.

Was ist versichert?

Wir bieten lhnen verschiedene Versicherungsarten an, zwischen
denen Sie wéhlen kénnen:

Kfz-Haftpflichtversicherung

v/ Leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug andere geschédigt

werden.

v/ Ersetzt berechtigte Anspriiche.

v/ Wehrt unberechtigte Forderungen ab.

v/ Schiitzt auch vor 6ffentlich-rechtlichen Anspriichen nach dem
Umweltschadensgesetz.

Teilkasko

v/ Ersetzt Schdden an lhrem Fahrzeug.

v/ Versichert sind z. B. Diebstahl oder Glasbruch.

v/ Schutz Ihres Fahrzeuges vor den Folgen des Klimawandels
(z.B. Sturm, Hagel)

Vollkasko

v/ Ersetzt zusatzlich zur Teilkasko Schéden an Ihrem Fahrzeug
durch Vandalismus oder Unfall. Daneben — sofern vereinbart —
besteht eine ,GAP"-Deckung fiir fremdfinanzierte Fahrzeuge.

Schutzbrief
v/ Bietet organisatorische und finanzielle Hilfe bei Panne oder
Unfall Ihres Fahrzeugs.

Fahrerschutz
v/ Ersetzt den Personenschaden des Fahrers durch einen selbst-
oder teilverschuldeten Unfall beim Lenken des Fahrzeugs.

Auslandschutz
v/ Leistet Entschédigung nach deutschem Recht fiir Unfélle im

Ausland, bei dem der Unfallgegner voll oder teilweise Schuld hat.

Versicherungssumme

v/ Die Hohe der vereinbarten Versicherungssumme je Schaden-
ereignis konnen Sie Ihrem Versicherungsantrag bzw. Versiche-
rungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?

Kfz-Haftpflichtversicherung
X Schéden an Ihrem eigenen Fahrzeug.

Teilkasko
X Schéden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall oder Vandalismus.

Vollkasko
X Schéden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleif3.

Schutzbrief
X Fahrzeugreparaturen, die tiber die Unfall- und Pannenhilfe
hinausgehen.

Fahrerschutz
X Ihre Anspriiche, soweit ein Anderer fiir den Schaden aufkommt.

Auslandschutz
X Vermégensschaden.

Gibt es Deckungsheschrankungen?

I Nicht alle denkbaren Fdlle sind versichert.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:
I Vorsétzlich herbeigefiihrte Schéaden.
I Schéden, die bei Teilnahme an bestimmten Motorsportveran-
staltungen oder -aktivitaten, einschlieRlich Rennen entstehen.
! Schéden an der Ladung.



Wo bin ich versichert?

v Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den auf3ereuropéischen
Gebieten, die zum Geltungshereich der Europdischen Union gehdren.

v Haben wir lhnen eine Internationale Versicherungskarte (IVK) ausgehandigt, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten nichteuropdischen Lénder, soweit
Lénderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.

Welche Verpflichtungen habe ich?

— Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemafe und vollstdndige Angaben.

— Spatere Anderungen teilen sie uns bitte unverziiglich mit.

— Sie miissen die Versicherungsbeitrdge rechtzeitig und vollsténdig zahlen.

— lhr Fahrzeug darf im 6ffentlichen StraRenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis gefahren werden.
- Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.

- Sie missen uns auRerdem jeden Schadenfall rechtzeitig anzeigen.

Wann und wie zahle ich?

Der erste Beitrag wird 14 Tage nach Zugang der Beitragsrechnung zum Versicherungsschein féllig. Sofern der
Versicherungsbeginn in der Zukuntt liegt, ist dieser Beitrag 14 Tage nach Vertragsbeginn féllig. Sie miissen diesen
Beitrag dann unverziiglich zahlen. Wann Sie die weiteren Beitrége zahlen miissen, ist in der Beitragsrechnung
genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljahrlich, halbjéhrlich oder j&hrlich sein.

Sie kénnen uns den Beitrag Uberweisen oder uns ermdchtigen, den Beitrag von lhrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den
ersten Beitrag rechtzeitig und vollstdndig gezahlt haben. Haben wir Ihnen vorldufigen Versicherungsschutz gewéhrt,
geht dieser in den endgiiltigen Versicherungsschutz tiber, sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt
haben. Die Versicherung kdnnen Sie fir ldngstens ein Jahr abschlieRen. Sie verlangert sich automatisch um jeweils
ein weiteres Jahr (Verléngerungsjahr), auBer Sie oder wir kiindigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Sie oder wir kénnen den Vertrag zum Ablauf der zundchst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden
Verléngerungsjahres kiindigen (das muss spatestens einen Monat vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).
AuRerdem kénnen Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kiindigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall maglich.



ALLGEMEINE VERTRAGSINFORMATION
KRAFTFAHRTVERSICHERUNG

gemaR 8§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit 8 1 der Verordnung tber Informations-
pflichten bei Versicherungsvertragen (VVG-InfoV)

1 IDENTITAT DES VERSICHERERS
VHV Allgemeine Versicherung AG

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Registergericht: Amtsgericht Hannover

Registernummer: HRB 57331

USt-ldNr.: DE 815 099 837

Postanschrift: 30138 Hannover

Hausanschrift und Sitz der Gesellschaft: VHV-Platz 1, 30177 Hannover (ladungsfahige Anschrift)

Vorstand: Dr. Sebastian Reddemann (Sprecher) / Ulf Bretz / Dr. Thomas Diekmann /
Sina Rintelmann / Dr. Angelo O. Rohlfs

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Thomas Voigt

2 HAUPTGESCHAFTSTATIGKEIT DES VERSICHERERS
Die VHV Allgemeine Versicherung AG betreibt das Versicherungsgeschaft in den folgenden Versicherungssparten:

« Kraftfahrtversicherung,

+ Allgemeine Haftpflichtversicherung,

« Sachversicherung inkl. Technische Versicherung,
« Unfallversicherung,

* Kautionsversicherung.

3 VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Grundlage des Versicherungsvertrages werden der Antrag, der Versicherungsschein und etwaige Nachtrége sowie die Versicherungsbedingungen. In
der Kraftfahrtversicherung gelten die flir neu abzuschieRende Vertrdge maf3geblichen Allgemeinen Bedingungen fiir die Kfz-Versicherung (AKB) und
etwaige Besondere Versicherungsbedingungen und Vereinbarungen.

4 WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG

Die Angaben uiber Art, Umfang und Félligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und den
Vertragsbestimmungen.

5 GESAMTPREIS DER VERSICHERUNG

Die Hohe der Einzelbeitrdge, der zu entrichtende Gesamtheitrag einschlieRlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeitraum, fiir den der Bei-
trag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein bzw. der Beitragsrechnung zum Versicherungsschein ausgewiesen.

6 ZUSATZLICHE KOSTEN

Bei Beitragsriickstdnden berechnen wir Mahnkosten; bei Riicklaufern im Lastschriftverfahren behalten wir uns vor, lhnen die Bankgebtihren in Rech-
nung zu stellen. Weitere Gebihren oder Kosten, z. B. fiir die Antragshearbeitung werden nicht erhoben. Falls besondere Kosten flir Telekommunika-
tionsgebuhren anfallen, die tiber die normalen Telefonkosten hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer angegeben.

7 BEITRAGSZAHLUNG

Die Beitrége sind zum jeweiligen Falligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zahlungsperiode kénnen Sie lhrem Versiche-
rungsschein bzw. der Beitragsrechnung zum Versicherungsschein entnehmen.

8 GULTIGKEITSDAUER DES ANGEBOTES

Den Ihnen (berreichten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beitrége, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Verbrauche-
rinformationen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushéndigung gelten.



9 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS

Grundsétzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich iibereinstimmende Vertragserklérung (Willenserklérungen) zustande,
wenn Sie lhre Vertragserkl&rung nicht innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Verein-
barungen sind diese — einschlie3lich Belehrung und Hinweisen auf die damit verbundenen Rechtsfolgen — in lhrem Versicherungsschein gesondert
aufgefihrt. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverztiglich nach Ablauf
von 14 Tagen nach Zugang der ersten Beitragsrechnung — bzw. bei seinerzeit in der Zukunft liegenden Versicherungsbeginnen nach Ablauf von 14
Tagen nach Versicherungsbeginn — bezahlt worden ist. Fir den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverziglich, sondern zu
einem spateren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, es sei denn, Sie haben die verspétete Zahlung nicht zu
vertreten. Der Versicherungsschutz kann auch auf Grund einer vorldufigen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zundchst ein eigensténdiger
Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgliltigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versicherungsscheins iber den
endgliltigen Versicherungsschutz endet.

10 WIDERRUFSBELEHRUNG
Abschnitt 1 - Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die
Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

« der Versicherungsschein,
+ die Vertragsbestimmungen,

einschlielich der fiir das Vertragsverhéltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlieBlich der Tarifbestimmun-
gen,

+ diese Belehrung,
+ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
+ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeflihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
VHV Allgemeine Versicherung AG, 30138 Hannover

+49.511.907-89 99, E-Mail: service@vhv.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entféllt, dirfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt
berechnet:

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit:

- 1/30 des Monatsheitrags bzw.

- 1/90 des Vierteljahresheitrags bzw.

- 1/180 des Halbjahresbeitrags bzw.

- 1/360 des Jahresbeitrags.

Die Erstattung zuriickzuzahlender Betrége erfolgt unverziiglich, spétestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zuriickzugewahren und gezogene Nutzun-
gen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollsténdig erfullt ist, bevor
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgedibt haben.

Abschnitt 2 - Auflistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefiihrt:
Der Versicherer hat lhnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

1. die Identitdt des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tber die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handels-
register, bei dem der Rechtstréger eingetragen ist, und die zugehdrige Registernummer;
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

die Identitat einer Vertreterin oder eines Vertreters des Versicherers in dem Mitgliedsstaat der Europdischen Union, in dem Sie lhren Wohnsitz
haben, wenn es eine solche Vertreterin oder einen solchen Vertreter gibt, oder die Identitét einer anderen gewerblich tétigen Person als dem Ver-
sicherer, wenn Sie mit dieser geschaéftlich zu tun haben, und die Eigenschaft, in der diese Person gegeniber lhnen tétig wird;

a) die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die flr die Geschaftsheziehung zwischen dem Versicherer und lhnen
maRgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die
Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungshedingungen erfolgt, bediirfen die
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

b) jede andere Anschrift, die fiir die Geschaftsheziehung zwischen einer Vertreterin oder einem Vertreter des Versicherers oder einer anderen
gewerblich tatigen Person gemaR Nummer 2 und Ihnen malgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch
den Namen eines Vertretungsherechtigten; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen
Versicherungshedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

die Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers;

Angaben Uber das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschéadigungsregelungen; Name und Anschrift des Garantiefonds sind anzuge-
ben (betrifft nicht die Kfz-Versicherung);

die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben iiber Art, Umfang und Félligkeit der Leistung des Versicherers;

den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beitrdge einzeln auszuweisen sind,
wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere selbsténdige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die lhnen eine Uberpriifung des Preises ermdglichen;

a) gegebenenfalls zusatzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mdgliche weitere Steuern, Gebiihren
oder Kosten, die nicht tiber den Versicherer abgefiihrt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

b) alle Kosten, die Ihnen fiir die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche zusatzlichen Kosten in Rechnung gestellt
werden;

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beitrdge;

die Befristung der Gliltigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise die Giiltigkeitsdauer befristeter Angebote, insbe-
sondere hinsichtlich des Preises;

den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzufiihren-
den Vorgdnge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Versicherer kei-
nen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Betrége kein Indikator fir kiinftige Ertrdge sind; die jeweiligen Umstande und Risi-
ken sind zu bezeichnen (betrifft nicht die Kfz-Versicherung);

Angaben dariber, wie der Vertrag zustande kommt, inshesondere (ber den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die
Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Austibung, inshesondere Namen und Anschrift
derjenigen Person, gegenliber der der Widerruf zu erkldren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieRlich Informationen Gber den Betrag,
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieR-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedtirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungshedingungen einschlieflich etwaiger Vertragsstrafen;
soweit die Mitteilung durch Ubermittiung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

die Mitgliedstaaten der Europdischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu lhnen vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrags zugrunde legt;

das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel tber das auf den Vertrag anwendbare Recht oder (ber das zustandige Gericht;

die Sprachen, in denen die Vertragshedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die
Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit lhrer Zustimmung die Kommunikation wéahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu flihren;

einen méglichen Zugang fir Sie zu einem auBergerichtlichen Beschwerde- und Rechtshehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen
fir diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Méglichkeit fiir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberiihrt
bleibt;

Name und Anschrift der zustandigen Aufsichtshehérde sowie die Méglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehdrde.
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11 LAUFZEIT DES VERTRAGES

Die Versicherungsdauer betrégt in der Regel héchstens ein Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahrs verléngert sich der jeweilige Vertrag still-
schweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht fristgemaR gekiindigt wird. Etwaige Besonderheiten ergeben sich aus dem Antrag oder dem Versiche-
rungsschein.

12 BEENDIGUNG DES VERTRAGES

Sofern nicht von vornherein Versicherungsschutz fir einen fest definierten Zeitraum vereinbart wurde, verldngert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht spatesten einen Monat vor Ablauf der Versicherungsdauer Ihnen oder uns eine Kiindigung zugegangen ist. Bei Vertrdgen, die von vornhe-
rein einen festen Endtermin vorsehen, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Im Ubrigen besteht ein
Kiindigungsrecht auch in folgenden Féllen:

« Fr den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall;
« flir den Versicherer und den Erwerber beim Verkauf des Fahrzeugs;

« flir den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgepramie;

« flir den Versicherungsnehmer bei Beitragserhéhung.

Einzelheiten kénnen Sie den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben hiervon unbe-
rahrt.

13 ANZUWENDENDES RECHT, ZUSTANDIGES GERICHT

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Der allgemeine Gerichtsstand fiir
Klagen gegen uns ist Hannover. Als natirliche Person kdnnen Sie aber auch an dem Gericht klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung
Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen, Ihr gewdhnlicher Wohnsitz liegt. Fiir den Fall, dass Sie lhren Wohnsitz oder
gewdhnlichen Aufenthalt auBerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorgenannter Regelung die gerichtliche Zusténdigkeit nach unserem Sitz.

14 ANZUWENDENDE SPRACHE

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit; wahrend der Laufzeit dieses Vertrags kommunizieren wir mit lhnen
in deutscher Sprache.

15 AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDE UND RECHTSBEHELFSVERFAHREN (NUR FUR PRIVATE VERSICHERUNGSNEHMER)

Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V.
Informationen tiber den Versicherungsombudsmann, das Beschwerdeverfahren und die Kontaktmdglichkeiten finden Sie im Internet unter:

www.versicherungsombudsmann.de
Die Kontaktdaten lauten:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Sollten Sie als Verbraucher im Verlauf des Vertragsverhdltnisses mit einer unserer Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur aulerge-
richtlichen Streitbeilegung die Mdglichkeit, den Versicherungsombudsmann als neutralen Schlichter zu kontaktieren. Fir uns als Versicherer ist des-
sen Entscheidung bei einem Streitwert bis zu 10.000 EUR verbindlich. Die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unbertihrt.

16 AUFSICHTSBEHORDE
Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kénnen Sie sich auch
an die flir uns zusténdige Aufsichtshehérde wenden:

Die Kontaktdaten lauten:

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer StralRe 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Tel.: 0228.41 08-0; Fax: 0228.41 08-15 50

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfélle nicht verbindlich entscheiden kann.
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ERGANZENDE HINWEISE ZUR BEITRAGS-
BERECHNUNG

Die Héhe des Versicherungsbeitrags héngt je nach Fahrzeugart von verschiedenen Faktoren ab. Im Wesentlichen spielen dabei Ihr Scha-
denfreiheitsrabatt und die Typ- sowie Regionalklasse eine Rolle.

Schadenfreiheitsrabatt und Vorversicherung
Durch lhre Fahrweise wird die Hohe Ihres Beitrags mafigeblich beeinflusst. Je nach dem, ob und wie lange Sie schadenfrei gefahren sind, wird lhr
Vertrag in eine guinstige oder weniger giinstige Schadenfreiheitsklasse eingestuft.

Bei einem Versichererwechsel ist fir die Einstufung des Vertrags die Bescheinigung des letzten Versicherers tber den Verlauf der Vorversicherung
mafgeblich. Wird eine Vorversicherung verschwiegen und stellt sich im Nachhinein heraus, dass der Vertrag in die Klasse S oder M eingestuft wer-
den muss, so wird flr das erste Versicherungsjahr der doppelte Beitrag erhoben.

Typklassen

Fur jedes der etwa 15.000 Automodelle in Deutschland gibt es eine Typklasse fir die Haftpflicht-, die Teil- und die Vollkaskoversicherung. Diese spie-
geln den Schadenverlauf der Fahrzeugtypen in den vergangenen drei Jahren wider und werden jahrlich durch einen unabhéngigen Treuhédnder tiber-
prift und marktweit neu festgelegt. Die Typklassen sind fiir die einzelnen Versicherungsarten unterschiedlich. Je nach der Entwicklung der Schaden
fir ein bestimmtes Fahrzeug kann die Typklasse mit den Jahren steigen oder fallen.

Regionalklassen

Auch der Wohnort beeinflusst den Versicherungsbeitrag. In den Regionalklassen zeigt sich der Schadenverlauf der letzten fiinf Jahre in den einzelnen
deutschen Zulassungsbezirken. Sie werden jahrlich durch einen unabhéngigen Treuhdnder dberpriift und marktweit neu festgelegt. Die Regionalsta-
tistik fiir die Kaskoversicherung berticksichtigt auch 6rtliche Besonderheiten wie Hochwasser, Hagel oder Diebstahlhdufigkeit.

Berufsgruppen

Ihr Vertrag wird den Berufsgruppen ,Beamte/Angestellte im 6ffentlichen Dienst und gleichgestellte Personen” und ,Lebenszeitbeamte” zugeordnet,
wenn die Voraussetzungen durch eine entsprechende Bescheinigung nachgewiesen werden. Ein Wegfall der Voraussetzungen ist uns unverzglich
mitzuteilen. Der Beitrag wird dann neu berechnet.

Individuelle Tarifmerkmale (gefahrerhebliche Umsténde)
Insbesondere bei Pkw richtet sich der Beitrag in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, beim Schutzbrief, beim Fahrerschutz und in der Kaskover-
sicherung nach Ihren individuellen Tarifmerkmalen.

Hierzu zéhlen:
+ lhre jahrliche Fahrleistung,
+ der regelméBige nachtliche Abstellplatz Ihres Fahrzeugs,
d.h., ob Sie lhr Fahrzeug liberwiegend z.B. in einer Garage oder am StraRenrand abstellen,
+ selbstgenutztes, im Inland liegendes Wohneigentum,
d.h., Sie wohnen in einer Eigentumswohnung oder in einem eigenen Haus, fiir das Sie eine Wohngebdudeversicherung haben,
* Nutzung des Fahrzeugs,
+ Anerkennung des Fahrzeugs als Betriebsausgabe sowie die Vorsteuerabzugsberechtigung,
+ Finanzierung des Fahrzeugs,
+ die Fahrzeugnutzer,
d.h., ob das Fahrzeug bspw. nur von Ihnen allein oder auch von anderen Personen genutzt wird,
+ lhr Alter und das Alter der Fahrzeugnutzer,
fur die Beitragsberechnung ist neben lhrem Alter auch das Alter der jiingsten und &ltesten Nutzer beitragsrelevant,
¢ Teilnahme am Begleiteten Fahren (Fiihrerschein mit 17),
+ das Alter des Fahrzeugs beim Erwerb,
d.h., wie alt war das Fahrzeug, als Sie es gekauft haben. Daher sind das Datum der erstmaligen Zulassung und das Datum der Zulassung auf lhren
Namen wichtig,
+ ob die Zulassung des Fahrzeugs auf Sie oder auf eine andere Person erfolgt ist,
+ Postleitzahl des Fahrzeughalters,
+ |hre berufliche Tatigkeit zum Zeitpunkt der Antragstellung,
+ Zahlungsmodus (Zahlungsart und Zahlungsperiode),

13



+ Aufbauart,
+ Fahrzeugdaten (z.B. Stérke, Gewicht oder Anzahl der Sitzplatze),
+ Fahrtzweck,
d.h. ob das Fahrzeug — auch nur gelegentlich — zur entgeltlichen Beférderung von Waren genutzt wird (z. B. Kurierdienste, Pizzaauslieferung),
+ Fahrverhalten.

Ergeben sich wihrend der Vertragslaufzeit Anderungen zu Ihren individuellen Tarifmerkmalen, teilen Sie uns diese bitte unverziiglich mit. Ihr Beitrag
wird dann neu berechnet.

Bitte beachten Sie

Bei vorsatzlich unrichtig gemachten Angaben wird der Beitrag riickwirkend ab Versicherungsbeginn nach den tatséchlich vorliegenden gefahrerhebli-
chen Umstanden berechnet. Bei einer vorsétzlich unterlassenen Anzeige wird der Beitrag riickwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode
nach den tatséchlich vorliegenden gefahrerheblichen Umsténden berechnet. In beiden Fallen wird eine Vertragsstrafe in Héhe von 50 % des zutref-
fenden Versicherungshbeitrags erhoben.

Wir sind berechtigt, die gefahrerheblichen Umstande zu tberprifen. Bleibt unsere Anfrage zur Angabe der gefahrerheblichen Umstande unbeantwor-
tet, wird der Beitrag rlickwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode zu den unglinstigsten Konditionen neu berechnet.
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EINLEITUNG

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.
Die Kraftfahrtversicherung umfasst je nach Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten:

+ Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung A.1

+ Kaskoversicherung A.2
¢ Schutzbrief A3
+ Fahrerschutz A4

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbststandige Vertrdge abgeschlossen. lhrem Versicherungsschein kdnnen Sie entnehmen, wel-
che Versicherungen Sie fiir Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

Es besteht — unbeschadet der (ibrigen Vertragshestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien
direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland ent-
gegenstehen.

Dies gilt auch flr Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika soweit dem nicht Rechts-
vorschriften der Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

KRAFTFAHRTVERSICHERUNG SCHUTZT TECHNIKNEUTRAL

Die Kraftfahrtversicherung ist technikneutral. Das bedeutet: Die Kraftfahrtversicherung schiitzt nach den gleichen Bedingungen, egal ob der Fahrer
selbst oder ob das Fahrzeug automatisiert oder autonom fahrt. Versicherungsschutz besteht, wenn beispielsweise eine der folgenden Ursachen zu
einem versicherten Schadenereignis fiihrt, fiir das wir nach den AKB eintrittspflichtig sind, etwa einem Verkehrsunfall in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung:

+ Dem Fahrer unterlduft ein Fahrfehler.

+ Der Autohersteller macht einen Fehler bei der Konstruktion.

+ Der Autohersteller verbaut defekte Teile eines Zulieferers.

+ Die Sensoren eines assistiert oder automatisiert fahrenden Autos versagen.

* Ein Software-Update des Herstellers enthélt Fehler.

+ Ein Hacker verdndert die Software eines vernetzten Autos.

Zuné&chst entschédigen wir Unfallopfer und versicherte Personen. Dann priifen wir, ob ein Produktfehler fir den Verkehrsunfall verantwortlich war.
Dann nehmen wir den Hersteller in Anspruch. Damit halten wir die Versicherungsbeitrdge niedrig. Das gilt auch bei Elektro- und Hybridfahrzeugen.

SCHUTZ FUR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE

Die Kraftfahrtversicherung bietet besonderen Schutz fir Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Beispiele:

+ Kasko: Der Akkumulator zum Antrieb des Fahrzeugs ist genauso versichert wie die anderen Bestandteile des Fahrzeugs, beispielsweise wenn das
Fahrzeug brennt oder bei einem Verkehrsunfall. Auch das Ladekabel und andere Fahrzeug- und Zubehérteile sind versichert.

s Schutzbrief: Bleiben Sie nicht vorsétzlich mit leerem Akkumulator auf der Strale liegen, dann machen wir Ihr Fahrzeug vor Ort wieder flott oder las-
sen es abschleppen. Wie bei einer anderen Autopanne auch.

Dies als Uberblick fiir eine erste Orientierung. Einzelheiten in den nachfolgenden Bedingungen.

LEISTUNGS-UPDATE-GARANTIE

Kiinftige Leistungsverbesserungen innerhalb des Abschnitts A (Welche Leistungen umfasst Ihre Kraftfahrtversicherung?) gelten auch fir die von Ihnen
abgeschlossen Versicherungsarten und Zusatzleistungen. Die Verbesserungen gelten ab dem Zeitpunkt der Giiltigkeit der neuen Bedingungen.

Samtliche Personenbezeichnungen in den AKB gelten gleichermaRen fiir mannliche, weibliche und anderweitige Geschlechter.
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A WELCHE LEISTUNGEN UMFASST IHRE KRAFTFAHRTVERSICHERUNG?
A.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung - fiir Schéaden, die Sie mit Inrem Fahrzeug Anderen zufiigen
A.1.1 Was ist versichert?

A.1.1.1 Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen bzw. die Umwelt geschédigt

Wir stellen Sie von Schadenersatzanspriichen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs

a) Personen verletzt oder getotet werden,

b)  Sachen beschéadigt oder zerstért werden oder abhandenkommen,

c) Vermdgensschaden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammen-
hangen,

d) ein Ereignis eintritt, zu dem 6ffentlich-rechtliche Anspriiche zur Sanierung von Umweltschdden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) an
Sie gestellt werden, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plétzliche und unfallartige Stérung des bestimmungsgemaRen Gebrauch des
Fahrzeugs (Betriebsstdrung) verursacht worden sind

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzanspriiche aufgrund Haftpflichtbestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuches oder des StralRen-

verkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts — bei Umweltschéden nach éffentlichem Recht im

Rahmen des Umweltschadensgesetzes — geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehért neben dem Fahren, z.B. das Ein- und Aus-

steigen und das Be- und Entladen.

A.1.1.2 Begrtindete und unbegriindet Schadenersatzanspriiche
Sind Schadenersatzanspriiche begriindet, leisten wir Schadenersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzanspriiche unbegriindet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Das gilt auch, soweit Schadenersatzanspriiche der Héhe
nach unbegriindet sind.

A.1.1.4 Regulierungsvollmacht
Wir sind bevollméchtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzanspriiche in Ihrem Namen zu erfiillen oder abzuwehren und alle dafiir zweck-
méRig erscheinenden Erklarungen im Rahmen pflichtgeméaRen Ermessens abzugeben.

Im Rahmen der Umweltschadensversicherung nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) sind wir ferner bevollmachtigt, alle uns zur Abwicklung
des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behérde oder einem sonstigen Dritten zweckmaRig erscheinenden Erkla-
rungen im Rahmen pflichtgeméRen Ermessens abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit
gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und Prozessflihrung bevollmachtigt. Wir fiihren das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem
Namen auf unsere Kosten.

A.1.1.5 Mitversicherung von Anhéngern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen

Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhénger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versiche-
rungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn fiir diese kein eigener
Haftpflichtversicherungsschutz besteht.

Dies gilt auch, wenn sich der Anhdnger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug wahrend des Gebrauchs von dem versi-
cherten Kraftfahrzeug 18st und sich noch in Bewegung befindet.

A.1.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt fiir Sie und fir folgende Personen (mitversicherte Personen):

a) den Halter des Fahrzeugs,

b) den Eigentlimer des Fahrzeugs,

c) den Fahrer des Fahrzeugs,

d) die Technische Aufsicht fiir Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion,

e) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhéltnisses mit lhnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Abldsung oder zur

Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet,
f)  lhren Arbeitgeber oder Ihren dffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung fiir dienstliche Zwecke gebraucht wird,
) den Halter, Eigentiimer, Fahrer, die Technische Aufsicht und den Beifahrer eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs,
berechtigte Insassen, soweit fir diese nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz (z. B. eine Privathaftpflichtversicherung) besteht, wenn es
sich um ein als Pkw zugelassenes Fahrzeug handelt.

=y (=]
=

Diese Personen kénnen Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag selbststandig gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Héhe leisten wir (Versicherungssummen)?

A.1.3.1 Héchstzahlung

Unsere Zahlungen fir ein Schadenereignis sind jeweils beschrénkt auf die Héhe der fiir Personen-, Sach- und Vermdgensschéden vereinbarten Ver-

sicherungssumme. Mehrere zeitlich zusammenhéngende Schaden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Hohe
Ihrer Versicherungssummen kdnnen Sie dem Versicherungsschein entnehmen.
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A.1.3.2 Versicherungssumme, Héchstzahlung fiir Umweltschdden nach dem Umweltschadensgesetz

Die Héhe der flir Umweltschdden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) vereinbarten Versicherungssumme betrdgt pauschal 5 Mio.
EUR pro Versicherungsfall, hdchstens jedoch 10 Mio. EUR pro Versicherungsjahr. Diese Versicherungssumme ist unsere Hochstleistung fir die in
einem Versicherungsjahr angefallenen Schadenereignisse unabhangig von deren Anzahl.

A.1.3.3 Ubersteigen der Versicherungssummen

Ubersteigen die Anspriiche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes
und der Kfz- Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall miissen Sie fiir einen nicht oder nicht vollstandig befriedigten Schadenersatzanspruch
selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Léndern besteht Versicherungsschutz?

A.1.4.1 Versicherungsschutz in Europa und in der EU

Sie haben in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den aulRereuropéischen
Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europdischen Union gehdren. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vor-
geschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

A.1.4.2 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes ftir Umweltschdden auferhalb des Anwendungsbereiches des Umweltschadensgesetzes
Versicherungsschutz geméaR A.1.1 besteht auBerhalb des Anwendungshbereichs des USchadG auch in den Landern des Européischen Wirtschafts-
raums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemalie Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweili-
gen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Anspriiche den Umfang der EU-Richtlinie nicht tiberschreiten.

A.1.4.3 Internationale Versicherungskarte

Haben wir Ihnen die Internationale Versicherungskarte ausgehandigt, gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
erstreckt sich auch auf die dort genannten nichteuropéischen Lander, soweit Landerbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Ver-
sicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?

A.1.5.1 Vorsatz
Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden, die Sie vorsétzlich und widerrechtlich herbeifihren.

A.1.5.2 Motorsportveranstaltungen oder -aktivitaten

Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivitat, ein-
schlieflich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen, wenn

+ das Fahrzeug in einem hierflir abgegrenzten Gebiet mit Zugangsbeschrankungen gebraucht wird und

« flir diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsporthaftpflichtversicherung nach Mal3gabe des § 5d des Pflichtversicherungsgesetzes besteht.

Hinweis: Beachten Sie auch lhre Pflichten nach D.1.1.4 und D.1.2.2.

A.1.5.3 Beschddigungen des versicherten Fahrzeugs
Kein Versicherungsschutz besteht fiir die Beschadigung, die Zerstérung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.

A.1.5.4 Beschadigungen von Anhdngern oder abgeschleppten Fahrzeugen

Kein Versicherungsschutz besteht fiir die Beschadigung, die Zerstérung oder das Abhandenkommen
+ eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhangers oder Aufliegers

+ eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfahiges Fahrzeug im Rahmen Ublicher Hilfeleistung ohne
gewerbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten Fahrzeug Schaden verursacht werden.

A.1.5.5 Beschddigung von beférderten Sachen

Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzanspriichen wegen Beschédigung, Zerstdrung oder Abhandenkommen von Sachen, die mit dem
versicherten Fahrzeug befordert werden. Versicherungsschutz besteht jedoch flir Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs iblicherweise mit sich
fihren (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die iberwiegend der Personenbeférderung dienen, besteht auerdem Versicherungsschutz fiir
Sachen, die Insassen zum personlichen Gebrauch (iblicherweise mit sich flihren (z.B. Reisegepéck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz
besteht fiir Sachen unberechtigter Insassen.

A.1.5.6 Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person

A.1.5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht flir Sach- oder Vermégensschéden, die eine mitversicherte Person lhnen, dem Halter oder dem Eigenti-
mer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufiigt. Versicherungsschutz besteht jedoch flir Personenschaden, wenn Sie z. B. als Beifahrer lhres Fahr-
zeugs verletzt werden.

A.1.5.6.2 Abweichend zu A.1.5.6.1 besteht jedoch Versicherungsschutz fiir Sachschéden, die von lhnen oder mitversicherten Personen mit Ihrem
Pkw, Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder Quad an anderen, auf Sie zugelassenen Fahrzeugen der gleichen Art — sogenannte Eigenschéden — verur-
sacht werden. Eine Eintrittspflicht besteht nur dann, wenn die Verpflichtung zur Leistung auch bei einem Fremdschaden bestehen wiirde.

Voraussetzung ist jedoch, dass sich der Schaden nicht auf lhrem Grundstiick ereignet hat. Ferner haben Sie bei derartigen Schéden eine Selbstbe-
teiligung in Hhe von 500 EUR je Schadenereignis zu tragen und unsere Entschadigungsleistung ist auf 100.000 EUR je Versicherungsjahr maximiert.
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A.1.5.7 Nichteinhaltung von Liefer- und Beférderungsfristen
Kein Versicherungsschutz besteht fiir reine Vermégensschéden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beforderungsfristen entstehen.

A.1.5.8 Vertragliche Anspriiche
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Haftpflichtanspriiche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage iiber den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen.

A.1.5.9 Schéden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden durch Kernenergie.

A.1.5.10 Ergdnzende Besonderheiten bei reinen Umweltschdden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG)

A.1.5.10.1 Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschdden
Nicht versichert sind Schéden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entste-
hen.

A.1.5.10.2 Ausbringungsschéden

Nicht versichert sind Schaden, die durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Kldrschlamm, Jauche, Glille, festem Stalldung, Pflanzen-
schutz-, Dlinge- oder Schadlingshekdampfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe durch plétzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschldge plétzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grund-
stiicke abdriften.

A.1.5.10.3 Bewusste Verst6lRe gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen
Nicht versichert sind Schéden, die Sie durch bewusste VerstéRRe gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behdrdliche Anordnungen oder
Verfiigungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen.

A.1.5.10.4 Vertragliche Anspriiche
Nicht versichert sind Anspriiche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage iber lhre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.

A.1.6 Was ist zusétzlich versichert?

A.1.6.1 Erweiterter Umfang der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung fiir Selbstfahrervermietfahrzeuge (sog. Mallorca-Police; nicht bei gesetzlichen
Versicherungssummen und nicht bei Kurzzeitkennzeichen)

Der Versicherungsschutz lhrer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung fiir einen Pkw, ein Campingfahrzeug, Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder Quad
umfasst auch die gesetzliche Haftpflicht von Ihnen und lhrem Ehe- bzw. Lebenspartner, mit dem Sie in hduslicher Gemeinschaft (mit selber Anschrift)
leben aus dem Gebrauch eines fremden, versicherungspflichtigen Fahrzeugs, das Sie oder Ihr Partner im Ausland wahrend einer voriibergehenden
Auslandsurlaubsreise im in A.1.4 festgelegten Geltungsbereich von einem gewerbsmaRigen Vermieter als Selbstfahrervermietfahrzeug angemietet
haben.

Der Versicherungsschutz setzt voraus, dass Sie oder Ihr Partner im Zeitpunkt des Schadenereignisses lhren sténdigen Wohnsitz in der Bundesrepu-
blik Deutschland haben.

Der Versicherungsschutz besteht nur fiir die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch eines angemieteten Pkw, Campingfahrzeugs, Zweirads, Trikes,
Quads oder Wohnwagenanhéngers soweit nicht ein Deckungsanspruch aus der fiir das angemietete Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversiche-
rung oder einer anderen Versicherung begriindet ist. Haftpflichtanspriiche wegen Beschédigung, Zerstérung oder Abhandenkommen des angemiete-
ten Fahrzeugs oder der mit diesem Fahrzeug verbundenen und beférderten Sachen sind ausgeschlossen. Der Versicherungsschutz besteht ab dem
Zeitpunkt der Anmietung fir eine Dauer von hdchstens einem Monat.

Soweit in den vorstehenden Absatzen nichts Abweichendes bestimmt ist, richtet sich der Versicherungsschutz nach den sonstigen Bestimmungen der
AKB.

A.2 Kaskoversicherung - Schaden an lhrem Fahrzeug
(nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen und sofern vereinbart)

A.2.1 Was ist versichert?

A.2.1.1 Ihr Fahrzeug

Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschddigung, Zerstérung, Verlust oder Totalschaden infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Teilkaskoversiche-
rung) oder A.2.2.2 (Vollkaskoversicherung). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehdr, sofern

« festim Fahrzeug eingebaut oder daran angebaut oder darin unter Verschluss verwabhrt,

« straBenverkehrsrechtlich zulassig

+ und nicht ausdriicklich vom Versicherungsschutz nach A.2.1.3 ausgeschlossen (mitversicherte Teile).

Dariiber hinaus sind folgende, angebrachte oder auBerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile mitversichert:

+ ein zusétzlicher Satz Réder mit Winter- oder Sommerbereifung,

+ Dach-/Heckstander, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze,

s Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgeman gebraucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest ver-
bunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschddigung nicht méglich ist,

« auf Karosserieteilen angebrachte Folien und Beschriftungen.
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Bei Beschadigung, Zerstérung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A.2 entsprechend,
soweit nichts anderes geregelt ist.

A.2.1.2 Héchstentschddigungsgrenzen

Die Héchstentschadigungsgrenzen betragen fiir

« Kraftréder, Leichtkraftrader, Quads und Trikes 15.000 EUR
+ Pkw 100.000 EUR

+ Sonstige Fahrzeuge 250.000 EUR

Sofern Ihr Fahrzeug inklusive der mitversicherten Fahrzeug- und Zubehdrteile die oben genannte Summe Uberschreitet, ist der tber diesen Wert hin-
ausgehende Wert gegen Zuschlag versicherbar. Fiir Fahrzeuge mit einem Wert tiber 130.000 EUR gelten die unter Q genannten ,Besonderen Bedin-
gungen fir hoherwertige Fahrzeuge®. Ihrem Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, ob und in welcher Hohe Ihr Fahrzeug (ber die oben
genannten Wertgrenzen versichert ist.

A.2.1.3 Nicht versicherbare Gegenstéande

Nicht versicherbar sind Treibstoff sowie alle sonstigen Gegenstande, inshesondere solche, deren Nutzung nicht ausschlieRlich dem Gebrauch des
Fahrzeugs dient (z. B. Mobiltelefone und mobile Navigationsgeréte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, Reisegepéack, per-
sonliche Gegenstande der Insassen).

A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert?

A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der Teilkaskoversicherung versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschadigung, Zerstérung, Verlust oder Totalschaden des Fahrzeugs einschlieflich seiner mitversicherten Teile
durch die nachfolgenden Ereignisse:

A.2.2.1.1 Brand und Explosion

Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgeméaien Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschdden. Explosion ist eine auf dem Aus-
dehnungshestreben von Gasen oder Ddmpfen beruhende, plétzlich verlaufende KraftauRerung.

A.2.2.1.2 Entwendung

Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fallen:

a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeugs aufgrund réuberischer Erpressung. Das gilt nur, sofern sich die Hand-
lung auf das Fahrzeug oder seine mitversicherten Teile bezieht.

b)  Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Tater das Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem Interesse noch zur VerduRRerung noch unter
Eigentumsvorbehalt berlassen wird.

c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Téter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter
Gebrauch gilt inshesondere, wenn der Tater vom Verfligungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Werkstatt- oder
Hotelmitarbeiter). AuRerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Téter in einem Naheverhaltnis zu dem Verfligungsherechtigten steht,
z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehdrige ist.

Bei Entwendung der Fahrzeugschllssel gilt: Eine Kosteniibernahme des Schllissel- und Schlossersatzes erfolgt nur bei Entwendung der Schliissel
durch Diebstahl anldsslich eines Einbruchs oder durch Raub. Die Entwendung der Fahrzeugschliissel aus dem versicherten Fahrzeug ist vom Versi-
cherungsschutz ausgenommen.

A.2.2.1.3 Elementargefahren
Versichert sind Schaden durch die unmittelbare Einwirkung von folgenden Elementargefahren:

a) Sturm

b) Hagel

c) Blitzschlag

d)  Uberschwemmung
e) Lawinen

f)  Muren

g) Erdbeben

h)  Erdfall

i) Vulkanausbruch

Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstérke 8. Lawinen sind an Berghéngen oder von Hausdéchern niedergehende
Schnee- oder Eismassen. Muren sind Abgénge von Gerdll, Schlamm- und Gesteinsmassen auch in Verbindung mit Baumgruppen. Erdbeben sind
naturbedingte Erschiitterungen des Erdbodens. Ein Erdfall ist eine Senke an der Erdoberflache, die durch das Einbrechen bzw. Nachbrechen nicht
wasserldslicher Deckschichten dber einem natirlichen Hohlraum im Untergrund entsteht. Ein Vulkanausbruch ist ein AusstoR fliissigen oder festen
Materials (z. B. Lava) aus einem Vulkan.

Eingeschlossen sind Schéaden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegensténde auf oder gegen das Fahrzeug gewor-
fen werden.

Dartiber hinaus gilt: Uberspannungsschéden durch Blitzschlag sind bei Elektro-Pkw auch durch mittelbare Einwirkung versichert.

Beispiel: Blitz schldgt in Gebaude ein und verursacht einen Schaden an einem Elektro-Pkw, das wéhrend des Ladevorgangs an das Stromnetz des
Gebéaudes angeschlossen ist.

Ausgeschlossen sind Schéden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zuriickzufiihren sind.
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A.2.2.1.4 Zusammenstol3 mit Tieren aller Art
Versichert ist der Zusammenstof3 des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Art.

A.2.2.1.5 Glasbruch
Versichert sind Bruchschaden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folgeschaden sind nicht versichert.

Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (z.B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen von
Leuchten. Nicht zur Verglasung gehdren Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodulen, Dis-
plays, Monitoren sowie Leuchtmittel.

Hinweis: Wir verzichten hier auf den Abzug der Selbstbeteiligung, wenn die beschédigte Verglasung nicht ersetzt, sondern nach Abstimmung mit uns
durch eine von uns empfohlene Werkstatt repariert wird.

Muss die Verglasung ausgetauscht werden, erstatten wir auch die dem noch vorhandenen Gliltigkeitszeitraum entsprechenden anteiligen Kosten
daran angebrachter Mautvignetten bis 50 EUR und Umweltplaketten bis 15 EUR, sofern kein kostenloser Ersatz méglich ist und das Vorhandensein
der Vignette oder Umweltplakette in geeigneter Weise nachgewiesen wird.

Ist am Fahrzeug ein Totalschaden eingetreten, erstatten wir den Wiederbeschaffungswert der Verglasung. Dieser ermittelt sich aus dem Verhdltnis von
Wiederbeschaffungswert zum Neupreis des Fahrzeugs. Die Umsatzsteuer und der Arbeitslohn werden in diesem Fall nicht ersetzt.

A2.2.16

Kurzschlussschéden an der Verkabelung

Versichert sind Schéden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Durch Kurzschluss bedingte Uberspannungsschéden an angrenzen-
den Aggregaten (z.B. Lichtmaschine, Batterie, Anlasser) sind bis 20.000 EUR mitversichert. Die Leistungsobergrenze gemaR der Ziffern A.2.5.1 und
A.2.5.2 gilt uneingeschrankt. Nicht versichert sind Schaden an angeschlossenen Geréten (z. B. Informations- und Unterhaltungssystem). Vorausset-
zung fiir den Ersatz eines Aggregatschadens ist, dass ein Sachverstandiger der VHV, der Dekra oder der Schadenschnellhilfe bestatigt, dass der
Schaden urséchlich auf den Kurzschlussschaden zuriickzufihren ist.

A.2.2.1.7 Tierbissschéden

Versichert sind Schéden, die unmittelbar durch Tierbiss am Fahrzeug verursacht wurden. Schéden im Fahrzeuginnenraum sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen. Folgeschéden aller Art sind bis 20.000 EUR mitversichert. Die Leistungsobergrenze gemaR der Ziffern A.2.5.1 und A.2.5.2 gilt
uneingeschrankt. Voraussetzung flir den Ersatz eines Folgeschadens (z. B. Reparatur/Austausch von Steuergerdten, Lenkungsteilen, Motoren) ist,
dass ein Sachverstéandiger der VHV, der Dekra oder der Schadenschnellhilfe bestatigt, dass der Schaden urséachlich auf den Tierbissschaden zurtick-
zufiihren ist.

A.2.2.1.8 Versicherungsschutz beim Transport auf Schiffen (Havarie Grosse)
Fir die Dauer der Benutzung von Fahrschiffen erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die unmittelbare Einwirkung von Sturm, wenn ein ver-
sichertes Fahrzeug anlésslich eines Fahrtransportes durch diese Naturgewalt tiber Bord geschleudert wird.

Dartiber hinaus sind auch Strandung, Kollision, Leck oder Untergang des Schiffes sowie das Uberbordgehen oder Uberbordspiilen infolge schweren
Wetters eingeschlossen.

Mitversichert sind ferner die Opferung eines versicherten Fahrzeuges auf Anordnung des Kapitans zur Rettung von Personen, Schiff oder Ladung
(Havarie Grosse) oder die umlageféahigen Rettungskosten bei Anfahren eines Nothafens. Durch diese Deckungserweiterungen bleibt der 6rtliche Gel-
tungshereich nach A.2.4 unberiihrt.

A.2.2.2 Welche Ereignisse sind in der Vollkaskoversicherung versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschadigung, Zerstérung, Verlust oder Totalschaden des Fahrzeugs einschlieflich seiner mitversicherten Teile
durch die nachfolgenden Ereignisse:

A.2.2.2.1 Ereignisse der Teilkasko
Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.1.

A.2.2.2.2 Unfall

Versichert sind Schaden am Fahrzeug durch Unfall. Ein Unfall ist ein unmittelbar von auBRen plétzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug ein-

wirkendes Ereignis.

Keine Unfallsch&den sind deshalb insbesondere:

+ Schaden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem Bremsvorgang haben, z. B. Schéden an der Bremsanlage oder an den Reifen.

+ Schaden am Fahrzeug, die ausschlielich aufgrund eines Betriebsvorgangs eintreten, z. B. durch falsches Bedienen, falsches Betanken oder ver-
rutschende Ladung.

+ Schéden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Materialermiidung, Uberbeanspruchung oder Abnutzung haben.

s Schaden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder Anhénger ohne Einwirkung von auf3en, z. B. Rangierschaden am Zugfahrzeug durch
den Anhénger.

+ Verwindungsschaden.

« Vorhersehbare Beschadigungen des Fahrzeugs, die Gblicherweise im Rahmen der bestimmungsgemafen Verwendung des Fahrzeugs entstehen.
Beispiel: Schaden an der Ladeoberflache eines Lkw durch Beladen mit Kies.

Abweichend hiervon werden bei Pkw auch Schéden ersetzt, die am ziehenden Fahrzeug durch einen Anhénger ohne Einwirkung von auen entstan-
den sind.
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A.2.2.2.3 Mut- oder béswillige Handlungen

Versichert sind mut- oder bdswillige Handlungen von Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind
inshesondere Personen anzusehen, die vom Verfligungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wurden (z.B. Werkstatt- oder
Hotelmitarbeiter) oder in einem Naheverhaltnis zu dem Verfiigungsberechtigten stehen (z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehd-
rige).

A.2.3 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt fiir Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z. B. des Leasing-
gebers als Eigentlimer des Fahrzeugs, auch flir diese Person.

A.2.4 In welchen Léndern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den auf3ereuropéischen Gehieten, die zum
Geltungshereich der europdischen Union gehdren.

A.2.5 Was zahlen wir im Schadenfall?
Nachfolgende Entschéadigungsregeln gelten bei Beschadigung, Zerstdrung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeugs. Sie gelten entsprechend auch
fir mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt ist.

A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstérung oder Verlust?

A.2.5.1.1 Wiederbeschaffungswert abziiglich Restwert

Bei Totalschaden, Zerstérung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des
Fahrzeugs. Lassen Sie |hr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstérung reparieren, gilt A.2.5.2.1. Sofern es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw,
Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder Quad handelt, libernehmen wir im Totalschadenfall auch die Entsorgungs- und Zulassungskosten, wenn das
Ersatzfahrzeug wieder bei uns versichert wird.

A.2.5.1.2 Neupreisentschadigung bei Totalschaden, Zerstérung oder Verlust

Wir zahlen bei Pkw (ausgenommen Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermiet-Pkw), Kraftrddern, Leichtkraftradern, Trikes und Quads den Neupreis

nach A.2.5.1.8 unter folgenden Voraussetzungen:

« Innerhalb von 24 Monaten nach Erstzulassung tritt ein Totalschaden, eine Zerstérung oder ein Verlust des Fahrzeugs ein und

+ das Fahrzeug befindet sich bei Eintritt des Schadenereignisses im Eigentum dessen, der ihn als Neufahrzeug vom Kfz-Héndler oder Kfz-Hersteller
erworben hat.

Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen.

A.2.5.1.3 Kaufpreisentschédigung bei Gebrauchtfahrzeugen bei Totalschaden, Zerstérung oder Verlust

Bei Pkw (ausgenommen Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermiet-Pkw), Kraftradern, Leichtkraftradern, Trikes und Quads, die als Gebrauchtfahr-
zeug erworben wurden, zahlen wir den gezahlten und nachgewiesenen Gebrauchtfahrzeugpreis des Fahrzeugs gemaR A.2.5.1.9, wenn innerhalb von
24 Monaten nach Erwerb ein Totalschaden, eine Zerst6rung oder ein Verlust eintritt. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen.
Sofern der Wiederbeschaffungswert bei Schadeneintritt Giber dem damaligen Kaufpreis liegt, wird der Wiederbeschaffungswert nach A.2.5.1.1 gezahlt.

A.2.5.1.4 Wir zahlen die (iber den Wiederbeschaffungswert hinausgehende Neupreisentschédigung bzw. Kaufpreisentschadigung bei Gebrauchtfahr-
zeugen nur in der Hohe, in der gesichert ist, dass die Entschadigung innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Feststellung fiir die Reparatur des Fahr-
zeugs oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet wird.

A.2.5.1.5 Was versteht man unter Totalschaden?
Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert iibersteigen.

A.2.5.1.6 Was versteht man unter Wiederbeschaffungswert?
Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie fiir den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen
missen.

A.2.5.1.7 Was versteht man unter Restwert?
Restwert ist der VerduBerungswert des Fahrzeugs im beschédigten oder zerstérten Zustand. Der Restwert wird auf dem Uberregionalen Markt auch
unter Verwendung von Onlinebdrsen ermittelt. Die Fahrzeugabholung erfolgt auf Kosten des Aufkaufers.

A.2.5.1.8 Was versteht man unter Neupreis?

Neupreis ist der Betrag, der fiir den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs aufgewendet werden muss. Wird der
Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis fiir ein vergleichbares Nachfolgemodell. MaRgeblich ist jeweils die unverhindli-
che Preisempfehlung des Herstellers am Tag des Schadenereignisses abziglich orts- und markttiblicher Nachlasse.

A.2.5.1.9 Was versteht man unter Kaufpreis?
Kaufpreis des Fahrzeugs ist der Betrag, der von lhnen an den Verkéufer geman Ihrer kaufvertraglichen Vereinbarungen gezahlt wurde.

A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschéddigung?
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A.2.5.2.1 Reparatur

Wird das Fahrzeug beschéadigt, zahlen wir die fiir die Reparatur erforderlichen Kosten his zu folgenden Obergrenzen:

a) Wenn das Fahrzeug vollstandig und fachgerecht repariert wird, gilt:
Wir zahlen die hierftir erforderlichen Kosten bis zur Hohe des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.5.1.6, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung
nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.5.2.1b.

b)  Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollsténdig oder nicht fachgerecht repariert wird, gilt:
Wir zahlen die erforderlichen Kosten einer vollstdndigen Reparatur bis zur Héhe des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts
(siehe A.2.5.1.6 undA.2.5.1.7).

A.2.5.2.2 Abschleppen

Bei Beschadigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten fiir das Abschleppen vom Schadenort bis zur néchstgelegenen fiir die Reparatur geeigne-
ten Werkstatt. Dabei darf einschlieBlich unserer Leistungen wegen der Beschadigung des Fahrzeugs nach A.2.5.2.1 die Obergrenze nach A.2.5.2.1a
oder A.2.5.2.1b nicht tiberschritten werden.

Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter [hnen gegentiber verpflichtet ist, diese Kosten zu tibernehmen.

A.2.5.2.3 Abzug neu ftir alt

Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab (neu flir
alt), wenn

* bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht werden oder

+ das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird.

Der Abzug neu fir alt ist auf die Bereifung, Batterie und Lackierung beschrénkt, wenn das Schadenereignis in den ersten drei Jahren nach der Erst-
zulassung eintritt.

Bei Pkw, Kraftrédern, Leichtkraftradern, Trikes und Quads wird kein Abzug neu flir alt vorgenommen.
Der Verzicht gilt nicht fir

+ Autoradios und Geréte, die der Sprach- und Musikwiedergabe dienen nebst Zubehér,

¢ Funk-Geréte,

+ Navigations- und ahnliche Verkehrsleitsysteme oder entsprechende Mehrzweckgerate,

+ Antriebs-Akkumulatoren von Elektro- und Hybridfahrzeugen,

+ den Ersatz eines Folgeschadens nach einem Tierhiss.

A.2.5.3 Sachversténdigenkosten
Die Kosten eines Sachversténdigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.5.4 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese fiir Sie bei der von lhnen gewahlten Schadenbeseitigung tatsachlich angefallen ist. Die Mehr-
wertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.5.5 Zusdtzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffinden des Fahrzeugs

A.2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der in Textform erfolgten Schadenanzeige wieder aufgefunden, sind
Sie zur Ricknahme des Fahrzeugs verpflichtet. Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren
Anstrengungen wieder in Besitz nehmen kénnen.

A.2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten fiir die Rickholung des Fahrzeugs, wenn es in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird.
Ersetzt werden die Kosten in Héhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse flir Hin- und Riickfahrt bis zu einer Héchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer).
MaRgeblich ist jeweils die Entfernung vom regelmaRigen Standort des Fahrzeugs zum Fundort.

A.2.5.5.3 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z.B. nach D.1.1, E.1.1 oder E.1.3 oder wegen grober Fahrlassigkeit
nach A.2.9.1 Satz 2) gekiirzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren VerduRerungserlés nach Abzug
der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der Rickholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil rechnet sich entsprechend der
Quote, um die wir Ihre Entschadigung gekirzt haben.

Eigentumsliibergang nach Entwendung

A.2.5.5.4 Miissen Sie das Fahrzeug nicht zurlicknehmen, weil die Monatsfrist bereits abgelaufen ist, werden wir dessen Eigentlimer.
Wir werden jedoch nicht Eigentiimer, wenn

+ Sie Eigentlimer des Fahrzeugs bleiben wollen oder

« ein Anderer der Eigentlimer des Fahrzeugs ist (z. B. der Leasinggeber) und dieser das Eigentum nicht auf uns tibertragen méchte.

Sie missen uns dies unverziglich mitteilen, nachdem wir Sie tber das Wiederauffinden informiert oder Sie in anderer Weise Kenntnis erlangt haben.
Kosten fiir die Riickholung zahlen wir nicht.

Werden wir nicht Eigenttimer, rechnen wir den erzielbaren VerduRerungserlés des wiederaufgefundenen Fahrzeugs auf unsere Entschadigung an.
Wenn wir Sie bereits entschadigt haben, miissen Sie uns den erzielbaren Verkaufserlés zuriickzahlen.

A.2.5.6 Bis zur welcher Héhe leisten wir (Héchstentschédigung)?

Unsere Hochstentschadigung ist beschréankt auf den Neupreis des Fahrzeugs nach A.2.5.1.8 (sofern das Fahrzeug als Neufahrzeug erworben wurde).
Maximal zahlen wir jedoch die in A.2.1.2. genannte Hochstentschadigungssumme, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist.
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A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen sowie Rest- und Altteile

A.2.5.7.1 Was wir nicht ersetzen

Wir zahlen nicht fiir Verdnderungen, Verbesserungen, Alterungs- und VerschleiRschédden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschédden wie Verlust
von Treibstoff, Entsorgungskosten, Wertminderung, Zulassungskosten, Uberfiihrungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines
Mietfahrzeugs.

Abweichend hiervon ersetzen wir bei Pkw, Kraftradern, Leichtkraftrédern, Trikes und Quads den schadenbedingten Verlust von Treibstoff sowie im
Falle eines Totalschadens die Entsorgungs- und Zulassungskosten, wenn das Ersatzfahrzeug wieder bei der VHV versichert wird.

A.2.5.7.2 Rest- und Altteile
Rest- und Altteile des versicherten Fahrzeugs sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum VerduRBerungswert auf die Ent-
schadigung angerechnet.

A.2.5.8 Selbstbeteiligung

A.2.5.8.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschadigung abgezogen. lhrem Versicherungsschein
konnen Sie entnehmen, ob und in welcher Hohe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. Diese gilt firr jedes versicherte Fahrzeug gesondert.

A.2.5.8.2 Wir verzichten bei Glasbruch nach A.2.2.1.5 auf den Abzug der Selbstbeteiligung, wenn die beschédigte Verglasung nicht ersetzt, sondern
nach Abstimmung mit uns durch eine von uns empfohlene Werkstatt repariert wird.

A.2.5.9 Zusatzleistungen fiir Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Fir Pkw, Kraftrader, Leichtkraftréder, Trikes oder Quads und Campingfahrzeuge mit Hybrid- und Elektroantrieben besteht Versicherungsschutz bei
den nachfolgenden Ereignissen:

A.2.5.9.1 Ereignisse in der Teilkaskoversicherung

Bei Abschluss einer Teilkaskoversicherung sind ergénzend zu A.2.2.1 AKB folgende Schadenereignisse vom Versicherungsschutz umfasst:

+ Entwendung des Ladekabels durch Diebstahl oder Raub sofern unter Verschluss gehalten oder wéhrend des Ladevorgangs,

 Beschadigung in Ihrem Eigentum befindlicher, von einem Fachbetrieb eingebauter, stationarer Ladestationen (sog. Wallboxen) wahrend des Lade-
vorgangs durch Uberspannung,

 Entwendung tragbarer Ladestationen durch Diebstahl oder Raub sofern unter Verschluss gehalten,

+ Bei Brand oder Entwendung ersetzen wir Ladekarten flir Elektro-Lades&ulen bis 100 EUR.

A.2.5.9.2 Ereignisse in der Vollkaskoversicherung

Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.5.9.1. Bei Abschluss einer Vollkaskoversicherung erganzen folgende Leistungen den
Versicherungsschutz nach A.2.2.2 AKB:

Allgefahrendeckung fiir den Akku

Der Antriebs-Akkumulator ist ein wiederaufladbarer Speicher fiir elektrische Energie und dient zum Antrieb lhres Elektro- bzw. Hybridfahrzeugs.

Der Antriebs-Akkumulator lhres Elektro- bzw. Hybridfahrzeugs ist gegen Beschédigung, Zerstérung, Verlust oder Totalschaden durch alle Ereignisse
versichert, denen der Akkumulator ausgesetzt ist (All Risk).

Ausgenommen sind jedoch Schéden durch
 Verschleil3,

s Abnutzung,

+ Konstruktions- und Materialfehler oder

+ chemische Reaktion.

Voraussetzung fir den Ersatz eines Akkumulatorschadens ist, dass ein Sachverstandiger von der VHV beauftragt wurde, das Kfz zu besichtigten.

Wir ziehen im Schadenfall geméaR A.2.5.2.3 AKB von den Kosten einen dem Alter und der Abnutzung entsprechenden Betrag ab (Abzug neu fiir alt).
Der Abzug betrégt maximal 10% je Betriebsjahr. In den ersten drei Betriebsjahren erfolgt kein Abzug.

Die Leistungsobergrenze gemaR der Ziffern A.2.5.1 und A.2.5.2 gilt uneingeschrénkt.

Gilt die Neupreisentschadigung nach A.2.5.1.2 zahlen wir bei Zerstérung, Verlust oder Totalschaden des Akkus den Neupreis des Antriebs-Akkumula-
tors nach A.2.5.1.8. und verzichten in den ersten 24 Monaten auf einen Abzug.

A.2.5.9.3 Sonstige Zusatzleistungen
Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen tibernehmen wir bei einem eintrittspflichtigen Ereignis nach A.2.5.9.2 folgende Kosten:

a) Kosten fiir Zustandsdiagnostik
Wird der Akku beschadigt, ibernehmen wir die tatsdchlich angefallenen Kosten fiir Zustandsdiagnostik und Restwertermittlung. Hierfiir Giberneh-
men wir zusétzlich dazugehdrige Abschlepp- oder Transportkosten zur ndchstgelegenen Akku-Teststation. Voraussetzung ist, dass die Beauftra-
gung durch uns erfolgt oder wir der Beauftragung zugestimmt haben.

b)  Kosten fiir Wassercontainer
Wir erstatten die tatséchlich angefallenen Kosten der notwendigen Verbringung oder Lagerung des Fahrzeugs in einem Wassercontainer oder
einem anderen dem Zweck nach vergleichbarem Gehause. Voraussetzung ist, dass dies erfolgt, um eine drohende Entzlindung zu verhindern.
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c) Fahrzeugabstellungskosten
Zusatzlich erstatten wir die tatsachlich angefallenen Kosten fiir eine Fahrzeugabstellung nach Herstellervorgaben oder auf Grund gesetzlicher
Vorschriften. Hierfiir miissen die folgenden Voraussetzungen vorliegen:
+ Die Fahrzeugabstellung ist notwendig, um ein Entziinden anderer Fahrzeuge oder Gegenstande zu verhindern.
+ Bei der Fahrzeugabstellung wird der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten.

d) Ausbaukosten zur Entsorgung bei Totalschaden des Akkus
Muss ein Akku zur Erfiillung einer gesetzlichen Riicknahmepflicht ausgebaut werden, gilt: Wir zahlen die tatséchlich angefallenen Ausbau- und
Verbringungskosten zur ndchstgelegenen Riicknahmestelle. Die Kosten der Entsorgung zahlen wir, soweit kein Dritter hierzu verpflichtet ist.

A.2.6 Meinungsverschiedenheit (iber die Schadenhdhe (Sachversténdigenverfahren)

A.2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheit tiber die Hohe des Schadens einschlieBlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder ber den
Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverstandigenausschuss entscheiden.

A.2.6.2 Fiir den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverstandigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Auf-
forderung keinen Sachversténdigen benennen, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt.

A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachversténdiger als Obmann. Er soll vor Beginn des Verfah-
rens von dem Ausschuss gewahlt werden. Einigt sich der Ausschuss nicht (iber die Person des Obmanns, wird er Uber das zusténdige Amtsgericht
benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverstandigen geschatzten Betrégen liegen.

A.2.6.4 Die Kosten des Sachverstandigenverfahrens sind im Verhaltnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von lhnen zu tragen.
Hinweis: Auf3erdem haben Sie die Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
A.2.7 Fdlligkeit unserer Zahlung

A.2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Hoéhe der Entschédigung festgestellt haben, zahlen wir diese spétestens innerhalb von zwei
Wochen.

A.2.7.2 Sie konnen einen angemessenen Vorschuss auf die Entschadigung verlangen, wenn
« wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben und
+ sich die Hohe der Entschadigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen Iasst.

A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunéchst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die Entschédigung friihes-
tens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der in Textform abgegebenen Schadenanzeige.

A.2.8 Kdnnen wir unsere Leistung vom Fahrer zurtickfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind?

Féahrt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistun-

gen nicht zurlick. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer

a) das Schadenereignis vorsatzlich herbeigefihrt hat,

b) die Entwendung des Fahrzeugs grob fahrlassig erméglicht hat,

c) das Fahrzeug gefiihrt hat, obwohl er aufgrund des Genusses alkoholischer Getrénke oder anderer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage
war, das Fahrzeug sicher zu fihren.

In den Féllen b) und c) verzichten wir auf den Regress, wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in hduslicher Gemeinschatt lebt.

Die Sétze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gemaR A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder
der Entleiher beim sonstigen Gebrauch des Fahrzeugs (z. B. Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen) einen Schaden herbeiftihrt.

A.2.9 Was ist nicht versichert?

A.2.9.1 Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden, die Sie vorsatzlich herbeifiihren. Bei grobfahrldssiger Herbeifihrung des Schadens verzichten wir
Ihnen gegeniiber ganzlich auf den Einwand der grob fahrldssigen Herbeiflihrung des Versicherungsfalls.

Ausgenommen von dem Verzicht sind grob fahrldssige Ermdglichung des Diebstahls des Fahrzeugs oder seiner Teile und die Herbeiflihrung des Ver-
sicherungsfalls in Folge des Genusses alkoholischer Getranke oder anderer berauschender Mittel.

A.2.9.2 Motorsportveranstaltungen oder -aktivitaten

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behérdlich genehmigten Motorsportveranstaltung oder
Motorsportaktivitat, bei der es auf die Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit ankommt, einschlieBlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und
Demonstrationen.

Hinweis: Beachten Sie auch lhre Pflichten nach D.1.1.4.
A.2.9.3 Reifenschéden

Kein Versicherungsschutz besteht fiir beschédigte oder zerstérte Reifen. Versicherungsschutz fiir Reifenschéden besteht jedoch, wenn durch das-
selbe Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schaden am Fahrzeug verursacht wurden.
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A.2.9.4 Kriegsereignisse, innere Unruhen, Mal3nahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schéaden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen oder MalRnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mit-
telbar verursacht werden.

A.2.9.5 Schéden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden durch Kernenergie.

A.2.10 GAP-Deckung bei fremdfinanzierten Fahrzeugen
Ihrem Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, ob Sie die GAP-Deckung mitversichert haben.

A.2.10.1 Was wird geleistet?

Bei bestehender Vollkaskoversicherung und mitversicherter GAP-Deckung ersetzen wir bei Totalschaden, Zerstérung oder Verlust lhres finanzierten
oder geleasten Fahrzeugs wahrend der Laufzeit des Finanzierungs-/Leasingvertrags den offen stehenden Finanzierungs- oder Leasing-Restbetrag
abziglich der Entschadigungsleistung (unter Berticksichtigung der Rest- und Altteile, etwaiger Leistungen Dritter [z. B. des gegnerischen Haftpflicht-
versicherers], sowie der Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung). Dies gilt nicht fir Elektrofahrzeuge, bei denen ausschlieflich der Antriebs-Akku-
mulator geleast oder finanziert ist.

A.2.10.2 Wie errechnet sich die Leistung?

Eine Leistung aus der GAP-Deckung kann nur erfolgen, wenn bei einem Leasingvertrag dieser auf Grundlage marktiiblicher Zinsen und Laufzeiten

abgeschlossen wurde. Gleiches gilt fiir Kreditvertrége, wobei nachgewiesen werden muss, dass das Darlehen ausschlieRlich zur Finanzierung des

Fahrzeugs aufgenommen wurde.

Ersetzt wird der Leasing- bzw. Finanzierungsrestbetrag, der sich wie nachfolgend dargestellt errechnet:

a) Der Leasing-Restbetrag ist die Summe aus ausstehenden abgezinsten Leasing-Raten, anteiliger Restrate, abgezinsten Leasing-Restwert und
noch nicht verbrauchter Leasing-Vorauszahlung.

b)  Der Finanzierungs-Restbetrag ist der Betrag, der bei vorzeitiger, schadenbedingter Beendigung / Kiindigung des Darlehensvertrags an die Bank
zu zahlen ist.

Bei der Ermittlung der zuvor genannten Restbetrége bleiben vor Eintritt des Schadenfalls féllig gewordene und nicht bezahlte Raten sowie Verzugs-
zinsen auf3en vor. Diese werden im Rahmen der GAP-Deckung nicht ersetzt.

Ferner werden folgende Positionen im Rahmen der GAP-Deckung ebenfalls nicht ersetzt:
+ An- und Abmeldekosten sowie Kosten einer Bereitstellung/Abholung oder eventuellen Uberfiihrung
+ Kosten einer Kreditabsicherungsversicherung (Restschuldversicherung).

A.2.10.3 Vorlage von Belegen

Der Leasing- bzw. Kreditvertrag — einschlielich der dazugehérenden Allgemeinen Bedingungen nebst dem Produktinformationsblatt - ist uns auf Ver-
langen, spatestens im Rahmen der Schadenregulierung vorzulegen.

Im Rahmen der Schadenregulierung ist bei Leasingvertragen zusatzlich die vom Leasinggeber erstellte Endabrechnung des Leasingvertrages bei vor-
zeitiger, schadenbedingter Vertragsaufhebung einzureichen.

Bei Kreditvertrdgen ist ein geeigneter Nachweis (ber die bestehende Restvaluta nebst einem Tilgungsnachweis Uber die bisherige Vertragslaufzeit
vorzulegen.

A.2.10.4 Wann wird geleistet?
Wir leisten nicht bevor eine vollstdndige Regulierung im Rahmen der Kaskoversicherung oder Haftpflichtversicherung eines Dritten erfolgt ist.

A.2.11 Reparatur eines Pkw in Partnerwerkstatt (Werkstattbindung)

Ihrem Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, ob die Werkstattbindung vereinbart ist.

Im Rahmen der Werkstattbindung sind Sie verpflichtet, die Schadenfeststellung und/oder Reparatur eines ersatzpflichtigen Kaskoschadens nach
Abstimmung mit uns in einer unserer Partnerwerkstatten durchfiihren zu lassen. Bei einer Reparatur in einer von Ihnen frei ausgewahlten Werkstatt
wird in der Kaskoversicherung generell eine Erhéhung der Selbstbeteiligung um 300 EUR vereinbart; gleiches gilt bei einer von lhnen gewtinschten
Abrechnung auf Basis eines Kostenvoranschlages einer von lhnen frei gewahlten Werkstatt.

A.3 Schutzbrief - Hilfe fiir unterwegs als Service oder Kostenerstattung
(nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen — nicht bei Kurzzeitkennzeichen und sofern vereinbart)

A.3.1 Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.10 genannten Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufgeflihrten Leistungen als Service oder
erstatten die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.3.2 Wer ist versichert?
Versicherungsschutz besteht fiir Sie, den berechtigten Fahrer und die berechtigten Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug sowie ein mitgefiihrter Wohnwagen-, Gepéck- oder Bootsanhanger.

A.3.4 In welchen Léndern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den auBRereuropdischen Gebieten, die zum Gel-
tungshereich der Europdischen Union gehdren, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt ist.
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A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener Kraft nicht fortsetzen bzw. beginnen, erbringen wir folgende Leistun-
gen:

A.3.5.1 Wiederherstellung der Fahrbereitschaft

Wir organisieren fiir Sie die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und tibernehmen die hier-
durch entstehenden Kosten. Der Hochstbetrag fiir diese Leistung belduft sich einschlieRlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeflihrten und verwen-
deten Kleinteile auf 250 EUR.

A.3.5.2 Abschleppen des Fahrzeugs

Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, organisieren wir fiir Sie das Abschleppen des Fahrzeugs in die
nachstgelegene Fachwerkstatt. Dies schlief3t das Gepadck und die nicht gewerblich beférderte Ladung mit ein. Wir tibernehmen die hierdurch entste-
henden Kosten.

Der Héchstbetrag fiir diese Leistung belduft sich bei Personenkraftwagen (Pkw zur Eigenverwendung), Kraftréadern, Leichtkraftradern, Trikes und
Quads auf 400 EUR; bei Campingfahrzeugen und Gespannen mit Wohnanhangern auf 1.500 EUR; hierauf werden durch den Einsatz eines Pannen-
hilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet.

A.3.5.3 Bergen des Fahrzeugs
Ist das Fahrzeug von der StraRRe abgekommen, organisieren wir fiir Sie die Bergung des Fahrzeugs. Dies schliet das Gepack und die nicht gewerb-
lich beférderte Ladung mit ein. Wir Gibernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

A.3.5.4 Was versteht man unter Panne oder Unfall?

Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Dartiber hinaus gilt bei Elektrofahrzeugen die nicht vorsétzlich herbeige-
filhrte Entladung des Antriebs-Akkumulators als Panne. Unfall ist ein unmittelbar von auBen plétzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug ein-
wirkendes Ereignis.

A.3.6 Zusétzliche Leistungen bei Falschbetankung

Haben Sie lhr Fahrzeug mit falschem Kraftstoff betankt, ersetzen wir zusatzlich zu den Leistungen bei einer Panne die Kosten bis zu einer Héhe von
insgesamt 500 EUR fiir das Entfernen des falschen Kraftstoffes aus allen betroffenen Bauteilen des Fahrzeugs. Folgeschaden aller Art sind vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen.

Als Falschbetankung gilt, wenn ein Fahrzeug mit Benzinmotor mit Dieselkraftstoff oder ein Fahrzeug mit Dieselmotor mit Benzin betankt wird.

A.3.7 Zusétzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung

Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir nachfolgende Leistungen unter den Voraussetzungen, dass

« die Hilfeleistung an einem Ort erfolgt, der mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem standigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist und
« das Fahrzeug am Schadentag nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist.

A.3.7.1 Weiter- oder Riickfahrt

Folgende Fahrtkosten mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln werden erstattet:

a) Eine Riickfahrt vom Schadenort zu Ihrem standigen Wohnsitz in Deutschland oder

b) eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch héchstens innerhalb des Geltungsbereichs nach A.3.4 und

c) eine Riickfahrt vom Zielort zu Ihrem sténdigen Wohnsitz in Deutschland,

d) eine Fahrt einer Person von lhrem standigen Wohnsitz oder vom Zielort zum Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden
ist.

Unter 6ffentlichen Verkehrsmitteln ist die Weiter- und Ruckfahrt per Bus, Bahn (1. Klasse) oder Flugreise (Economy Class) zu verstehen. Zusétzlich
erstatten wir die Kosten fiir nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR.

A.3.7.2 Ubernachtung

Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Ubernachtungsmaglichkeit und tbernehmen die Kosten fiir hichstens drei Ubernachtungen.
Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Riickfahrt nach A.3.7.1 in Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Ubernachtung. Wir Gibernehmen die Kosten bis
héchstens 100 EUR je Ubernachtung und Person. Sobald Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfiigung steht, besteht kein Anspruch auf wei-
tere Ubernachtungskosten.

A.3.7.3 Mietwagen

Anstelle der Leistung Weiter- und Riickfahrt nach A.3.7.1 oder Ubernachtung nach A.3.7.2 helfen wir lhnen, soweit verfiigbar, am Schadenort ein Fahr-
zeug anzumieten. Wir ibernehmen die Kosten des Mietwagens bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Beschaffung eines Ersatz-
fahrzeuges, jedoch héchstens fiir sieben Tage und bis hichstens 85 EUR je Tag.

Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, bei Totalschaden die Abmeldebestatigung. Die Entwendung ist durch eine polizei-
liche Bestatigung der Strafanzeige nachzuweisen. Zusatzlich erstatten wir die nachgewiesenen Kosten fiir Fahrten (Taxi/6ffentliche Verkehrsmittel)
vom Schadenort zur Werkstatt oder zur Autovermietung bis zu 50 EUR.

A.3.7.4 Fahrzeugtransport

Wir sorgen daflr, dass Sie und die mitversicherten Personen mdglichst zusammen mit dem Fahrzeug zu lhrem Wohnsitz gebracht werden, wenn
« das Fahrzeug nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden kann und

« die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht héher sind als der Kaufpreis fir ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug (Totalschaden).

Fir die diesheziigliche Diagnose der Werkstatt zahlen wir gegen Vorlage der Rechnung zusétzlich maximal 100 EUR.
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A.3.7.5 Fahrzeugunterstellung

Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchfiihrung des Transports in
einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich. Wir ibernehmen die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch hdchstens fir zwei
Wochen. Wird der Fahrzeugtransport nach A.3.7.4 und die Fahrzeugunterstellung durch uns organisiert, tibernehmen wir die Kosten der Unterstellung
bis zum Tag der Abholung.

A.3.7.6 Versorgung eines Haustiers

Kénnen Sie nach einer Panne, einem Unfall oder Diebstahl Ihren mitgefiihrten Hund oder Ihre mitgefiihrte Katze nicht mehr versorgen und stehen
auch keine weiteren Mitreisenden zur Verfligung, organisieren und bezahlen wir den Heimtransport des Tiers. Zusatzlich tibernehmen wir die Kosten
fir erforderliche Hilfsmittel (z. B. Transportbox flir Haustier). Weiter organisieren wir die Unterbringung und Versorgung des Tiers an lhrem Wohnsitz,
sofern dies erforderlich ist, und tragen die hierdurch entstehenden Kosten fiir langstens 2 Wochen.

A.3.8 Zusétzliche Leistung bei verlorenen oder defekten Fahrzeugschliisseln

K6nnen Sie an einem Ort, der mindestens 50 km Luftlinie von lhrem stéandigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, das Fahrzeug nicht fahren, weil
die Fahrzeugschliissel abhandengekommen oder defekt sind, vermitteln wir die Beschaffung eines Ersatzschliissels und tibernehmen die Kosten fiir
dessen Versand bis zu hdchstens 110 EUR. Die Kosten des Ersatzschllissels tibernehmen wir nicht.

A.3.9 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise

Wir erbringen die nachfolgenden Leistungen unter den Voraussetzungen, dass auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug
+ Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar erkranken oder der Fahrer stirbt und

+ dies an einem Ort geschieht, der mindestens 50 km Luftlinie von lhrem stéandigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist.

Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig oder zum wie-
derholten Male) aufgetreten ist.

A.3.9.1 Krankenriicktransport

Mussen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren sténdigen Wohnsitz zuricktransportiert werden, organisieren wir fiir Sie die
Durchflihrung des Riicktransports. Wir iibernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Riicktransports miissen medizinisch notwendig sein.
Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitéter, wenn diese behdrdlich vorgeschrieben ist.
AuRerdem iibernehmen wir die bis zum Riicktransport entstehenden Ubernachtungskosten. Diese miissen jedoch durch die Erkrankung bedingt sein
und sind begrenzt auf hdchstens drei Ubernachtungen bis zu je 100 EUR pro Person.

A.3.9.2 Kosten fiir Krankenbesuch
Mussen Sie sich infolge Erkrankung auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug langer als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen
wir die Fahrt- und Ubernachtungskosten fiir Besuche durch eine nahe stehende Person bis zur Héhe von 500 EUR je Schadenfall.

A.3.9.3 Riickholung von Kindern

Wir organisieren fiir Sie die Abholung und Riickfahrt mitreisender minderjéhriger Kinder mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz, wenn
s der Fahrer erkrankt ist oder stirbt und

+ die Kinder weder von Ihnen noch von einem anderen Insassen betreut werden kénnen.

Wir ibernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei die Kosten mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln per Bus, Bahn (1. Klasse) oder
Flugreise (Economy Class) einschlieRlich Zuschldgen sowie die Kosten fiir nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR.

A.3.9.4 Versorgung eines Haustiers

Konnen Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug lhren mitgefiihrten Hund oder Ihre mitgefiihrte Katze nicht mehr versorgen und stehen
auch keine weiteren Mitreisenden zur Verfligung, organisieren und bezahlen wir den Heimtransport des Tiers. Zusatzlich tibernehmen wir die Kosten
fir erforderliche Hilfsmittel (z. B. Transportbox flir Haustier). Weiter organisieren wir die Unterbringung und Versorgung des Tiers an lhrem Wohnsitz,
sofern dies erforderlich ist, und tragen die hierdurch entstehenden Kosten fiir langstens 2 Wochen.

A.3.9.5 Fahrzeugabholung

Wir organisieren fiir Sie die Verbringung des Fahrzeugs zu lhrem standigen Wohnsitz, wenn
« der Fahrer langer als drei Tage erkrankt oder stirbt und

+ das Fahrzeug weder von ihm noch von einem Insassen zuriickgefahren werden kann.

Wir tibernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 EUR je Kilometer zwischen lhrem Wohnsitz und dem Schadenort.
AuRerdem erstatten wir in jedem Fall die bis zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden und durch den Fahrerausfall bedingten Ubernach-
tungskosten. Die Leistung ist begrenzt auf drei Ubernachtungen bis zu je 100 EUR pro Person.

A.3.9.6 Reisertickrufservice

Erweist sich infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines nahen Verwandten oder infolge einer erheblichen Schédigung Ihres Vermégens Ihr Riick-
ruf von einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug durch Rundfunk als notwendig, werden wir die erforderlichen MalRnahmen in die Wege leiten und
die hierdurch entstehenden Kosten tibernehmen.

A.3.9.7 Was versteht man unter einer Reise?

Reise ist jede Abwesenheit von lhrem standigen Wohnsitz bis zu einer Hochstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr standiger Wohnsitz gilt der
Ort in Deutschland, an dem Sie behdrdlich gemeldet sind und sich tiberwiegend aufhalten. Bei einer Reise spielt es keine Rolle, ob diese im Inland
oder in Landern stattfindet, in denen nach A.3.4 Versicherungsschutz besteht.
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A.3.10 Zusétzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.3.4 ohne Deutschland), der mindestens 50 km Luftlinie von lhrem stén-
digen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusétzlich folgende Leistungen:

A.3.10.1 Bei Panne und Unfall

a) Ersatzteilversand
Konnen Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs an einem auslandischen Schadenort oder in dessen Nahe nicht
beschafft werden, organisieren wir fiir Sie, dass Sie diese auf schnellstméglichem Wege erhalten. Wir iibernehmen alle entstehenden Versand-
kosten.

b)  Fahrzeugtransport
Wir organisieren fiir Sie den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und tibernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Héhe der
Riicktransportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn
« das Fahrzeug an einem auslandischen Schadenort oder in dessen Nahe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden kann

und

« wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert nicht iibersteigen.
Fir die diesbeziigliche Diagnose der Werkstatt zahlen wir gegen Vorlage der Rechnung zusétzlich maximal 100 EUR.

c) Fahrzeugunterstellung
Wird der Fahrzeugtransport nach A.3.10.1 b durch uns organisiert, iibernehmen wir die Kosten der Unterstellung bis zum Tag der Abholung.

d) Mietwagen
Anstelle der Leistung Weiter- und Riickfahrt nach A.3.7.1 oder Ubernachtung nach A.3.7.2 helfen wir Ihnen, soweit verfiigbar, am Schadenort ein
Fahrzeug anzumieten. Wir ibernehmen die Kosten des Mietwagens bis hdchstens 700 EUR.
Sobald Ihnen Ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfligung steht, endet Ihr Anspruch auf Kostenlibernahme.
Die Reparaturrechnung des versicherten Fahrzeugs ist vorzulegen, bei Totalschaden die Abmeldebestétigung. Zusétzlich erstatten wir die nach-
gewiesenen Kosten fiir Fahrten (Taxi/6ffentliche Veerkehrsmittel) vom Schadenort zur Werkstatt oder zur Autovermietung bis zu 50 EUR.

e) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung. Wir tibernehmen die hierbei anfallenden Ver-
fahrensgebtihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden,
libernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.3.10.2 Bei Fahrzeugdiebstahl

a) Fahrzeugunterstellung
Wir Gbernehmen die Kosten fiir eine Fahrzeugunterstellung, wenn das gestohlene Fahrzeug
* nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefunden wird und
* his zur Durchflihrung des Riicktransports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden muss.
Wir tibernehmen die Kosten héchstens fiir zwei Wochen.

b)  Mietwagen
Anstelle der Leistung Weiter- und Riickfahrt nach A.3.7.1 oder Ubernachtung nach A.3.7.2 helfen wir Ihnen, soweit verfiigbar, am Schadenort ein
Fahrzeug anzumieten. Wir ibernehmen die Kosten des Mietwagens bis hdchstens 700 EUR.
Wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, endet Ihr Anspruch auf Kosteniibernahme, sobald lhnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfiigung
steht. Zusétzlich erstatten wir die nachgewiesenen Kosten fiir Fahrten (Taxi/6ffentliche Verkehrsmittel) vom Schadenort zur Werkstatt oder zur
Autovermietung bis zu 50 EUR.

c) Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung. Wir Gbernehmen die hierbei anfallenden Ver-
fahrensgebtihren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden,
libernehmen wir die Verschrottungskosten.

Der Diebstahl ist durch eine polizeiliche Bestétigung der Strafanzeige nachzuweisen.

A.3.10.3 Hilfe im Todesfall

Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland sorgen wir nach Abstimmung mit den Angehérigen
« flir die Bestattung im Ausland oder

« fiir die Uberfiihrung nach Deutschland.

Wir tibernehmen hierfir die Kosten bis max. 10.000 EUR.
Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.3.10.4 Vermittlung &rztlicher Betreuung

Erkranken Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland, informieren wir Sie auf Anfrage Uber die Méglichkeiten &rztlicher Versor-
gung und stellen, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen lhrem Hausarzt und dem behandelnden Arzt oder dem Krankenhaus her und tragen
die hierdurch entstehenden Kosten.

A.3.10.5 Arzneimittelversand

Sind Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung lhrer Gesundheit auf verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel, die an Ihrem Aufenthaltsort oder in dessen Nahe nicht erhéltlich sind und fiir die es dort auch kein Ersatzpraparat gibt,
dringend angewiesen, sorgen wir nach Abstimmung mit dem Hausarzt fiir die Zusendung und tragen die hierdurch entstehenden Kosten. Vorausset-
zung ist, dass keine Einfuhrbeschrankungen bestehen. Kosten fiir eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie dessen Verzollung
werden wir lhnen erstatten.
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A.3.10.6 Ersatz von Reisedokumenten
Gerét auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland ein fir Sie benétigtes Dokument in Verlust, sind wir bei der Ersatzbeschaffung behilf-
lich und tibernehmen die hierbei anfallenden Gebuhren.

A.3.10.7 Ersatz von Zahlungsmitteln

Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die Ver-
hindung zu lhrer Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag
mdglich, stellen wir Ihnen ein Darlehen bis zu 1.500 EUR je Schadenfall zur Verfigung.

A.3.10.8 Kostenerstattung bei Reiseabbruch

Ist lhnen wahrend einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug die planméRige Beendigung Ihrer Auslandsreise infolge Todes oder schwerer Erkran-
kung eines Mitreisenden oder eines nahen Verwandten bzw. wegen einer erheblichen Schadigung Ihres Vermégens nicht oder nur zu einem anderen
als dem urspriinglichen vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, werden wir die im Verhéltnis zur urspriinglichen geplanten Riickreise entstehenden
hdheren Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR je Schadenfall Gibernehmen.

A.3.10.9 Strafverfolgung im Ausland

Werden Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland verhaftet oder wird lhnen mit Haft gedroht, vermitteln wir Anwaltshilfe. Wir sind
Ihnen bei der Auswahl und Beauftragung eines Anwaltes, Sachversténdigen und, soweit erforderlich, eines Dolmetschers behilflich. Falls nétig, benen-
nen und schalten wir auch Botschaften oder Konsulate ein.

A.3.10.10 Hilfeleistung in besonderen Notféllen

Geraten Sie auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland in eine besondere Notlage, die in A.3.5 bis A.3.10 nicht geregelt und zu deren
Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil fiir Ihre Gesundheit oder Ihr Vermdgen zu vermeiden, werden wir die erforderlichen Ma3nah-
men veranlassen und die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 EUR je Schadenfall tibernehmen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder
Schlechterfiillung von Vertrdgen, die von lhnen abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

A.3.11 Telefonkosten
Ihnen werden auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug entstandene und nachgewiesene Telefonkosten, die im Zusammenhang mit einer in
Anspruch genommenen Schutzbriefleistung gemaf A.3.5 bis A.3.10 entstanden sind, bis zu einem Betrag von 25 EUR erstattet.

A.3.12 Was ist nicht versichert?

A.3.12.1 Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden, die Sie vorsatzlich herbeifiihren. Bei grobfahrldssiger Herbeifihrung des Schadens verzichten wir
Ihnen gegeniiber génzlich auf den Einwand der grob fahrldssigen Herbeifiihrung des Versicherungsfalls. Ausgenommen von dem Verzicht sind grob
fahrldssige Ermdglichung des Diebstahls des Fahrzeugs oder seiner Teile und die Herbeifiihrung des Versicherungsfalls in Folge des Genusses alko-
holischer Getrénke oder anderer berauschender Mittel.

A.3.12.2 Motorsportveranstaltungen oder -aktivitédten

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behérdlich genehmigten Motorsportveranstaltung oder
Motorsportaktivitat, bei der es auf die Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit ankommt, einschlieBlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und
Demonstrationen.

Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4
A.3.12.3 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schéaden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder MalRnahmen der Staatsgewalt unmittel-

bar oder mittelbar verursacht werden.

A.3.12.4 Schéden durch Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden durch Kernenergie.

A.3.13 Anrechnung ersparter Aufwendungen
Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis hétten aufwenden missen, kénnen wir diese von unserer
Zahlung abziehen.

A.3.14 Verpflichtung Dritter

A.3.14.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Innen gegentiber aufgrund eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leis-
tung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Anspriiche unseren Leistungsverpflichtungen vor.

A.3.14.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegentiber abweichend von A.3.14.1 zur Leistung ver-
pflichtet.
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A.4 Fahrerschutz - wenn der Fahrer verletzt oder getétet wird
(nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen, nicht bei Kurzzeitkennzeichen und sofern vereinbart)

A.4.1 Was ist versichert?
Versichert sind Personenschaden, die dadurch entstehen, dass der berechtigte Fahrer durch einen Unfall beim Lenken des versicherten Personen-
kraftwagens (Pkw zur Eigenverwendung), Kraftrads, Leichtkraftrads, Trikes, Quads oder Campingfahrzeugs verletzt oder getdtet wird.

Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plétzlich von auRen auf seinen Kérper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schadigung erleidet.
Zum Lenken des Fahrzeugs gehdrt z. B. nicht das Ein- und Aussteigen oder das Be- und Entladen.

A.4.2 Wer ist versichert?

Versichert ist der berechtigte Fahrer des Fahrzeugs. Berechtigter Fahrer ist eine Person, die mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten das
Fahrzeug lenkt.

Im Todesfall des Fahrers sind seine Hinterbliebenen beziiglich ihrer gesetzlichen Unterhaltsanspriiche mitversichert.

A.4.3 In welchen Léndern besteht Versicherungsschutz?
Beim Fahrerschutz besteht Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den aufRereuropdischen Gebieten, die zum Gel-
tungshereich der Europdischen Union gehéren.

A.4.4 Was leisten wir beim Fahrerschutz?

A.4.4.1 Was wir ersetzen

Wir ersetzen den unfallbedingten Personenschaden (z. B. Verdienstausfall, Hinterbliebenenrente, Schmerzensgeld, behindertengerechte UmbaumaR-
nahmen) so, als ob ein Dritter schadenersatzpflichtig wére. Dabei leisten wir nach den deutschen gesetzlichen Schadenersatzbestimmungen des Pri-
vatrechts.

A.4.4.2 \orrangige Leistungspflicht Dritter
Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie gegentiber Dritten (z. B. Schédiger, Haftpflichtversicherer, Krankenkasse, Rentenversicherungstréager,
Berufsgenossenschaft, Arbeitgeber) Anspruch auf Ersatz Ihres Schadens oder Anspruch auf deckungsgleiche (kongruente) Leistungen haben.

Ausnahme: Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht erfolgversprechend durchsetzen kénnen, leisten wir dennoch, wenn nachfolgende Vorausset-
zungen vorliegen:

+ Sie haben den Anspruch in Textform geltend gemacht.

+ Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres Anspruchs erforderliche Anstrengungen unternommen, die lhnen hilligerweise zumutbar waren.

+ Sie haben Ihren Anspruch wirksam an uns abgetreten.

Hinweis: Anspriiche gegen Dritte sind nicht immer wirksam abtretbar. Unter anderem kénnen Anspriiche gegen Sozialversicherungstrager (z. B. Kran-
kenkasse, Rentenversicherungstrager) haufig nicht oder nur mit deren Zustimmung abgetreten werden. In diesen Fallen kénnen wir nicht im Voraus
Leistungen erbringen, sondern erst dann, wenn abschlieend geklart ist, dass keine Anspriiche gegen Dritte bestehen.

Vereinbarungen, die Sie mit Dritten Gber diese Anspriiche treffen (z. B. ein Abfindungsvergleich), binden uns nur, wenn wir vorher zugestimmt haben.

A.4.4.3 Bis zu welcher Hohe leisten wir?

Unsere Leistung fiir ein Schadenereignis ist beschréankt auf die Héhe der vereinbarten Deckungssumme fiir Personenschéden in der bei uns beste-
henden oder gleichzeitig abgeschlossenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Mehrere zeitlich zusammenhéngende Schaden, die dieselbe Ursa-
che haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Hohe Ihrer Deckungssumme kénnen Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

A.A.5 Fdlligkeit, Zahlung fiir eine mitversicherte Person
A.4.5.1 Fdlligkeit der Leistung und Vorschusszahlung
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erkldren, ob und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Die Frist

beginnt, wenn uns ihr Leistungsantrag und die zu dessen Beurteilung erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit lhnen Gber Grund und Hohe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
Steht die Leistungspflicht zundchst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir — auf Ihren Wunsch — angemessene Vorschiisse.

A.4.5.2 Zahlung fiir eine mitversicherte Person
Sie als Versicherungsnehmer kénnen unsere Zahlung fir eine mitversicherte Person an Sie selbst nur mit Zustimmung der mitversicherten Person
verlangen.

A.4.6 Was ist nicht versichert?

A.4.6.1 Straftat
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unféllen, die dem Fahrer dadurch zustoRRen, dass er vorsétzlich eine Straftat begeht oder versucht.

A.4.6.2 Vorsatz
Es besteht kein Anspruch auf Leistungen, wenn der Schaden von dem Fahrer vorsétzlich verursacht worden ist.
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A.4.6.3 Ansprtiche Dritter
Anspriiche, die von anderen Versicherern, Arbeitgebern, Dienstherrn und Sozialversicherungstragern gegen uns geltend gemacht werden, sind aus-
geschlossen.

A.4.6.4 Motorsportveranstaltungen oder -aktivitaten

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer behérdlich genehmigten Motorsportveranstaltung oder
Motorsportaktivitat, bei der es auf die Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit ankommt, einschlieBlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und
Demonstrationen.

Hinweis: Beachten Sie auch lhre Pflichten nach D.1.1.4

A.4.6.5 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Mal3nahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schéaden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder MalRnahmen der Staatsgewalt unmittel-
bar oder mittelbar verursacht werden.

A.4.6.6 Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden durch Kernenergie.

A.A.7 Verjdhrung

+ Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leis-
tung verlangt werden kann.

+ Ist ein Anspruch des Versicherten bei dem Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjahrung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

B BEGINN DES VERTRAGS UND VORLAUFIGER VERSICHERUNGSSCHUTZ

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir lhren Antrag annehmen. RegelmaRig geschieht dies durch Zugang des Versicherungs-
scheins bei lhnen.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrer Beitragsrechnung zum Versicherungsschein genannten félligen Beitrag gezahlt haben,
jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.1.2 und
C.l3.

B.2 Vorlaufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorldufigen Versicherungsschutz:

B.2.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Héndigen wir lhnen die Versicherungsbestéatigung aus oder nennen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungshestatigung die Versicherungsbestati-
gungs-Nummer, haben Sie in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung vorlaufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spétestens
ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungshestétigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen,
beginnt der vorlaufige Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.

B.2.2 Kaskoversicherung, Schutzbrief und Fahrerschutz
In der Kaskoversicherung sowie beim Schutzbrief und beim Fahrerschutz haben Sie vorldufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrticklich
zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

B.2.3 Ubergang des vorléufigen in den endgiiltigen Versicherungsschutz
Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt haben, geht der vorldufige in den endgiiltigen Versicherungsschutz tber.

B.2.4 Riickwirkender Wegfall des vorlédufigen Versicherungsschutzes

Der vorlaufige Versicherungsschutz entfallt riickwirkend, wenn

s wir lhren Antrag unverandert angenommen haben und

+ Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzUglich (d. h. spatestens innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang
der ersten Beitragsrechnung — bzw. bei seinerzeit in der Zukuntt liegenden Versicherungsheginnen nach Ablauf von 2 Wochen nach Versicherungs-
beginn — bezahlt haben.

Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.

B.2.5 Kiindigung des vorldufigen Versicherungsschutzes

Sie und wir sind berechtigt, den vorldaufigen Versicherungsschutz jederzeit zu kiindigen. Unsere Kiindigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab
Zugang der Kiindigung bei Ihnen wirksam.

B.2.6 Beendigung des vorldufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf

Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der vorldufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer
Widerrufserklarung bei uns.
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B.2.7 Beitrag fiir vorlédufigen Versicherungsschutz
Fir den Zeitraum des vorldufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C BEITRAGSZAHLUNG
C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

C.1.1 Rechtzeitige Zahlung

Der in der Beitragsrechnung zum Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird in 14 Tagen nach Zugang der ersten Beitragsrech-
nung fallig. Sofern der Versicherungsheginn in der Zukunft liegt, ist dieser Beitrag 14 Tage nach Vertragsbeginn féllig. Den genauen Félligkeitstermin
konnen Sie der Beitragsrechnung entnehmen. Sie haben diesen Beitrag dann unverziglich (d. h. spatestens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen.

C.1.2 Nicht rechtzeitige Zahlung

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die
Nichtzahlung oder verspétete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab der Zahlung des Beitrags.

C.1.3 AuBerdem kénnen wir vom Vertrag zuriicktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ricktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben. Nach dem Riicktritt kdnnen wir von lhnen eine Geschéftsgebiihr verlangen. Steht uns eine Geschaftsgebihr zu, so gilt
ein entsprechend der Dauer des Versicherungsverhéltnisses berechneter Betrag, jedoch nicht mehr als 40 % des Jahresbeitrags als angemessen.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

C.2.1 Rechtzeitige Zahlung
Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt féllig und zu zahlen.

C.2.2 Nicht rechtzeitige Zahlung
Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den riicksténdigen Beitrag zuzliglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen)
innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwéchigen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt die geschuldeten Betrdge noch nicht
bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspétete Zahlung nicht zu vertreten
haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Betrdge nach Ablauf der zweiwdchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, kénnen wir den Vertrag mit
sofortiger Wirkung kiindigen. Unsere Kiindigung wird unwirksam, wenn Sie den riickstandigen Folgebeitrag zuziiglich des Verzugsschadens innerhalb
eines Monats ab Zugang der Kiindigung zahlen.

Haben wir die Kiindigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kiindigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf
der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.

Fir Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwdchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder fiir Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel

Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir flir den neuen Ver-

trag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die fiir Sie glinstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4

an. AuRerdem berufen wir uns nicht auf den riickwirkenden Wegfall des vorldufigen Versicherungsschutzes nach B.2.4. Dafiir missen folgende Vor-

aussetzungen gegeben sein:

 Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als
sechs Monate vergangen,

+ Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.

Kiindigen wir das Versicherungsverhéltnis wegen Nichtzahlung, kénnen wir von Ihnen eine Geschéftsgeblihr entsprechend C.1.3 verlangen.

C.4 Zahlungsperiode und Zahlung im Lastschriftverfahren

C.4.1 Zahlungsperiode

Die Zahlungsperiode ist die Versicherungsperiode nach § 12 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Beitrdge fiir Ihre Versicherung miissen Sie entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode bezahlen.

Die Zahlungsperiode kann je nach Vereinbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr betragen. Die Beitrdge sind entsprechend
der Zahlungsperiode kalkuliert.

Welche Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, kénnen Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Eine Anderung der Zahlungsperiode ist nur zur nachsten Félligkeit méglich.

Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, ist die Beitragsfalligkeit der Versicherungsbeginn. Als Zahlungsperiode ist nur ein
Jahr mdglich.
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Fir Vertrage

+ die vom Vorversicherer gekiindigt wurden,

* mit negativer Bonitdtsauskunft,

« die bei Vertragsbeginn in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in die Klassen S oder M eingestuft sind,
ist als Zahlungsperiode ebenfalls nur ein Jahr méglich.

Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode unterscheiden kann, ist in Abschnitt G geregelt.
C.4.2 Zahlung im Lastschriftverfahren

C.4.2.1 SEPA-Lastschriftmandat
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Lastschriftverfahren) muss uns hierfiir ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden.

C.4.2.2 Monatliche Beitrdge
Monatliche Beitrdge miissen im Lastschriftverfahren gezahlt werden.

C.4.2.3 Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs

Wenn wir einen félligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie dies zu vertreten haben,

+ konnen wir fiir die Zukunft verlangen, dass Zahlungen auBerhalb des Lastschriftverfahrens erfolgen;

+ sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine vierteljahrliche Zahlungsperiode umzustellen.

Sie sind dann unverzlglich zur Zahlung des neu berechneten Beitrags verpflichtet, wenn wir Sie hierzu in Textform aufgefordert haben.
Im Ubrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe C.1 und C.2).

C.5 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Bleiben wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegeniiber einem Dritten trotz Beendi-
gung des Versicherungsvertrags zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag fiir die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach
§ 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberiihrt.

D IHRE PFLICHTEN BEIM GEBRAUCH DES FAHRZEUGS UND FOLGEN EINER PFLICHTVERLETZUNG
D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?
D.1.1. Bei allen Versicherungsarten

D.1.1.1 Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck verwendet werden.

D.1.1.2 Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fiigungsberechtigten gebraucht. AuBerdem diirfen Sie, der Halter oder der Eigentlimer des Fahrzeugs es nicht wissentlich erméglichen, dass das
Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

D.1.1.3 Fahren nur mit Fahrerlaubnis
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf éffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. AuRRerdem dir-
fen Sie, der Halter oder der Eigentiimer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.1.1.4 Nicht genehmigte Rennen
Das Fahrzeug darf nicht zu behdrdlich nicht genehmigten Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer Hochstgeschwin-
digkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch fiir die dazugehdrigen Ubungsfahrten.

Hinweis: Beachten Sie auch lhre Pflichten nach D.1.2.2 und die Ausschliisse nach A.1.5.2,A.2.9.2,A.3.12.2 und A.4.6.4

D.1.1.5 Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen

Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Plétzen nur benutzen, wenn das Wechsel-
kennzeichen vollstindig angebracht ist. AuRerdem dirfen Sie, der Halter oder der Eigentlimer das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzen lassen,
wenn das Wechselkennzeichen vollstandig angebracht ist.

D.1.2 Zusétzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

D.1.2.1 Alkohol und andere berauschende Mittel

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getrénke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu fiihren. AuBerdem diirfen Sie, der Halter oder der Eigentiimer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der
durch alkoholische Getrénke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu fihren.

Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung sowie beim Schutzbrief und beim Fahrerschutz besteht firr solche Fahrten nach A.2.9.1,A.3.12.1und D.1.3.1
kein oder eingeschrankter Versicherungsschutz.
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D.1.2.2 Motorsportveranstaltungen oder -aktivitédten

Das Fahrzeug darf nur dann bei einer Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivitét, einschlieRlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und
Demonstrationen, gebraucht werden, wenn

+ das Fahrzeug in einem hierfiir abgegrenzten Gehiet mit Zugangsheschrénkungen gebraucht wird und

« fiir diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsporthaftpflichtversicherung nach MalRgabe § 5d des Pflichtversicherungsgesetzes besteht.

AuRerdem diirfen Sie, der Halter oder der Eigentlimer das Fahrzeug nur unter den genannten Voraussetzungen fir diese Fahrten gebrauchen lassen.
Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.1.4 und die Ausschlisse nach A.1.5.2,A.2.9.2,A.3.12.2 und A.4.6.4.
D.1.3 Zusétzlich beim Fahrerschutz

D.1.3.1 Alkohol und andere berauschende Mittel
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getrénke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu fiihren.

Hinweis: Auch in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sowie beim Schutzbrief besteht fiir solche Fahrten nach D.1.2,A.2.9.1 und A.3.12.1 kein
oder eingeschrankter Versicherungsschutz.

D.1.3.2 Gurtpflicht
Der Fahrer muss wahrend der Fahrt einen vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt haben, es sei denn das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt.

D.1.3.3 Helmpflicht
Der Fahrer eines (Leicht-)Kraftrads oder eines offenen drei- oder mehrréadrigen Kraftfahrzeuges (Trike oder Quad) mit einer bauartbedingten Héchst-
geschwindigkeit von tiber 20 km/h muss wahrend der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen.

D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

D.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskurzung

Verletzen Sie vorsétzlich eine lhrer in D.1 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrldssig,
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhéltnis zu kiirzen. Weisen Sie nach, dass Sie die
Pflicht nicht grob fahrldssig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D.1.2.1 Satz 2 sind wir lhnen, dem Halter oder Eigentlimer gegentber nicht von
der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentiimer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht gefihrt hat, einen Personenschaden
erlitten haben.

D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder fiir den Eintritt des Versicherungsfalls noch fiir den
Umfang unserer Leistungspflicht urséchlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

D.2.3 Beschrénkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskiirzung Ihnen und den mitversicherten
Personen gegeniber auf den Betrag von héchstens je 5.000 EUR beschrankt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von lhnen vorgenom-
menen Gefahrerhdhung (88 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz) vollstandig oder teilweise von der Leistungspflicht befreit sind.

D.2.4 Gegeniiber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsétzlich begangene Straftat erlangt (z. B. durch Diebstahl), sind wir vollstandig von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

E IHRE PFLICHTEN IM SCHADENFALL UND FOLGEN EINER PFLICHTVERLETZUNG
E.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?
E.1.1 Bei allen Versicherungsarten

E.1.1.1 Anzeigepflicht
Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns fiihren kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.

E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behdrde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns
dies unverziglich mitzuteilen. Dies gilt auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

E.1.1.3 Aufkldrungspflicht

Sie mussen alles tun, was zur Aufkldrung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie miissen dabei inshe-

sondere folgende Pflichten beachten:

« Sie diirfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu ermdglichen oder die dabei erforderliche Wartezeit zu
beachten. Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt, miissen sie die Fest-
stellungen unverziiglich nachtréglich ermdglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetzbuch).

+ Sie missen unsere Fragen zu den Umstdnden des Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und zu unserer Leistungspflicht wahrheitsge-
méaR und vollstandig beantworten. Wir kdnnen verlangen, dass Sie uns in Textform antworten.

36



+ Sie missen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, diese zu beschaffen.

« Sie missen unsere fir die Aufkldrung des Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, soweit dies fiir Sie zumutbar ist.

+ Sie miissen uns Untersuchungen zu den Umstanden des Schadenereignisses und zu unserer Leistungspflicht erméglichen, soweit es Ihnen zumut-
bar ist.

E.1.1.4 Schadenminderungspfiicht
Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Méglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Sie haben hier-
bei unsere Weisungen, soweit flir Sie zumutbar, zu befolgen.

E.1.2 Zusétzlich in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

E.1.2.1 Bei auBBergerichtlich geltend gemachten Anspriichen
Werden gegen Sie Anspriiche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzuteilen.

E.1.2.2 Anzeige von Kleinschadden
Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 EUR betrdgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, mlissen Sie uns den
Schadenfall erst anzeigen, wenn lhnen die Selbstregulierung nicht gelingt.

E.1.2.3 Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprtichen
Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzlglich anzuzeigen.

E.1.2.4 Sie mssen uns die Fiihrung des Rechtsstreits tiberlassen. Wir sind berechtigt, auch in lhrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Die-
sem missen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfligung stellen.

E.1.2.5 Bei drohendem Fristablauf
Wenn lhnen bis spatestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, miissen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid
einer Behdrde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) einlegen.

E.1.2.6 Besondere Anzeigepflicht bei Umweltschdden nach dem Umweltschadensgesetzt (USchadG)
Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung nach dem USchadG flihren kénnte, — soweit zumutbar — sofort anzuzeigen,
auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsanspriiche erhoben worden sind.

E.1.2.7 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverziiglich und umfassend zu informieren Uber:

+ die Ihnen gemdR § 4 USchadG obliegende Information an die zustandige Behdrde,

+ behdrdliches Tatigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens Ihnen gegeniiber,

+ die Erhebung von Anspriichen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines
Umweltschadens,

¢ den Erlass eines Mahnbescheids,

* eine gerichtliche Streitverkiindung,

+ die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behérdlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

E.1.2.8 Sie miissen nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es fiir Sie
zumutbar ist. Sie haben uns ausfihrliche und wahrheitsgeméRe Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittiung und -regulierung zu
untersttitzen. Alle Umsténde, die nach unserer Ansicht fiir die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, miissen Sie uns mitteilen sowie alle dafiir ange-
forderten Schriftstiicke dibersenden.

E.1.2.9 Manahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschaden sind unverzlglich mit uns abzustimmen.

E.1.2.10 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschdden miissen Sie fristgemaf Widerspruch oder
die sonst erforderlichen Rechtshehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht.

E.1.2.11 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Fihrung des Verfahrens zu
Uiberlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in lhrem Namen. Sie mlissen dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

E.1.3 Zusétzlich in der Kaskoversicherung

E.1.3.1 Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs
Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abweichend von E.1.1.1 verpflichtet, uns dies unverziglich in Textform anzuzei-
gen.

E.1.3.2 Einholen unserer Weisung
Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. mitversicherter Teile miissen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die
Umstande dies gestatten. Sie miissen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

E.1.3.3 Anzeige bei der Polizei

Ubersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den Betrag von 250 EUR, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverziiglich
anzuzeigen.
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E.1.4 Zusétzlich beim Schutzbrief

E.1.4.1 Einholen unserer Weisung
Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen missen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die Umstande dies gestatten, und befolgen, soweit
Ihnen dies zumutbar ist.

E.1.4.2 Untersuchung, Belege, arztliche Schweigepflicht
Sie mussen uns jede zumutbare Untersuchung iiber die Ursache und Héhe des Schadens und iiber den Umfang unserer Leistungspflicht gestatten.
AuRerdem miissen Sie uns Originalbelege zum Nachweis der Schadenhohe vorlegen und die behandelnden Arzte im Rahmen von § 213 Versiche-
rungsvertragsgesetz von der Schweigepflicht entbinden.

E.1.5 Zusétzlich beim Fahrerschutz

E.1.5.1 Medizinische Versorgung
Nach einem Unfall, der zu einer Leistung durch uns flihren kann, mlissen Sie unverzlglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und
uns unterrichten.

E.1.5.2 Medizinische Aufkldrung

Fir die Priifung unserer Leistungspflicht bendtigen wir méglicherweise Auskiinfte von

+ Arzten, die Sie vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben,

« anderen Versicherern, Versicherungstragern und Behdrden.

Sie miissen es uns ermdglichen, die erforderlichen Auskiinfte zu erhalten. Dazu kénnen Sie den Arzten und den genannten Stellen erlauben, uns die
Auskiinfte direkt zu erteilen. Ansonsten miissen Sie die Auskiinfte selbst einholen und uns zur Verfligung stellen.

Wir beauftragen Arzte, falls dies fiir die Priifung unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Von diesen Arzten miissen Sie sich untersuchen lassen. Wir
tragen die notwendigen Kosten und den Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht.

Sie haben erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angeforderte Berichte alsbald erstellt werden.

E.1.5.3 Aufkldrung Ihrer Anspriiche gegen Dritte

Sie miissen alles tun, was der Aufklarung méglicher Anspriiche gegen Dritte dienen kann. Insbesondere missen Sie unsere Fragen zu mdglichen
Anspriichen gegen Dritte, die sich auf den Umfang unserer Leistungspflicht auswirken kénnen, wahrheitsgemaf und vollstandig beantworten. Ent-
sprechende Nachweise miissen Sie uns vorlegen.

E.1.5.4 Wahrung Ihrer Anspriiche gegen Dritte
Sie haben Ihren Anspruch gegen den Dritten unter Beachtung der Form- und Fristvorschriften zu wahren, soweit lhnen dies zumutbar ist.

E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

E.2.1 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskirzung

Verletzen Sie vorsétzlich eine Ihrer in E.1.1 bis E.1.5 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob
fahrldssig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechen den Verhaltnis zu kiirzen. Weisen Sie nach,
dass Sie die Pflicht nicht grob fahrldssig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Fir die vollstandige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Auskunfts- oder Aufklarungspflicht im Schadenfall gilt folgende weitere Vor-
aussetzung: Wir haben Sie zuvor durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen.

Diese Hinweispflicht besteht jedoch nicht

* bei Falschangaben zum Versicherungsfall oder zum Umfang unserer Leistungspflicht, die von Ihnen ohne unser vorheriges Auskunfts- oder Aufkla-
rungsverlangen getatigt werden oder

* bei Verletzung der Pflicht, den Unfallort nicht zu verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu erméglichen und ohne die dabei
erforderliche Wartezeit zu beachten (Unfallflucht, E.1.1.3).

E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder fiir die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht urséchlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verlet-
zen.

E.2.3 Beschrankung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskirzung Ihnen und den mitversicherten
Personen gegeniiber auf den Betrag von hdchstens je 2.500 EUR beschrankt.

E.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von héchstens je 5.000 EUR, wenn Sie die Aufklarungs- oder Schadenminderungspflicht
nach E.1.1.3und E.1.1.4

« vorsétzlich und

* in besonders schwerwiegender Weise

verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens der Fall.
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E.2.5 Vollstdndige Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermégensvorteils vollstandig frei.

E.2.6 Besonderheiten in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten

Verletzen Sie Ihre Pflichten nach

+ E.1.2.1 (Anzeige auRergerichtlich geltend gemachter Anspriiche),

+ E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Anspriiche) oder

+ E.1.2.4 (Prozessfihrung durch uns)

und fiihrt dies zu einer rechtskréftigen Entscheidung, die tiber den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschadigung erheblich

hinausgeht, gilt:

+ Bei vorsatzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollsténdig von unserer Leistungspflicht frei.

+ Bei grobfahrlassiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-
sprechenden Verhaltnis zu kirzen.

F RECHTE UND PFLICHTEN DER MITVERSICHERTEN PERSONEN

F.1 Pflichten mitversicherter Personen
Fir mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngeméRe Anwendung. Dies gilt fiir die Technische Aufsicht nur insoweit, wie
es nach der Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung zuléssig ist.

F.2 Ausiibung der Rechte

Die Ausiibung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag steht nur lhnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts
anderes geregelt ist.

Eine andere Regelung ist das Geltendmachen von Anspriichen in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach A.1.2.

F.3 Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen

Sind wir Ihnen gegeniiber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegendiiber allen mitversicherten Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:

Gegeniber mitversicherten Personen kénnen wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn

« die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umsténde in der Person des Mitversicherten vorliegen oder

« diese Umstande der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlassigkeit nicht bekannt waren.

G LAUFZEIT UND KUNDIGUNG DES VERTRAGS, VERAUSSERUNG DES FAHRZEUGS, WAGNISWEGFALL
G.1 Wie lange lduft der Versicherungsvertrag?

G.1.1 Vertragsdauer
Die Laufzeit lhres Vertrags ergibt sich aus lhrem Versicherungsschein.

G.1.2 Automatische Verldngerung

Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verldngert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir
den Vertrag kiindigen. Dies gilt auch, wenn fir die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die fol-
genden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag beginnen zu lassen.

G.1.3 Vertrdge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
Ist die Laufzeit ausdrticklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass kénnen Sie den Versicherungsvertrag kiindigen?

G.2.1 Kiindigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
Sie kdnnen den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kiindigen. Die Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie uns spatestens einen Monat vor
Ablauf zugeht.

G.2.2 Kiindigung des vorléufigen Versicherungsschutzes
Sie sind berechtigt, einen vorldufigen Versicherungsschutz zu kiindigen. Die Kiindigung wird sofort mit inrem Zugang bei uns wirksam.

G.2.3 Kiindigung nach einem Schadenereignis

Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses kénnen Sie den Vertrag kiindigen. Die Kiindigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung
der Verhandlungen tiber die Entschadigung zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die
Weisung erteilen, es tiber den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Auerdem kénnen Sie in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kiindigen.

G.2.4 Sie kdénnen bestimmen, ob die Kiindigung sofort oder zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam wer-
den soll.
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G.2.5 Kiindigung bei VerduBRerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs

VerduRern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber (ber. Der Erwerber ist berech-
tigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb zu kiindigen. Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kindi-
gungsfrist des Erwerbers erst ab Kenntnis. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spatestens zum Ablauf des Ver-
trags endet.

G.2.6 SchlieRt der Erwerber flir das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt er bei der Zulassungsbehérde eine Versicherungsbestatigung vor,
gilt dies automatisch als Kiindigung des libergegangenen Vertrags. Die Kiindigung wird zum Beginn der neuen Versicherung wirksam.

G.2.7 Kiindigung bei Beitragserh6hung

Erhéhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach J.1 bis J.3 den Beitrag, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung tber die Beitragserhéhung kiindigen. Die Kiindigung ist sofort wirksam, friihestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitrags-
erhéhung wirksam geworden ware. Wir teilen ihnen die Beitragserhéhung spétestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf
Ihr Kiindigungsrecht hin. Zusatzlich machen wir bei einer Beitragserh6hung nach J.3 den Unterschied zwischen bisherigem und neuem Beitrag kennt-
lich. AuRerdem stellen wir zu den rechtlich selbststandigen Vertrégen dem neuen Beitrag den Beitrag gegentiber, den Sie ohne Anderungen nach J.1
bis J.3 zu zahlen hétten.

G.2.8 Kiindigung bei gednderter Verwendung des Fahrzeugs
Andert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5 und erhéht sich der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, kénnen Sie den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kiindigen.

G.2.9 — entféllt -
G.2.10 - entféllt -

G.2.11 Kiindigung bei Bedingungsénderung

Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach M Gebrauch, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer
Mitteilung tber die Bedingungsanpassung kiindigen. Die Kiindigung ist sofort wirksam, friihestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Bedingungsénderung. Wir teilen Ihnen die Anderung spétestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kiindigungsrecht
hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass kénnen wir den Versicherungsvertrag kiindigen?

G.3.1 Kiindigung zum Ablauf
Wir kénnen den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kiindigen. Die Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spéatestens einen Monat vor
Ablauf zugeht.

G.3.2 Kiindigung des vorléufigen Versicherungsschutzes
Wir sind berechtigt, einen vorldufigen Versicherungsschutz zu kiindigen. Die Kiindigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei
Ihnen wirksam.

G.3.3 Kiindigung nach einem Schadenereignis

Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses kdnnen wir den Vertrag kiindigen. Die Kiindigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung
der Verhandlungen (iber die Entschéadigung oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unsere
Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir lhnen in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die Wei-
sung erteilen, es lber den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. AuRerdem kénnen wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kiindigen.

Unsere Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

G.3.4 Kiindigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags

Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuziglich Kosten und Zinsen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der zweiwg-
chigen Frist gezahlt, kénnen wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen. Unsere Kiindigung wird unwirksam, wenn Sie diese Betrage innerhalb
eines Monats ab Zugang der Kiindigung zahlen (siehe auch C.2.4).

G.3.5 Ktindigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs

Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D.1 verletzt, kénnen wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Pflichtverlet-
zung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsatz-
lich noch grob fahrlassig verletzt haben.

G.3.6 Kiindigung bei gednderter Verwendung des Fahrzeugs
Andert sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach K.5, kénnen wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen. Beruht die Verdnderung auf
leichter Fahrldssigkeit, wird die Kiindigung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

G.3.7 Kiindigung bei VerduBRerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs

Bei VerduRerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 kénnen wir dem Erwerber gegentiber kiindigen. Wir haben die Kiindigung inner-
halb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der VerduRerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere
Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

40



G.4 Kiindigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1 Die Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sind jeweils rechtlich selbststandige Vertrdge. Die Kiindigung eines dieser Vertrage
bertihrt das Fortbestehen anderer nicht. Der Schutzbrief, der Fahrerschutz und die Rechtsschutzversicherung sind rechtlich selbststandige Vertréage;
diese stehen unter der aufldsenden Bedingung des Fortbestandes der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kiindigungsanlasses zu einem dieser Vertrége die gesamte Kraftfahrtversicherung flir das Fahr-
zeug zu kiindigen.

G.4.3 Kiindigen wir von mehreren fiir das Fahrzeug abgeschlossenen Vertrdgen nur einen, kénnen Sie die Kiindigung auf die gesamte Kfz-Versiche-
rung ausdehnen. Hierzu missen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer Kiindigung mitteilen, dass Sie mit einer Fortsetzung der
anderen Vertrége nicht einverstanden sind. Entsprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung zu kiindigen, wenn Sie von mehreren
nur einen Vertrag kiindigen.

G.4.4 — entféllt -

G.5 Form und Zugang der Kiindigung
Jede Kiindigung muss in Textform erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kiindigung
Bei einer Kiindigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei VerduBerung des Fahrzeugs zu beachten?

G.7.1 Ubergang der Versicherung auf den Erwerber
VerduRern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber iiber. Dies gilt nicht fir den Fahrerschutz.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags
verlangen wirden, anzupassen. Das gilt auch fiir die SF-Klasse des Erwerbers, die entsprechend seines hisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird.
Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Ubergang der Versicherung folgt.

G.7.3 Den Beitrag fiir die laufende Zahlungsperiode kénnen wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

G.7.4 Anzeige der Verduf3erung
Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Verduerung des Fahrzeugs unverziiglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den Vor-
aussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.

G.7.5 Kiindigung des Vertrags
Im Falle der VerduRerung kénnen der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kiindigen. Dann kdnnen wir den Beitrag nur
von lhnen verlangen.

G.7.6 Zwangsversteigerung
Die Regelungen G.7.1 his G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)
Féllt das versicherte Wagnis endgiltig weg, steht uns der Beitrag his zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

H AUSSERBETRIEBSETZUNG, SAISONKENNZEICHEN, FAHRTEN MIT UNGESTEMPELTEN KENNZEICHEN

H.1 Was ist bei AuBerbetriebsetzung zu beachten?

H.1.1 Ruheversicherung

Wird das versicherte Fahrzeug aufRer Betrieb gesetzt und soll es zu einem spéteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag
nicht beendet.

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung iiber, wenn die Zulassungshehérde uns die Aulerbetriebsetzung mitteilt. Dies gilt nicht,
wenn die AuRRerbetriebsetzung weniger als zwei Wochen betrégt oder Sie die uneingeschrénkte Fortfiihrung des bisherigen Versicherungsschutzes

verlangen.

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht fir Wohnwagenanhénger sowie bei Vertrdgen mit ausdriicklich kiirzerer Vertragsdauer als
ein Jahr.

H.1.4 Umfang der Ruheversicherung
Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewahren wir lhnen wéhrend der Dauer der AuBerbetriebsetzung eingeschrankten Versicherungsschutz.

Der Ruheversicherungsschutz umfasst

+ die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung,
« die Teilkaskoversicherung, wenn fiir das Fahrzeug im Zeitpunkt der AuRRerbetriebsetzung eine Vollkasko- oder eine Teilkaskoversicherung bestand.
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H.1.5 Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung

Wahrend der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das Fahrzeug

* in einem Einstellraum (z. B. einer Einzel- oder Sammelgarage) oder

« auf einem umfriedeten Abstellplatz (z. B. durch Zaun, Hecke, Mauer umschlossen)

nicht nur voriibergehend abzustellen. Sie diirfen das Fahrzeug aulerhalb dieser Raumlichkeiten nicht gebrauchen. Verletzen Sie Ihre Pflichten, sind
wir unter den Voraussetzungen nach D.2 leistungsfrei.

H.1.6 Wiederanmeldung
Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der AuRRerbetriebsetzung), lebt der urspriingliche Versicherungsschutz wieder auf. Das
Ende der AuRerbetriebsetzung haben Sie uns unverziiglich mitzuteilen.

H.1.7 Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach der AuRRerbetriebsetzung des Fahrzeugs, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug wéhrend des Bestehens der Ruheversicherung mit einer Versicherungshestatigung eines anderen Versicherers wie-
der an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Authebung des Vertrags aufzufordern.

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?

H.2.1 Fir Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewahren wir den vereinbarten Versicherungsschutz wahrend des auf dem
amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 AuBerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H.1.4 und H.1.5.

H.2.3 Fir Fahrten auRRerhalb der Saison haben Sie innerhalb des fiir den Halter zusténdigen Zulassungshezirks und eines angrenzenden Bezirks in
der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn diese Fahrten

s im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder

 wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitspriifung oder Abgasuntersuchung

durchgefiihrt werden.

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

H.3.1 Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und dem Schutzbrief
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und dem Schutzbrief besteht Versicherungsschutz auch fiir Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kenn-
zeichen. Dies gilt nicht fiir Fahrten, fiir die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geflihrt werden muss.

H.3.2 Was sind Zulassungsfahrten?

Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren stehen. Dies sind:

+ Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelplakette sowie Fahrten zur Durchfiihrung einer Hauptuntersuchung oder einer Sicher-
heitspriifung innerhalb des zusténdigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestempelten Kennzeichen, wenn die Zulas-
sungsbehdrde vorab ein solches erteilt hat.

+ Fr Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher zugeteilten Kennzeichen bis zum Ablauf des Tages der AuRRerbetriebsetzung des
Fahrzeugs.

| SCHADENFREIHEITSRABATT-SYSTEM

1.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)

In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der sich daraus erge-
bende Beitragssatz nach Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.

Dies gilt nicht fiir die folgenden Fahrzeuge:

¢ Anhénger,

+ Kraftfahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen fihren,

« amtlich abgestempelte rote Kennzeichen.

1.2 Ersteinstufung

1.2.1 Ersteinstufung in Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne Ubernahme eines Schadenverlaufs nach 1.6 und liegt keine der Voraussetzungen nach 1.2.2 fiir eine Einstufung in die SF-
Klasse Y2 oder eine Sondereinstufung nach 1.2.3 in eine andere SF-Klasse vor, wird er in die Klasse 0 eingestuft.

1.2.2 Ersteinstufung in SF-Klasse 1/2
Beginnt |hr Vertrag fiir einen Pkw ohne Ubernahme eines Schadenverlaufs nach 1.6, wird er in die SF-Klasse 1/2 eingestuft, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen erflillt ist:
a) Zweitwagenregelung
Auf Sie ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1/2 ein-
gestuft ist.
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b)  Partnerregelung (Ehegattenregelung)
Auf Ihren mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift) ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt
in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1/2 eingestuft ist.

c) Fiihrerscheinregelung
Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gliltigen Fahrerlaubnis, die von einem Mitgliedstaat des européischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt
wurde oder dieser nach 1.2.7 gleichgestellt ist, seit mindestens drei Jahren zum Fihren von Pkw, Kraftrddern oder Leichtkraftradern, die ein amt-
liches Kennzeichen fiihren miissen, berechtigt sind.

d) Fahranfdngerregelung
Auf einen Ihrer Elternteile ist ein Pkw zugelassen und bei uns versichert, der zu diesem Zeitpunkt mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft ist.

1.2.3 Sonderersteinstufungen in SF 2 oder in dieselben SF-Klassen wie das Erstfahrzeug

Als Kunde der VHV kénnen Sie unter den nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen eine giinstigere Einstufung erhalten. Fiir die Einstufung ist
die Auskunft des Versicherers des Erstfahrzeuges zum Schadenverlauf mageblich. Diese Sonderersteinstufung wirkt jedoch ausschlieRlich fiir die
Laufzeit des Vertrages bei der VHV.

1.2.3.1 Sonderersteinstufung in SF 2

Beginnt Ihr Vertrag fiir einen Pkw, ein Kraftrad, ein Trike bzw. Quad, ein Leichtkraftrad oder ein Campingfahrzeug ohne Ubernahme eines Schaden-
verlaufs nach 1.6, wird er unter folgenden Voraussetzungen in die SF-Klasse 2 eingestuft:

a) verbesserte Zweitfahrzeugregelung

« Fr Sie ist bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad oder Campingfahrzeug als Erstfahrzeug zugelassen, bei uns oder einem
anderen Versicherer versichert und zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 2 einge-
stuft.

+ Das Zweitfahrzeug ist ebenfalls auf Sie oder Ihren mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), den Werks-
angehdrigen eines Automobilherstellers, Leasinggeber, Geschaftsfihrer, Gesellschafter, Firmeninhaber bzw. behindertes Kind / Elternteil
zugelassen.

* Beide Fahrzeuge sind nicht fir eine juristische Person bzw. Personengesellschaft versichert.

b)  verbesserte Partnerregelung (Ehegattenregelung)

« Auf lhren mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift) ist bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraft-
rad oder Campingfahrzeug zugelassen, bei uns oder einem anderen Versicherer versichert und zu diesem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft.

+ Das Zweitfahrzeug ist auf Sie oder lhren mit Ihnen in hduslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), den Werksangehéri-
gen eines Automobilherstellers, Leasinggeber, Geschaftsflhrer, Gesellschafter bzw. behindertes Kind / Elternteil zugelassen.

* Beide Fahrzeuge sind nicht fir eine juristische Person bzw. Personengesellschaft versichert.

c) verbesserte Fahranfdngerregelung

« Auf einen Ihrer Elternteile ist ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad oder Campingfahrzeug zugelassen, bei uns versichert und zu die-
sem Zeitpunkt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft.

« Das zu versichernde Fahrzeug ist auf Sie oder lhren mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), den Werks-
angehdrigen eines Automobilherstellers, Leasinggeber, Geschéftsfiihrer, Gesellschafter bzw. behindertes Kind/ Elternteil zugelassen.

+ Beide Fahrzeuge sind nicht fir eine juristische Person bzw. Personengesellschaft versichert.

1.2.3.2 Sonderersteinstufung in dieselben SF-Klassen wie das Erstfahrzeug — Zweitfahrzeugregelung fiir Alleinnutzer

Beginnt Ihr Vertrag fiir einen Pkw, ein Kraftrad, ein Trike bzw. Quad, ein Leichtkraftrad oder ein Campingfahrzeug als Zweitfahrzeug ohne Ubernahme

eines Schadenverlaufs nach .6, wird er in dieselben Schadenfreiheitsklassen wie das Erstfahrzeug eingestuft, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt

sind:

 Auf Sie ist bereits ein Pkw als Erstfahrzeug zugelassen, bei uns oder einem anderen Versicherer versichert und zu diesem Zeitpunkt in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung mindestens in die Schadenfreiheitsklasse SF 1/2 eingestuft.

+ Das Zweitfahrzeug wird ebenfalls auf Sie zugelassen.

+ Beide Fahrzeuge werden ausschlieBlich von lhnen genutzt.

+ Beide Fahrzeuge sind nicht fiir eine juristische Person bzw. Personengesellschaft versichert.

1.2.3.3 Wegfall der Voraussetzungen fiir die Sonderersteinstufungen

Fir eine Einstufung nach 1.2.2 a), b) und d) bzw. 1.2.3.1 oder 1.2.3.2 ist die Bestatigung der SF-Klasse durch den Versicherer des Erstfahrzeugs mafi-
gebend.

Die Sondereinstufungen nach 1.2.3.1 und 1.2.3.2 werden nur solange gewahrt, wie die jeweils genannten Voraussetzungen erfiillt werden und/oder der
Versicherungsvertrag Ihres Erstfahrzeugs besteht.

Im Falle der Beendigung des Vertrags des Erstfahrzeugs entféllt diese Sondereinstufung ab Beginn des néchsten Versicherungsjahres.

Ihr Vertrag wird dann ab diesem Zeitpunkt so eingestuft, als hatte ihm zu Beginn die Einstufung 1.2.1 oder 1.2.2 zugrunde gelegen.

1.2.3.4 Bestétigung an den Nachversicherer
Im Falle eines Versichererwechsels erhélt Ihr Nachversicherer entgegen den Bestimmungen der 1.8.2 eine Bestatigung des Schadenfreiheitsrabattes,
der sich ohne die Sondereinstufung nach 1.2.3.1 bzw. 1.2.3.2 ergeben hétte.

1.2.3.5 Ist auf Sie bereits ein Pkw, Kraftrad, Trike, Quad, Leichtkraftrad oder Campingfahrzeug zugelassen, gilt nur die Regelung nach 1.2.2 a), 1.2.3.1
a) bzw. 1.2.3.2.

1.2.4 Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen oder roten Kennzeichen

Die Ersteinstufungsméglichkeiten nach 1.2.2 und 1.2.3 gelten nicht fiir Fahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurzzeitkennzeichen oder ein rotes
Kennzeichen fihren.
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1.2.5 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der Vollkaskoversicherung

Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, ein Kraftrad, ein Trike, ein Quad, ein Leichtkraftrad oder ein Campingfahrzeug und schlieen Sie neben der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung eine Vollkaskoversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), kénnen Sie verlangen, dass die
Einstufung nach dem Schadenverlauf der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn fiir das versicherte Fahrzeug oder flir ein
Vorfahrzeug im Sinne von 1.6.1 innerhalb der letzten 12 Monate bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat; in diesem Fall tibernehmen wir den
Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung nach 1.6.

1.2.6 Fiihrerscheinsonderregelung

Hat Ihr Vertrag fiir einen Pkw in der Klasse 0 begonnen, stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, sobald Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrerlaub-
nis fir Pkw sind und folgende Voraussetzungen gegeben sind:

« der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und

« |hre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat des europdischen Wirtschaftsraums ausgestellt worden oder diesen nach 1.2.7 gleichgestellt.

1.2.7 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse

Fahrerlaubnisse aus Staaten auflerhalb des européischen Wirtschaftsraums (EWR) sind Fahrerlaubnissen aus einem Mitgliedstaat des EWR gleich-
gestellt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung

+ ohne weitere theoretische oder praktische Fahrpriifung umgeschrieben werden kdnnen oder

« nach Erfillung der Auflagen umgeschrieben sind.

1.3 Jéhrliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines Jahres nach seinem Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein. Bei einem Schadenereignis
ist der Tag der Schadenmeldung maRgeblich.

1.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der Hauptfalligkeit des Vertrages.

1.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag wéahrend eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und hat der Versicherungsschutz wahrend dieser Zeit ununterbrochen bestanden,
wird Ihr Vertrag in die ndchstbessere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft.

1.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen
Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen (siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besser-
stufung nach 1.3.2 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate betrégt.

1.3.4 Besserstufung bei Vertrdgen mit SF-Klasse 1/2 bzw. Klasse S, 0 oder M
Hat der Versicherungsschutz wahrend des gesamten Kalenderjahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse 1/2 bzw.
aus den Klassen S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein.

Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres mit einer Einstufung in SF-Klasse 1/2 oder Klasse 0 begonnen und bestand
his zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versicherungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-
res wie folgt eingestuft:

+ von SF-Klasse 1/2 nach SF-Klasse 1,

+ von Klasse 0 nach SF-Klasse 1/2.

1.3.5 Rlickstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag wahrend eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zuriickgestuft.

1.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?
1.4.1 Schadenfreier Verlauf

1.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt unter folgenden Voraussetzungen vor:

« Der Versicherungsschutz hat von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununterbrochen bestanden und

 unsistin dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet worden, fiir das wir Entschéadigungen leisten oder Riickstellungen bilden mussten. Dazu z&h-
len nicht Kosten fiir Gutachter, Rechtsberatung, Prozesse, Leistungen aus dem Bereich des erweiterten Umfangs der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung flr selbstfahrende Vermietfahrzeuge (A.1.6.1), fiir Schutzbrief (A.3), Fahrerschutz (A.4) und Auslandschutz (N).

1.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
a)  Wir leisten Entschadigungen oder bilden Rickstellungen nur:
« aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander oder mit Sozialversicherungstragern oder
+ wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung.
b)  Wirlésen Riickstellungen fiir das Schadenereignis in den drei auf die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren auf, ohne eine Entschédigung
geleistet zu haben.
c) Der Schadiger oder dessen Haftpflichtversicherung erstatten uns unsere Entschédigung in vollem Umfang.
d)  Wir leisten in der Vollkaskoversicherung oder bilden Riickstellungen flir ein Schadenereignis, das unter die Teilkaskoversicherung fallt.
e) Sie nehmen Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch, weil
+ eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung fiir das Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet,
« Sie aber gegeniber dem Haftpflichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.
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1.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

1.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns wéhrend eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse mel-
den, fiir die wir Entschadigungen leisten oder Riickstellungen bilden miissen. Hiervon ausgenommen sind die Falle nach 1.4.1.2.

1.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunéchst als schadenfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschadigungen
oder bilden Riickstellungen fiir diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurtick.

1.5 Wie Sie eine Riickstufung vermeiden kénnen

1.5.1 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Sie kénnen eine Riickstufung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschadigung freiwillig, also ohne ver-
tragliche oder gesetzliche Verpflichtung erstatten. Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schadenregulie-
rung dber die Hohe unserer Entschadigung. Voraussetzung ist, dass unsere Entschédigung nicht mehr als 1.000 EUR betrégt. Erstatten Sie uns die
Entschédigung innerhalb von 12 Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsvertrag als schadenfrei behandelt.
Haben wir Sie iber den Abschluss der Schadenregulierung und tber die Hohe des Erstattungsbetrags unterrichtet und miissen wir eine weitere Ent-
schadigung leisten, fiihrt dies nicht zu einer Erhéhung des Erstattungsbetrags.

1.5.2 Vollkaskoversicherung

In der Vollkaskoversicherung sind wir verpflichtet, Sie bei Entschéadigungsleistungen von weniger als 1.000 EUR auf die Berechtigung einer Erstattung
hinzuweisen. lhr Antrag auf Freistellung des Versicherungsvertrags von dem gemeldeten Schaden ist binnen 12 Monaten nach Zugang unserer Mit-
teilung zu stellen.

1.5.3 Rabattschutz
(nur fiir Pkw und sofern abgeschlossen; nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen) Ihrem Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, ob der
Rabattschutz vereinbart ist.

1.5.3.1 Wenn zum Zeitpunkt des Schadens der Rabattschutz besteht, wird pro Versicherungsjahr jeweils ein belastender Schaden gemaR 1.4.2 so
behandelt, als sei er nicht gemeldet worden. Ihr Vertrag wird trotz des Schadens im Folgejahr in die nachstbessere Schadenfreiheitsklasse gestutft.
Die Regelungen gemaR 1.5 bleiben hiervon unberihrt.

1.5.3.2 Voraussetzungen

Der Rabattschutz kann vereinbart werden, wenn sich Ihr Vertrag bei Abschluss des Rabattschutzes in der Kfz-Haftpflicht- und — sofern vereinbart — in
der Vollkaskoversicherung mindestens in der Schadenfreiheitsklasse 3 befindet. Wird neben der Kfz-Haftpflicht- auch eine Vollkaskoversicherung
abgeschlossen, kann der Rabattschutz nur fiir beide Versicherungsarten gleichzeitig abgeschlossen werden.

1.5.3.3 Wegfall der Voraussetzungen

Stellt sich nachtréglich heraus, dass die genannten Voraussetzungen bei Beginn des Rabattschutzes nicht erfillt sind, entfallt dieser rlickwirkend fiir
beide Versicherungsarten. Der Beitragszuschlag fir den Rabattschutz wird lhnen riickwirkend ab Vertragsheginn erstattet. In diesem Fall erfolgt —
sofern zwischenzeitlich ein Schadenfall eingetreten ist — eine Riickstufung des Vertrages gemaf Anhang 1.

1.5.3.4 Laufzeit und Kiindigung

Den Rabattschutz kénnen Sie fiir die Dauer eines Versicherungsjahres abschlieBen. Wenn Sie den Rabattschutz nicht spatestens einen Monat vor
Ablauf des Versicherungsjahres in Textform kiindigen, verlangert sich dieser um jeweils ein Jahr. Nach Wirksamwerden der Kiindigung erfolgt flir jeden
belastenden Schaden eine Riickstufung gemaf Anhang 1.

1.5.3.5 Bescheinigung bei Wechsel des Versicherers
Im Falle eines Versichererwechsels erhélt Ihr Nachversicherer entgegen den Bestimmungen der 1.8.2 eine Bestatigung des Schadenfreiheitsrabattes,
der sich ohne den Rabattschutz ergeben hatte.

1.6 Ubernahme eines Schadenverlaufs

1.6.1 In welchen Féllen wird ein Schadenverlauf tibernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags — auch wenn dieser bei einem anderen Versicherer bestanden hat — wird auf den Vertrag des versicher-
ten Fahrzeugs unter den Voraussetzungen nach 1.6.2 und 1.6.3 in folgenden Féllen iibernommen:

1.6.1.1 Fahrzeugwechsel
Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs angeschafft.

1.6.1.2 Rabatttausch

a) Sie besitzen neben dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug und verduRern dieses oder setzen es ohne Ruheversicherung auRer
Betrieb und beantragen die Ubernahme des Schadenverlaufs.

b) Sie versichern ein weiteres Fahrzeug, das (iberwiegend von demselben Personenkreis benutzt werden soll, wie das bereits versicherte und
beantragen, dass der Schadenverlauf von dem hisherigen auf das weitere Fahrzeug tbertragen wird. Sofern Sie den Schadenfreiheitsrabatt auf
ein weiteres Fahrzeug Ubertragen, gilt fir den anderen, weiter bestehenden Vertrag I.7.
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1.6.1.3 Schadenverlauf einer anderen Person
Das Fahrzeug einer anderen Person wurde tiberwiegend von lhnen gefahren und Sie beantragen die Ubernahme des Schadenverlaufs.

1.6.1.4 Versichererwechsel
Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns gewechselt.

1.6.2 Welche Voraussetzungen gelten fiir die Ubernahme?
Fiir die Ubernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen:

1.6.2.1 Fahrzeuggruppe

Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf ibertragen wird, gehdren derselben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem der Scha-

denverlauf tibernommen wird, gehdrt einer héheren Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das tibertragen wird.

a) untere Fahrzeuggruppe:
Kraftrader, Trikes, Quads und Leichtkraftrader (mit Ausnahme von Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen fiihren miissen), Pkw, Liefer-
wagen (Lkw bis 3,5 t zuldssige Gesamtmasse) im Werkverkehr, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Rettungswagen, Krankenwagen, Bestat-
tungsfahrzeuge sowie Campingfahrzeuge.

b)  mittlere Fahrzeuggruppe:
Taxen, Mietwagen, Lieferwagen (Lkw bis 3,5 t zuldssige Gesamtmasse) im Giiterverkehr, Lkw mit mehr als 3,5 t zuldssiger Gesamtmasse und
Zugmaschinen im Werkverkehr.

c) obere Fahrzeuggruppe:
Lkw mit mehr als 3,5 t zuldssiger Gesamtmasse und Zugmaschinen im Giiterverkehr, Abschleppwagen und Kraftomnibusse in jeder Verwen-
dungsart.

1.6.2.2 Gemeinsame Ubernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung
Wir iibernehmen die Schadenverldufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der Vollkaskoversicherung nur zusammen.

1.6.2.3 Zusiitzliche Regelung fiir die Ubernahme des Schadenverlaufs von einer anderen Person nach 1.6.1.3

Wir iibernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur flir den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person von lhnen gefahren

wurde. Zusétzlich missen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

a) Eshandelt sich bei der anderen Person um lhren mit lhnen in hduslicher Gemeinschaft lebenden Partner (mit selber Anschrift), ein Elternteil, lhr
Kind, Ihre Schwester/lhren Bruder, Ihre GroRmutter/Ihren GroRRvater, Ihre Enkelin/lhren Enkel oder Ihren Arbeitgeber;

b)  Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person von lhnen gefahren wurde, glaubhaft; hierzu gehdrt inshesondere
* eine Erklarung in Textform von lhnen und der anderen Person; ist die andere Person verstorben, ist die Erklarung durch Sie ausreichend;
« die Vorlage einer Kopie Ihres Flihrerscheins zum Nachweis daftir, dass Sie fiir den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer giiltigen Fahrer-

laubnis waren;

c¢) die andere Person ist mit der Ubertragung ihres Schadenverlaufs an Sie einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem
Umfang auf;

d) die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Ubernahme nicht mehr als 10 Jahre zuriick.

1.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den Schadenverlauf aus?

1.6.3.1 Im Jahr der Ubernahme

Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (AuRRerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen auBerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Veréau-

Berung, Wagniswegfall) gilt:

a) Betrdgt die Unterbrechung héchstens 6 Monate, tibernehmen wir den Schadenverlauf, als wére der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wor-
den.

b) Betrdgt die Unterbrechung mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 10 Jahre, tibernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung
bestand.

c) Betrdgt die Unterbrechung mehr als 10 Jahre, libernehmen wir den schadenfreien Verlauf nicht. Die Einstufung erfolgt dann nach 1.2.

1.6.3.2 Im Folgejahr nach der Ubernahme

In dem auf die Ubernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich die Einstufung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf und danach, wie lange der

Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der Ubernahme bestand:

a) Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Ubernahme mindestens sechs Monate, wird der Vertrag entsprechend seines Verlaufs so
eingestuft, als hatte er ein volles Kalenderjahr bestanden.

b)  Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Ubernahme weniger als sechs Monate, unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien
Verlaufs.

1.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs
1.7.1 Die Schadenverldufe in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung kénnen nur zusammen abgegeben werden.

1.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs lhres Vertrags stufen wir diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung lhres Vertrages nach
1.2 bekommen hétten. Befand sich Ihr Vertrag in der Klasse M oder S, bleibt diese Einstufung bestehen.

1.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung lhres Vertrags nachzuerheben.
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1.8 Auskiinfte tiber den Schadenverlauf

1.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Ubernahme eines Schadenverlaufs folgende Auskiinfte vom Vorversicherer geben zu lassen:

+ Artund Verwendung des Fahrzeugs,

+ Beginn und Ende des Vertrags fir das Fahrzeug,

+ Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung,

« Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,

« ob fiir ein Schadenereignis Riickstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren Bildung aufgel6st worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet
worden sind und

+ ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskiinfte erteilt worden sind.

Die Auskunft des Vorversicherers zum Schadenverlauf ist fiir die Einstufung mageblich.

Liegt uns zum Zeitpunkt, zu dem wir den Versicherungsschein ausstellen, die Vorversichererauskunft noch nicht vor, erfolgt die Einstufung lhres Ver-
trags unter Vorbehalt.

Wir sind berechtigt, auch nach Abschluss des Vertrags die im Antrag oder im Versicherungsschein genannte Schadenfreiheitsklasse und den Beitrags-
satz ab Vertragsheginn entsprechend der Auskunft des Vorversicherers tiber den Schadenverlauf des anzurechnenden Vertrags zu andern.

1.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem anderen
Versicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskiinfte zu lhrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug nach 1.8.1 zu geben.
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsachlichen Schadenverlauf. Sondereinstufungen — mit Ausnahme der Regelung nach 1.2.2 — werden nicht
berticksichtigt.

J BEITRAGSANDERUNG AUFGRUND TARIFLICHER MASSNAHMEN

J.1 Typklasse

Richtet sich der Versicherungsheitrag nach dem Typ lhres Fahrzeugs, kénnen Sie lhrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse Ihr Fahr-
zeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist.

+ In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 16 Klassen von 10 bis 25

+ In der Vollkaskoversicherung 25 Klassen von 10 his 34

* In der Teilkaskoversicherung 24 Klassen von 10 his 33

Ein unabhéngiger Treuhdnder ermittelt jahrlich, ob und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf lhres Fahrzeugtyps im Verhaltnis zu dem aller
Fahrzeugtypen erhdht oder verringert. Andert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhéltnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu
einer Zuordnung in eine andere Typklasse fiihren. Die damit verbundene Beitragsénderung wird mit Beginn des nachsten Versicherungsjahres wirk-
sam.

J.2 Regionalklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des Halters, wird Ihr Fahrzeug einer Regionalklasse zugeordnet. MaRgeblich ist der Wohn-
sitz, den uns die Zulassungshehdrde zu lhrem Fahrzeug mitteilt. Ihrem Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr Fahr-
zeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist.
a) FirPkw
* In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 12 Klassen von 1 bis 12
* In der Vollkaskoversicherung 9 Klassen von 1 bis 9
* In der Teilkaskoversicherung 16 Klassen von 1 bis 16
b)  Fur Kraftréder, Leichtkraftrader/-roller, Trikes und Quads
* In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 6 Klassen von 1 bis 6
* In der Vollkaskoversicherung 4 Klassen von 1 bis 4
* In der Teilkaskoversicherung 8 Klassen von 1 bis 8
c) Fir Campingfahrzeuge
« In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 4 Klassen von 1 bis 4
* In der Vollkaskoversicherung 5 Klassen von 1 bis 5
* In der Teilkaskoversicherung 5 Klassen von 1 bis 5

Ein unabhéngiger Treuhander ermittelt jahrlich, ob und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf der Region, in welcher der Wohnsitz des Halters
liegt, im Verhéltnis zu allen Regionen erhoht oder verringert. Andert sich der Schadenbedarf Ihrer Region im Verhltnis zu dem aller Regionen, kann
dies zu einer Zuordnung in eine andere Regionalklasse flihren. Die damit verbundene Beitragsénderung wird mit Beginn des néchsten Versicherungs-
jahres wirksam.

J.3 Tarifdnderung

J.3.1 Anderungen der Tarife (Beitrdge und Tarifoestimmungen) finden vom Beginn des néchsten Versicherungsjahres an auf bestehende Vertrdge
Anwendung. Wir sind verpflichtet, Ihnen die Tarifdnderung unter Kenntlichmachung der Unterschiede des alten und des neuen Tarifs spétestens einen
Monat vor Inkrafttreten schriftlich bekannt zu geben und Sie in Textform Uber Ihr Kiindigungsrecht nach J.4 zu belehren.

J.3.2 Wir kénnen Versicherungsnehmer zum Zwecke der risikogerechten Tarifierung nach gleichartigen Merkmalen zu Gruppen von Risiken verbin-
den, um ein ausgewogenes Verhaltnis von Beitrag und Leistung zu erlangen. Zu Beginn jedes neuen Versicherungsjahres kénnen flir jede der nach
gleichartigen Merkmalen gebildeten Gruppen Nachldsse gegeniiber dem allgemeinen Verdnderungssatz des J.3.1 eingerdumt werden, wenn eine
nach den Grundsétzen der Versicherungsmathematik auf der Grundlage von bei uns vorhandenen Daten durchgefiihrte Bewertung dies rechtfertigt.
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Die Nachlasse gelten nur fiir das jeweils neue Versicherungsjahr. Risikogerechte Merkmale im Sinne des Vorgenannten sind z. B. rechtzeitige Zah-
lung der Versicherungshbeitrédge, Dauer und Umfang der bisherigen Vertragsheziehung, Zugehérigkeit zu einer bestimmten Belegschaft sowie Merk-
male des Fahrzeugs.

J.4 Kiindigungsrecht

Fiihrt eine Anderung nach J.1 bis J.3 in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu einer Beitragserhdhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kiindi-
gungsrecht. Werden mehrere Anderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr Kiindigungsrecht nur, wenn die Anderungen in Summe zu einer Bei-
tragserhéhung flihren.

Dies gilt fir die Kaskoversicherung, den Schutzbrief und den Fahrerschutz entsprechend.

J.5 Gesetzliche Anderung des Leistungsumfangs in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhéhen, wenn wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder
einer EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu erhéhen.

K BEITRAGSANDERUNG AUFGRUND EINES BEI IHNEN EINGETRETENEN UMSTANDS

K.1 Anderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System nach Abschnitt | &ndern.

K.2 Anderung von Merkmalen zur Beitragsherechnung

K.2.1 Welche Anderungen werden berticksichtigt?
Andert sich wahrend der Laufzeit des Vertrags ein im Versicherungsschein unter der Uberschrift ,Weitere Tarifierungsmerkmale® aufgefiihrtes Merk-
mal zur Beitragsherechnung, berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragserhéhung fiihren.

K.2.2 Auswirkung auf den Beitrag
Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Anderung.

K.2.3 Andert sich die im Versicherungsschein aufgefiihrte Jahresfahrleistung, gilt abweichend von K.2.2 der neue Beitrag mit Beginn des Monats, in
dem die Anderungsmitteilung bei uns eingegangen ist.

K.3 Anderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug einer anderen Regionalklasse zugeordnet, richtet sich der Beitrag ab der Ummel-
dung bei der Zulassungshehérde nach der neuen Regionalklasse.

K.4 lhre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung

K.4.1 Anzeige von Anderungen
Die Anderung eines im Versicherungsschein unter der Uberschrift ,weitere Tarifierungsmerkmale* aufgefiihrten Merkmals zur Beitragsberechnung
miissen Sie uns unverzlglich anzeigen.

K.4.2 Uberpriifung der Merkmale zur Beitragsberechnung
Wir sind berechtigt zu Uberpriifen, ob die bei Ihrem Vertrag beriicksichtigten Merkmale zur Beitragsherechnung zutreffen. Auf Anforderung haben Sie
uns entsprechende Bestatigungen oder Nachweise vorzulegen.

K.4.3 Folgen von unzutreffenden Angaben

Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung gemacht oder Anderungen nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger
Beitrag berechnet worden, gilt riickwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres der Beitrag, der den tatsachlichen Merkmalen zur Beitrags-
berechnung entspricht.

K.4.4 Haben Sie (a) vorsétzlich unzutreffende Angaben gemacht oder (b) Anderungen vorsétzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Bei-
trag berechnet worden, werden wir den Beitrag — im Fall (a) - riickwirkend ab Beginn, und — im Fall (b) — riickwirkend ab Beginn des laufenden Versi-
cherungsjahres nach den tatsachlich vorliegenden gefahrerheblichen Umstéanden neu berechnen. In beiden Fallen werden wir eine Vertragsstrafe von
50% eines Versicherungsbeitrags fiir das laufende Versicherungsjahr erheben, die nach den tatséchlich vorliegenden gefahrerheblichen Umsténden
erhoben wird und sofort fallig ist.

Wir verzichten auf die uns zustehenden Rechte nach den 8§ 19 bis 22 und 8§ 23 bis 26 VVG.

K.4.5 Folgen von Nichtangaben

Kommen Sie unserer Aufforderung schuldhaft nicht nach Bestatigungen oder Nachweise vorzulegen, sind wir berechtigt, den Beitrag riickwirkend ab

Beginn des laufenden Versicherungsjahres nach den fiir Sie ungiinstigsten Annahmen zu berechnen, wenn

« wir Sie in Textform auf den dann zu zahlenden Beitrag und die dabei zugrunde gelegten Annahmen hingewiesen haben;

+ und Sie auch innerhalb einer von uns gesetzten Antwortfrist von mindestens 4 Wochen die zur Uberpriifung der Beitragsberechnung angeforderten
Bestéatigungen oder Nachweise nicht nachreichen.

K.5 Anderung der Art oder Verwendung des Fahrzeugs

Andert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art oder Verwendung des Fahrzeugs gemaR der Tabelle in Anhang 4, miissen Sie uns dies
anzeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhénger als Einheit, wobei das héhere Wagnis
malfgeblich ist. Wir kdnnen in diesem Fall den Versicherungsvertrag kiindigen oder den Beitrag anpassen. Erhhen wir den Beitrag um mehr als 10 %,
haben Sie ein Kiindigungsrecht nach G.2.8.
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L MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN UND GERICHTSSTANDE

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Wir mdchten, dass Sie mit uns zufrieden sind! Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie hitte direkt Kontakt mit uns auf, damit wir die Angele-
genheit kldren kénnen.

Dariiber hinaus haben Sie auch folgende Méglichkeiten:

L.1.1 Versicherungsombudsmann
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gew(inschten
Ergebnis gefihrt hat, kénnen Sie sich an den Versicherungsombudsmann e. V. wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin

Tel.: 0800 369 6000; Fax: 0800 369 9000

(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet; www.versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unabhéngige und fiir Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

L.1.2 Versicherungsaufsicht

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kénnen Sie sich auch an die
fir uns zustandige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin).

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Stral3e 108

53117 Bonn

Tel.: 0228.4108-0; Fax: 0228.4108-1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden kann.

L.1.3 Rechtsweg

AuRerdem haben Sie die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenshéhe in der Kaskoversicherung kénnen Sie auch das Sachversténdigenverfahren nach A.2.6
nutzen.

L.2 Gerichtsstidnde

L.2.1 Wenn Sie uns verklagen

Anspriiche aus Ihrem Versicherungsvertrag kénnen Sie inshesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
+ dem Gericht, das fir Ihren Wohnsitz 6rtlich zustandig ist,

« dem Gericht, das flr unseren Geschéftssitz oder fir die Sie betreuende Niederlassung értlich zusténdig ist.

L.2.2 Wenn wir Sie verklagen

Wir kénnen Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag inshesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:

+ dem Gericht, das fir Ihren Wohnsitz 6rtlich zustandig ist,

+ dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag flir lhren
Geschaéfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

L.2.3 Sie haben lhren Wohnsitz oder Geschéftssitz ins Ausland verlegt

Fir den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewdhnlichen Aufenthalt oder lhren Geschaftssitz auRerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohn-
sitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.2 das Gericht als ver-
einbart, das fiir unseren Geschaftssitz zustandig ist.

M BEDINGUNGSANDERUNG

M.1 Einzelne Bedingungen kénnen wir mit Wirkung flir bestehende Versicherungsvertrdge dndern, ergéanzen oder ersetzen,

 wenn eine Rechtsvorschrift eingefiihrt oder gedndert wird, die diese Bedingungen betrifft oder auf der diese beruhen,

* bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder gednderten hdchstrichterlichen Rechtsprechung,

 wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskraftig fiir unwirksam erklart oder

 wenn die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht vereinbar bean-
standet und die VHV zur Abanderung auffordert

und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schlieRende Vertragsliicke entstanden ist und das Verhéltnis Beitragsleistung und Versi-

cherungsschutz in nicht unbedeutendem MaRe gestért wird.
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Dies gilt nur fir Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
+ Umfang des Versicherungsschutzes;

+ Deckungsausschllisse und

« Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.

M.2 Die gednderten Bedingungen diirfen Sie als einzelne Regelung und in Zusammenhang mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlechter
stellen als die urspriingliche Regelung.

M.3 Die geénderten, ergénzten oder ersetzten Bedingungen sind lhnen schriftlich bekannt zu geben und Inhalt und Grund der Anderung zu erléutern.
Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe in Textform widersprechen. Hierauf werden wir bei der
Bekanntgabe ausdrticklich hinweisen. Zur Wahrung der Frist genligt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerspruchs.

Bei fristgemaRem Widerspruch treten die Anderungen nicht in Kraft.

N AUSLANDSCHUTZ - BESONDERER SCHUTZ BEI EINEM UNVERSCHULDETEN VERKEHRSUNFALL IM AUSLAND
(nur fiir Pkw, Kraftréder, Leichtkraftrader, Trikes, Quads und Campingfahrzeuge; nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen — nicht bei Kurzzeit-
kennzeichen und sofern vereinbart)

N.1 Was ist versichert?

N.1.1 Verkehrsunfall

Erleidet eine versicherte Person mit dem versicherten Fahrzeug auf einer Reise im Ausland einen Unfall, bei dem der Unfallgegner voll oder teilweise
Schuld hat oder haftet, ersetzen wir den Personen- und Sachschaden, fiir den der Unfallgegner einzutreten hat, so, als ob der Unfallgegner bei uns
kraftfahrzeughaftpflichtversichert ware.

N.1.2 Personen- und Sachschaden
Ein Personenschaden liegt vor, wenn eine Person verletzt oder getétet wird. Ein Sachschaden liegt vor, wenn Sachen beschadigt oder zerstért wer-
den oder abhandenkommen.

N.1.3 Gegnerisches Fahrzeug
Beim gegnerischen Unfallfahrzeug muss es sich um ein versicherungspflichtiges Kraftfahrzeug handeln, das im Ausland zugelassen ist.

N.1.4 Reise
Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem stédndigen Wohnsitz bis zu einer Hochstdauer von fortlaufend 12 Wochen. Als Ihr stdndiger Wohnsitz gilt der Ort
in Deutschland, an dem Sie behdrdlich gemeldet sind und sich iiberwiegend aufhalten.

N.2 Wer ist versichert?
Versichert sind Sie, alle berechtigten Fahrzeuginsassen, der Halter und der Eigentiimer des Fahrzeuges. Rechte aus diesem Vertrag kénnen aber nur
Sie geltend machen.

N.3 Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein genannte Fahrzeug. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf einen mitgefiihrten Wohnwagen-,
Gepéck- oder Bootsanhanger sowie auf mitgefiihrtes Gepéck und die Ladung.

N.4 In welchen Ldndern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Auslandschutz Versicherungsschutz im Geltungsbereich der EU sowie in GroRbritannien, Nordirland, Gibraltar, Island, Norwegen,
Schweiz und Liechtenstein. In Deutschland besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

N.5 Was leisten wir beim Auslandschutz?

N.5.1 Bis zu welcher Héhe leisten wir?

Sie kdénnen Ihre Anspriiche direkt bei uns geltend machen. Wir leisten bis zu der mit uns in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung vereinbarten
Deckungssumme. Die Hohe Ihrer Deckungssumme kdnnen Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Mehrere zeitlich zusammenhéngende Sché-
den, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis.

N.5.2 Welches Recht gilt?
Wir leisten nach deutschem Recht. Bei straRenverkehrsrechtlichen Fragen wenden wir das Recht des Unfalllandes an.

N.6 Félligkeit, Abtretung, Zahlung fiir eine mitversicherte Person

N.6.1 Félligkeit der Leistung und Vorschusszahlung

Wir sind verpflichtet nach Ihrem Leistungsantrag innerhalb eines Monats nach Vorlage der zu dessen Beurteilung erforderlichen Unterlagen in Text-
form zu erkldren, ob und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen.

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit lhnen Gber Grund und Hohe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.

Steht die Leistungspflicht zundchst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir — auf Ihren Wunsch — angemessene Vorschiisse.

N.6.2 — entféllt -
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N.6.3 Zahlung fiir eine mitversicherte Person
Sie als Versicherungsnehmer kénnen unsere Zahlung fir eine mitversicherte Person an sich nur mit deren Zustimmung verlangen.

N.7 Verpflichtung Dritter, Anrechnung der Leistungen Dritter

N.7.1 Wann gehen Leistungen Dritter vor?
Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist, oder ein Dritter gegeniiber den versicherten Personen eine Entschadigung aus anderen Versi-
cherungsvertragen zu erbringen hat, gehen diese Leistungspflichten vor.

N.7.2 Wann leisten wir vor?
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis zuerst an uns, sind wir zur Vorleistung verpflichtet.

N.7.3 Anrechnung
Leistungen eines Dritten, inshesondere eines auslandischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherers, werden auf die Leistungen des Versicherers ange-
rechnet.

N.8 Was ist nicht versichert?

N.8.1 Motorsportveranstaltungen oder -aktivitéten

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden, aus dem Gebrauch des Fahrzeugs bei einer Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivitat, ein-
schlieflich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und Demonstrationen, wenn

+ das Fahrzeug in einem hierflir abgegrenzten Gebiet mit Zugangsbeschrankungen gebraucht wird und

« flir diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsporthaftpflichtversicherung nach MaRgabe des § 5d des Pflichtversicherungsgesetzes besteht.

Hinweis: Beachten Sie auch lhre Pflichten nach D 1.1.4 und D.1.2.2.

N.8.2 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Ma3nahmen der Staatsgewalt
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schéaden, die durch Erdbeben. Kriegsereignisse, innere Unruhen oder MalRnahmen der Staatsgewalt unmittel-
bar oder mittelbar verursacht werden.

N.8.3 Kernenergie
Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden durch Kernenergie.

O LEISTUNGSERWEITERUNGEN DER ZUSATZLEISTUNG EXKLUSIV
(nur fir Pkw, Kraftrader, Leichtkraftréder, Trikes und Quads); nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen — nicht bei Kurzzeitkennzeichen und sofern
vereinbart

In Abweichung zu den Abschnitten A.1 und A.2 gelten in der Zusatzleistung EXKLUSIV die folgenden Besonderheiten:

zu A.1.5.6.2 Erweiterte Eigenschadendeckung

In Ergénzung zu A.1.5.6.2 umfasst die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung auch solche Sachschéden, die von Ihnen als Versicherungsnehmer oder
mitversicherten Personen an anderen eigenen und auf Sie zugelassenen Pkw, Kraftrddern, Leichtkraftradern, Trikes und Quads (auch auf lhrem eige-
nen Grundsttick), lhnen gehérenden Gebaduden und sonstigen Sachen verursacht werden.

Ihre Selbstbeteiligung fiir derartige Eigenschaden betrdgt 500 EUR je Schadenereignis und die maximale Entschédigungsleistung pro Versicherungs-
jahr betrégt 100.000 EUR.

zu A.2.2.1.2 Entwendung

+ Unterschlagung ist ausnahmslos mitversichert.

« Versichert sind auch Beschédigungen des Fahrzeugs, wenn diese durch eine Entwendung nicht mitversicherter Fahrzeugteile (z. B. Mantel, Tasche,
Koffer) verursacht werden. Dies gilt nicht fir Vandalismusschéden, die anldsslich der Entwendung oder des Entwendungsversuchs herbeigefihrt
werden. Beispiel: Aufschlitzen des Sitzes, Tritte gegen das Fahrzeug.

« Zusétzlich erfolgt bei Liegenlassen oder Verlieren der Fahrzeugschllissel eine hélftige Kostentbernahme des Schliissel- und Schlossersatzes.

zu A.2.2.1.6 Kurzschlussschéden an der Verkabelung

In Ergénzung zu A.2.2.1.6 sind durch Kurzschluss bedingte Uberspannungsschaden an angrenzenden Aggregaten (z.B. Lichtmaschine, Batterie,
Anlasser) mitversichert. Die Leistungsobergrenze gemaR der Ziffern A.2.5.1 und A.2.5.2 gilt uneingeschrénkt. Nicht versichert sind Schaden an ange-
schlossenen Geréten (z.B. Informations- und Unterhaltungssystem). Voraussetzung fiir den Ersatz eines Aggregatschadens ist, dass ein Sachver-
standiger der VHV, der Dekra oder der Schadenschnellhilfe bestatigt, dass der Schaden urséchlich auf den Kurzschlussschaden zurtickzuftihren ist.
zu A.2.2.1.7 Tierhiss-Folgeschaden aller Art sind mitversichert. Die Leistungsobergrenze gemaR der Ziffern A.2.5.1 und A.2.5.2 gilt uneingeschrankt.
zu A.2.5.1.2 Die Neupreisentschadigung wird unter den dort genannten Voraussetzungen fiir einen Zeitraum von 36 Monaten gewéhrt.

zu A.2.5.1.3 Die Kaufpreisentschadigung wird unter den dort genannten Voraussetzungen fir einen Zeitraum von 36 Monaten gewéhrt.
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zu A.2.5.2.1 Wertminderung

In Ergénzung zu den Reparaturkosten nach A.2.5.2.1 zahlen wir eine pauschale Wertminderung in Héhe von 5 % der nachgewiesenen Reparaturkos-
ten.

Voraussetzung ist, dass der Pkw, das Kraftrad, das Leichtkraftrad, das Trike oder das Quad zum Zeitpunkt des Schadenereignisses nicht alter als 36
Monate ist und die Reparaturkosten 1.000 EUR (ibersteigen.

zu A.2.5.2.3 Kein Abzug neu fir alt bei

+ Autoradios und Geréten, die der Sprach- und Musikwiedergabe dienen nebst Zubehor,

¢ Funk-Geréten,

+ Navigations- und dhnlichen Verkehrsleitsystemen oder entsprechenden Mehrzweckgeraten.

zu A.2.5.7 Bei der Abrechnung eines Schadens nach A.2.5.1.2 ersetzen wir auch die Uberfihrungskosten bzw. Bereitstellungskosten bei einer Selbst-
abholung ab Herstellerwerk bis zu einer Héhe von 1.500 EUR.
Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles nicht lter als 36 Monate ist.

zu A.2.5.9.2 Die Neupreisentschadigung wird unter den dort genannten Voraussetzungen fiir einen Zeitraum von 36 Monaten gewéhrt.

zur Leistungs-Update-Garantie
Es gelten auch kiinftige Leistungsverbesserungen der Zusatzleistung EXKLUSIV fiir Ihren Vertrag. Die Verbesserungen gelten ab dem Zeitpunkt der
Gilltigkeit der neuen Bedingungen.

P BEKLEIDUNGSSCHUTZ
(nur fur Kraftrader, Leichtkraftrader, Trikes und Quads); nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen — nicht bei Kurzzeitkennzeichen und sofern ver-
einbart

P.1 Was ist versichert?

In Abweichung zu A.2.1.1 gilt bei Vereinbarung der Zusatzleistung EXKLUSIV die folgende Besonderheit:

Sofern es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein Kraftrad, Leichtkraftrad, Trike oder Quad handelt, ist auch die Beschédigung oder Zerstérung
Ihrer Schutzbekleidung in Folge eines Schadenereignisses nach A.2.2.1.4 (Zusammenstof3 mit Tieren) bei Bestehen einer Teilkaskoversicherung oder
nach A.2.2.2.2 (Unfall) bei Bestehen einer Vollkaskoversicherung versichert.

Voraussetzung ist, dass aufgrund eines dieser Schadenereignisse nicht nur die Bekleidung, sondern auch das gefahrene Fahrzeug beschadigt wurde.

P.1.1 Schutzbekleidung

Schutzbekleidung ist versichert, wenn sie mit fahrzeugspezifischen Sicherheitskomponenten versehen ist (Protektoren, Verdichtungen, Verdickungen,
Beschichtungen), die den Kérper des Fahrers vor den besonderen Gefahren des Fahrens (z. B. Verletzungen des Kérpers oder einzelner Kérperteile
durch Sturz) nachhaltig schiitzen und/oder die Verletzungsgefahr deutlich minimieren.

P.1.1.1 Versichert sind die nachfolgend aufgeftihrten Teile der Schutzbekleidung, sofern Sie von lhnen neu erworben wurden:

a) Schutz-Hose

b)  Schutz-Jacke

c) Schutz-Anzug / Regenkombi
d) Rickenprotektoren

e) Protektorenjacke

—

) Schutz-Stiefel

g) Schutz-Handschuhe

Hinweis: Schutzhelme sind bereits gem. A.2.1.1 mitversichert.

P.1.1.2 Nicht versichert sind Schutz-Brillen sowie alle sonstigen in P.1.1.1 a) his g) nicht benannten Kleidungsstiicke.

P.1.2 Was zahlen wir bei Zerstérung oder Beschddigung Ihrer Schutzbekleidung?

P.1.2.1 Zerstérung

Bei Zerstérung oder Totalschaden der Schutzbekleidung oder ihrer Teile zahlen wir abhéngig vom Alter folgende Entschédigung:
Alter in Jahren Entschédigung in % des nachgewiesenen Kaufpreises

im 1. Jahr 100%

2. bis 3. Jahr 75%

4. bis 5 Jahr 50%

ab 6. Jahr 25%

Der Kaufpreis ist uns durch eine Rechnung iiber den Kauf der Schutzbekleidung nachzuweisen. Ein vorhandener Restwert wird abgezogen. Das
Eigentum der beschédigten Schutzbekleidung geht auf uns (iber.

Eine Zerstérung bzw. ein Totalschaden liegt vor, wenn die Schutzfunktion der Bekleidung durch eine Reparatur nicht wieder hergestellt werden kann
oder die Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.
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P.1.2.2 Beschédigung

Bei Beschadigung der versicherten Schutzbekleidung oder ihrer Teile zahlen wir die uns nachgewiesenen Reparaturkosten bis zu den in P.1.3 festge-
legten Entschadigungsgrenze. Die Kosten der Reparatur zahlen wir nur dann, wenn diese vollstandig und fachgerecht durch den Hersteller selbst oder
durch eine anerkannte Spezialwerkstatt erfolgt ist. Liegt eine Zerstdrung bzw. ein Totalschaden vor, regulieren wir den Schaden nach den in P.1.2.1
und P.1.3 festgelegten Entschadigungsgrenzen.

P.1.3 Bis zu welcher Héhe leisten wir (Héchstentschddigung)?
Unsere Héchstentschadigung ist je Schadenereignis auf den Betrag von 2.000 EUR beschrénkt.

Q BESONDERE BEDINGUNGEN FUR HOCHWERTIGE FAHRZEUGE

Q.1 Abweichend von A.2.1.2 der Allgemeinen Bedingungen fiir die Kraftfahrtversicherung (AKB) gilt der im Versicherungsschein dokumentierte Fahr-
zeuggesamtwert als Hochstentschadigungsgrenze, sofern dieser den in der AKB genannten Wert fiir die zutreffende Fahrzeugart Gbersteigt.

Q.1.1 Die VHV ist berechtigt, wahrend der Laufzeit des Vertrages die Erstellung und Vorlage eines Gutachtens durch eine von der VHV anerkannte
Gutachterorganisation bzw. durch eigene Haussachversténdige zu verlangen. Mit der Aufforderung, ein Gutachten vorzulegen, ist die VHV berechtigt,
eine Frist (mind. 1 Monat) zu bestimmen, innerhalb derer das Gutachten bei der VHV eingehen muss. Sollte nach Ablauf dieser Frist kein Gutachten
vorliegen, reduziert sich die vertragliche Héchstentschadigungsgrenze auf den in A.2.1.2 AKB genannten Wert.

Q.2 Abweichend von A.2.2 der AKB besteht fiir folgende Schadenereignisse kein Kaskoversicherungsschutz:
Q.2.1 Bei Brand, Explosion, wenn das Fahrzeug in einem Gebdude mit Reetbedachung abgestellt ist.

Q.2.2 Bei Entwendung und mut- oder béswillige Handlungen (Vandalismus) in nachfolgend aufgeftihrten Landern:
+ Albanien

+ Belarus

* Bulgarien

¢ Estland

+ Griechenland

* ltalien

+ Kroatien

¢ Lettland

¢ Litauen

+ Moldawien

+ Montenegro

+ Polen

* Republik Nordmazedonien
* Republik Serbien
* Rumanien

* Russland

+ Slowakei

+ Slowenien

+ Tschechien

o Tiirkei

¢ Ukraine

+ Ungarn

Q.2.3 Bei Entwendung und mut- oder béswilligen Handlungen (Vandalismus), wenn das Fahrzeug an einem Heimatstandort nicht in einer verschlos-
senen Einzel-, Doppel oder Sammelgarage abgestellt war. Als Heimatstandort gilt neben dem Wohnsitz, auf den das Fahrzeug zugelassen ist, auch
ein anderer Wohnsitz des Versicherungsnehmers, Halters oder des Lebensgeféhrten/der Lebensgefahrtin, an dem das Fahrzeug regelmaRig und
nicht nur gelegentlich abgestellt wird.

Q.2.4 Bei Unfall, wenn sich dieser bei Nutzung des Fahrzeuges auf einer Rennstrecke bzw. einem fiir Publikumsverkehr vorgesehenen Bereich eines

Renngelandes (z.B. Nirburgring Nordschleife) ereignet. Dies gilt auch dann, wenn die Fahrt formal nicht als Rennveranstaltung sondern als ,Trai-
nings-, Geschicklichkeitsfahrt 0. &." bezeichnet wird.
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ANHANG 1: TABELLEN ZUM SCHADENFREIHEITSRABATT-SYSTEM

1. Pkw
1.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 1.2 Riickstufung im Schadenfall
(SF-Klassen) und Beitragssétze Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)
in SF-Klasse Beitragssatze in % von Rckstufung nach )
(in Schadenklasse g Schaden-/ 1 Schaden 2 u. mehr Schaden
S und M) KH VK SF-Klasse KH VK KH VK
SF 50 14 14 SF 50 SF 26 SF 36 SF 10 SF 22
SF 49 15 15 SF 49 SF21 SF31 SF8 SF 18
SF 48 16 15 SF 48 SF21 SF 30 SF8 SF 18
SF 47 16 16 SF 47 SF 20 SF 30 SF7 SF 17
SF 46 16 16 SF 46 SF 20 SF 29 SF7 SF 17
SF 45 16 16 SF 45 SF 20 SF 28 SF7 SF 16
SF 44 16 16 SF 44 SF 19 SF 27 SF7 SF 16
SF 43 16 16 SF 43 SF 19 SF 27 SF7 SF 15
SF 42 17 16 SF 42 SF 18 SF 26 SF6 SF 15
SF 41 17 17 SF 41 SF 18 SF 25 SF6 SF 14
SF 40 17 17 SF 40 SF 17 SiF 25 SF6 SF 14
SF 39 17 17 SF 39 SF 17 SF24 SF6 SF 13
SF 38 17 17 SF 38 SF 17 SF 23 SF 6 SF 13
SF 37 18 18 SF 37 SF 16 SF 23 SF5 SF 12
SF 36 18 18 SF 36 SF 16 SF 22 SF5 SF 12
SF 35 18 18 SF 35 SF 15 SF21 SF5 SF11
SF 34 18 18 SF 34 SF 15 SF21 SF5 SF11
SF 33 19 19 SF 33 SF 14 SF 20 SF5 SF 10
SF 32 19 19 SF 32 SF 14 SF 19 SF4 SF 10
SF31 19 19 SF31 SF 14 SF 19 SF 4 SF9
SF 30 19 19 SF 30 SF 13 SF 18 SF4 SF9
SF 29 20 20 SF 29 SF 13 SF 17 SF 4 SF8
SF 28 20 20 SF 28 SF 12 SF 17 SF3 SF8
SF 27 20 20 SF 27 SF 12 SF 16 SF3 SF7
SF 26 21 21 SF 26 SF11 SF 15 SR8 SF7
SF 25 21 21 SF 25 SF11 SF 14 SF3 SF6
SF 24 22 22 SF24 SF 10 SF 14 SF2 SF6
SF 23 22 22 SF 23 SF 10 SF 13 SF2 SF5
SF 22 23 22 SF 22 SF9 SF 12 SF2 SF5
SF 21 23 23 SF21 SF9 SF 12 SF2 SF4
SF 20 24 23 SF 20 SF8 SF 11 SF1 SF 4
SF 19 24 24 SF 19 SF8 SF 10 SF1 SF3
SF 18 25 24 SF 18 SF7 SF9 SF1 SF3
SF 17 26 25 SF 17 SF7 SF9 SF1 SF2
SF 16 26 25 SF 16 SF 6 SF8 SF1 SF2
SF 15 27 26 SF 15 SF 6 SF7 SF1/2 SF1
SF 14 28 27 SF 14 SF5 SF7 SF1/2 SF1
SF 13 29 27 SF 13 SF5 SF6 SF 1/2 SF 1/2
SF 12 30 28 SF 12 SF4 SF5 SF1/2 SF 1/2
SF 11 31 29 SF 11 SF4 SF4 SF 1/2 SF 12
SF 10 33 30 SF 10 SF3 SF4 SF 1/2 SF 1/2
SF9 34 31 SF9 SF3 SF3 SF1/2 0
SF8 36 32 SF8 SF2 SF2 0 0
SF7 38 33 SF7 SF 2 SF 2 0 0
SF 6 40 34 SF 6 SF1 SF1 0 0
SF5 42 35 SF5 SF1 SF1/2 0 0
SF4 45 37 SF4 SF 112 SF 1/2 0 0
SF3 48 38 SF3 SF 1/2 SF1/2 M M
SF2 52 40 SF2 SF 112 0 M M
SF1 57 41 SF1 0 0 M M
SF1/2 68 44 SF1/2 0 0 M M
S 95 - S M - M -
0 110 65 0 M M M M
M 135 85 M M M M M

Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.



2. Kraftrader, Leichtkraftrader/-roller, Trikes und Quads

2.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssétze

2.2 Riickstufung im Schadenfall
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)

in SF-Klasse . “ P von RUCkstufung nach
in Schadenklasse Beitragssatze in % Schaden-/ 1 Schaden 2 Schéden 3 und mehr Schaden

(M) KH VK SF-Klasse KH VK KH VK KH VK
SF 20 20 20 SF 20 SF2 SF7 | SF1/2 | SF4 M M
SF 19 20 20 SF 19 SF 2 SF7 | SF1/2 | SF3 M M
SF 18 20 21 SF 18 SF2 SF7 | SF1/2 | SF3 M M
SF 17 21 21 SF 17 SF2 SF6 | SF1/2 | SF3 M M
SF 16 21 22 SF 16 SF2 SF6 | SF1/2 | SF2 M M
SF 15 21 22 SF 15 SF2 SF5 0 SF2 M M
SF 14 21 23 SF 14 SF2 SF5 0 SF 2 M M
SF 13 21 24 SF 13 SF2 SF4 0 SF 2 M M
SF 12 22 24 SF 12 SF1 SF4 0 SF 2 M M
SF11 22 25 SF 11 SF1 SlF 3 0 SF 2 M M
SF 10 22 26 SF 10 SF1 SF3 0 SF2 M M
SF9 23 27 SF9 SF1 SF 2 0 SF1 M M
SF8 23 28 SF8 SF1 SF2 0 SF1 M M
SF7 24 29 SF7 SF1 SF1 M SF1 M M
SF 6 25 31 SF6 SF1 SF1 M SF1 M M
SF5 26 32 SF5 SF1 SF1 M SF1 M M
SF4 28 34 SF4 SF1/2 | SF1 M SF1 M M
SF3 31 36 SF3 SF1/2 | SF1/2 M SF 1/2 M M
SF 2 35 39 SF2 SF1/2 | SF1/2 M SF 1/2 M M
SF1 44 42 SF1 0 SF 1/2 M SF1/2 M M
SF 1/2 56 60 SF 1/2 M 0 M M M M
0 75 75 0 M M M M M M

M 83 114 M M M M M M M

Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.

3. Campingfahrzeuge

3.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssétze

3.2 Riickstufung im Schadenfall
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH) und Vollkaskoversicherung (VK)

Riickstufung nach

in SF-Klasse Beitragssatze in % von ) )
in Schadenklasse Schaden-/ 1 Schaden 2 Schéden 3 und mehr Schaden
(M) KH VK SF-Klasse KH | VK | KH | WK KH VK
SF 20 20 20 SF 20 SF2 | SF18 0 SF 4 M M
SF 19 21 22 SF 19 SF2 SF8 0 SF3 M M
SF 18 21 22 SF 18 SF2 SF8 0 SF3 M M
SF 17 21 22 SF 17 SF2 SF7 0 SF 2 M M
SF 16 22 23 SF 16 SF1 SF7 0 SF1 M M
SF 15 22 2 SF 15 SF1 SF 6 0 SF1 M M
SF 14 23 23 SF 14 SF1 SF 6 0 SF 1/2 M M
SF 13 23 23 SF 13 SF1 SF6 0 SF 1/2 M M
SF 12 24 23 SF 12 SF1/2 | SF5 0 SF 1/2 M M
SF 11 24 24 SF11 SF1/2 | SF5 0 SF 1/2 M M
SF 10 25 24 SF 10 SF1/2 | SF4 0 SF 1/2 M M
SF9 26 24 SF9 SF1/2 | SF4 M SF 1/2 M M
SF8 27 25 SF8 SF1/2 | SF3 M SF 1/2 M M
SF7 27 25 SF7 0 SF3 M SF 1/2 M M
SF 6 29 26 SF 6 0 SF2 M 0 M M
SF5 30 26 SF5 0 SF2 M 0 M M
SF4 31 27 SF 4 0 SF 1/2 M 0 M M
SF3 33 28 SF3 0 SF 1/2 M 0 M M
SF2 35 28 SF 2 0 SF 1/2 M 0 M M
SF1 37 30 SF1 0 SF 1/2 M M M M
SF 1/2 44 30 SF 1/2 0 SF 1/2 M M M M
0 52 38 0 M M M M M M
M 97 55 M M M M M M M

Prozent des Beitrags, der sich aus dem Beitragsteil ergibt.
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ANHANG 2: MERKMALE ZUR BEITRAGSBERECHNUNG
1. Gefahrerhebliche Umsténde zur Beitragsherechnung

1.1 Ihr Versicherungsbeitrag in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, in der Voll- und Teilkaskoversicherung, beim Schutzbrief und beim Fahrer-
schutz richtet sich nach gefahrerheblichen Umstéanden.

Hierzu zéhlen alle Umsténde, zu denen wir im Antrag Angaben von Ihnen verlangen, es sei denn, sie werden nur fir statistische Erhebungen bend-
tigt, worauf wir Sie im Antrag besonders hinweisen. Die gefahrerheblichen Umsténde werden von uns nach finanz- und versicherungsmathematischen
Methoden kalkuliert und miteinander verknipft.

1.2 Gefahrerhebliche Umstande sind zum Beispiel:
« Jahrliche Fahrleistung
+ Abstellplatz des Fahrzeugs
« Vorhandensein von selbstgenutztem Wohneigentum bzw. einer Wohngebé&udeversicherung
+ Nutzung des Fahrzeugs
 Anerkennung als Betriebsausgabe, Vorsteuerabzugsberechtigung
+ Finanzierung des Fahrzeugs
s Alter des Fahrzeugs beim Erwerb durch den Versicherungsnehmer
+ Zulassung des Fahrzeugs auf vom Versicherungsnehmer abweichenden Halter
+ Postleitzahl des Fahrzeughalters
+ Alter des Versicherungsnehmers und der Fahrzeugnutzer
+ Teilnahme am ,Begleiteten Fahren*
+ Hauptberuf des Versicherungsnehmers
(inkl. Berufsgruppe — vgl. Anhang 3)
s Zahlungsmodus (Zahlungsart und Zahlungsperiode)
+ Aufbauart
+ Technische Fahrzeugdaten
+ Fahrtzweck
+ Fahrverhalten

1.3 Fehlen bei Abschluss des Vertrags Angaben, wird der Beitrag berechnet, als hatten Sie die fiir die Beitragsberechnung unglinstigsten Angaben
gemacht.

ANHANG 3: BERUFSGRUPPEN
1. Berufsgruppe Beamte /Angestellte im dffentlichen Dienst und gleichgestellte Personen

1.1 Die Beitrdge fiir den oben genannten Personenkreis gelten in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Voll- und Teilkaskoversicherung fiir Versicherungsver-
trdge von Kraftfahrzeugen, die auf nachfolgend genannte Personen versichert sind, die bei einer in Nr. 1.2 aufgezahlten Institution beschaftigt sind
oder waren:

1.1.1 Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der in Nr. 1.2 genannten juristischen Personen und Einrichtungen, sofern ihre nichtselbststandige und
der Lohnsteuer unterliegende Tétigkeit fir diese mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von ihnen besoldet oder ent-
lohnt werden, sowie die bei diesen juristischen Personen und Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhéltnis stehenden Personen, ferner
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr;

1.1.2 Beamte, Angestellte und Arbeiter Uberstaatlicher oder zwischenstaatlicher Einrichtungen; fir sie gilt das gleiche wie flir die in Nr. 1.1.1 genann-
ten Beamten, Angestellten und Arbeiter, falls sie deutsche Staatsangehdrige sind und die Fahrzeuge dem deutschen Zulassungsverfahren unterlie-
gen;

1.1.3 Pensiondre, Rentner und beurlaubte Angehérige des 6ffentlichen Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen der Nrn. 1.1.1 und 1.1.2 unmittelbar
vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfiillt haben und nicht anderweitig berufstétig sind, sowie nicht berufstatige versor-
gungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensiona-
ren und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tod die Voraussetzungen der Nrn. 1.1.1 und 1.1.2 erfilllt haben;

1.1.4 Familienangehdrige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensiondren und
Rentnern, die die Voraussetzungen der Nrn. 1.1.1, 1.1.2, und 1.1.3 erfilllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehdrigen nicht erwerbstatig sind
und mit den vorher genannten Personen in hduslicher Gemeinschaft leben (mit selber Anschrift) und von ihnen unterhalten werden.

1.2 Die unter Nr. 1.1.1 bis 1.1.4 aufgezahlten Personen miissen bei einer der folgenden Institutionen beschéftigt oder gewesen sein:
a) Gebietskdrperschaften, Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen 6ffentlichen Rechts;
b) juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben wahrnehmen, die sonst der 6ffentlichen Hand obliegen wiirden, und
 wenn an ihrem Grundkapital juristische Personen des deutschen 6ffentlichen Rechts mit mindestens 50 % beteiligt sind oder
+ wenn sie Zuwendungen aus 6ffentlichen Haushalten zu mehr als der Halfte ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 BHO oder die entsprechen-
den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Lander);
¢) mildtitige und kirchliche Einrichtungen (88 53, 54 AO);
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d) als gemeinniitzig anerkannte Einrichtungen (§8 52 Abgabenordnung), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Firsorge oder der Jugend-
und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch Férderung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erziehung oder der Volks- und Berufs-
hildung dem Allgemeinwohl auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gehiet nutzen;

e) Selbsthilfeeinrichtungen der Angehérigen des 6ffentlichen Dienstes.

1.3 Die Beitrége flir den oben genannten Personenkreis gelten nicht flir Versicherungsvertrage von
1. Anhédngern,
2. Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen fiihren.

2. Berufsgruppe Lebenszeitbeamte
Sofern Sie die Voraussetzungen gem. Nr. 1 erfiillen und gleichzeitig Beamte auf Lebenszeit sind, gilt in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Voll- und Teil-
kaskoversicherung die Berufsgruppe Lebenszeitbeamte.

3. Ubergangsregelung zur Berufsgruppe Beamte /Angestellte im dffentlichen Dienst und gleichgestellte Personen

Abweichend von Nr. 1 gelten die Beitrdge dieser Berufsgruppe auch fiir Versicherungsvertrdge von Kraftfahrzeugen, die versichert sind auf die in
Nr. 1.1.1 bis 1.1.4 genannten Personen, wenn deren derzeitiger bzw. ehemaliger Arbeitgeber (Dienstherr) zu den unter Nr. 1.2 genannten juristischen
Personen oder Einrichtungen gehdrt, die zwischenzeitlich in Folge gesetzlicher Bestimmung in ein privatrechtliches Unternehmen umgewandelt wor-
den ist. Die tibrigen Vorschriften Gber die Zuordnung zu dieser Berufsgruppe bleiben unberiihrt.

Diese Ubergangsregelung ist jederzeit widerrufbar. Im Fall des Widerrufs wird die bereits gewéhrte Zuordnung zu dieser Berufsgruppe bis zum néchs-
ten Fahrzeugwechsel befristet.

ANHANG 4: ART UND VERWENDUNG VON FAHRZEUGEN

1. Kraftrader
Kraftrader sind alle Kraftrader und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen fiihren missen, mit Ausnahme von Leichtkraftradern.

2, Leichtkraftrader
Leichtkraftrader sind Kraftrader und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm und nicht mehr als 125 ccm und einer Nennleistung von nicht
mehr als 11 kW.

3. Trikes
Trikes im Sinne des Tarifs sind dreirddrige Kraftfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm und einer Héchstgeschwindigkeit von mehr als 45
km/h (WKZ 030), sofern sie nicht als Pkw (WKZ 112) zugelassen sind.

4. Quads

Quads im Sinne des Tarifs sind vierrddrige Kraftfahrzeuge mit einer Leermasse von mehr als 350 kg, einem Hubraum von mehr als 50 ccm, einer
Nennleistung von mehr als 4 kW und einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h (WKZ 031), sofern sie nicht als Pkw (WKZ 112) zugelassen
sind.

5. Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

6. Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhénger, die gewerbsméaRig ohne Gestellung eines Fahrers vermietet werden und auf den Mieter zuge-
lassen sind oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs Monate Uiberlassen werden.

7. Campingfahrzeuge
Campingfahrzeuge sind als Wohnmobil zugelassene Fahrzeuge.
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001.0033.01 BFSG Stand 10.2025

Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie (iber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die VHV Allgemeine Versicherung AG und die
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

VHV Allgemeine Versicherung AG

VHV-Platz 1

30177 Hannover

Telefon: +49 (0)511.907-0

E-Mail-Adresse: service@vhv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vorgenannten Kontaktdaten oder unter
datenschutzbeauftragter@vhv.de.

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich relevan-
ten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maf3geblichen Geset-
ze. Dartiber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versi-
cherungswirtschaft* verpflichtet, die die oben genannten Gesetze fir die Versicherungswirtschaft prézisieren. Diese kénnen Sie im Internet unter
www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benétigen wir die von lhnen hierbei gemachten Angaben flir den Abschluss des Vertrags und zur
Einschétzung des von uns zu tibernehmenden Risikos. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu tibernehmende Risiko
bestimmen und einschétzen zu kénnen. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchflihrung des Vertragsver-
héltnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden ben6tigen wir, um priifen zu kénnen, ob ein Versicherungsfall einge-
treten ist. Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungsvertrags ist ohne die Verarbeitung lhrer Daten nicht méglich. Dariber
hinaus benétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. flir die Entwicklung neuer Tarife
oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der VHV Allgemeine Versicherung AG bestehenden Vertrdge nutzen wir flir eine
Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergénzung, fir Kulanzentscheidun-
gen oder flir umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitungen personenbezogener Daten fir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit
dafiir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags) erforderlich
sind, holen wir lhre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i.V.m. § 27 BDSG.

Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich auch auf Testverfahren zur Entwicklung, Implementierung und Kontrolle der hierzu

eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsverfahren.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren.

Dies kann insbesondere der Fall sein:

— zur Gewdhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

— zur Werbung flir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir andere Produkte der Unternehmen der VHV Gruppe und deren Kooperationspart-
ner sowie flir Markt- und Meinungsumfragen,

— zur Verhinderung und Aufkldrung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die auf Versicherungs-
missbrauch hindeuten kénnen,

— zur Bearbeitung und Regulierung von Schéden, soweit Sie an dem jeweiligen Schaden nicht bereits als Versicherungsnehmer beteiligt sind,

— zur Erhéhung und Sicherstellung der Datenqualitét,

— zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens sowie der VHV Gruppe insgesamt,

— zur Geschéaftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten.

Dariiber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfilllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben,
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fir die Verarbeitung dienen in diesem Fall
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 ¢) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir andere, oben nicht genannte Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie dariiber zuvor informieren.

3. Nutzung lhrer E-Mail-Adresse

Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs lhre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, speichern wir diese und nutzen sie ggf. fiir die
weitere Kommunikation zu dem betreffenden Vertrag oder Schaden, sofern Sie dieser Nutzung nicht widersprechen.

Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse, soweit Sie uns diese mitgeteilt haben, zur Werbung fir eigene oder &hnliche Versiche-
rungsprodukte verwenden. Sie kénnen auch dieser Nutzung jederzeit formlos widersprechen, ohne dass hierfiir andere als die Ubermittlungskosten
nach den Basistarifen anfallen.
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4, Kategorien von Empféangern der personenbezogenen Daten

Riickversicherer
Von uns (bernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Riickversicherer). Dafiir kann es erforderlich sein, lhre
Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Riickversicherer zu iibermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild (iber das Risiko oder den Versicherungs-
fall machen kann.

Vermittler

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsvertrége von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durch-
fihrung des Vertrags bendtigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch tbermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler, soweit diese die Informationen zu lhrer Betreuung und Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten bené-
tigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fiir die in der Gruppe
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe
besteht, kdnnen Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fiir den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungs-
bearbeitung, fiir In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer
Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfiillung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister nebst, sofern erforderlich, der Fundstelle ihrer Datenschutzhinweise im
Internet, zu denen nicht nur voriibergehende Geschéftsbeziehungen bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten
Datenverarbeitung teilnehmen, kénnen Sie unserer Internetseite unter www.vhv.de unter der Rubrik Datenschutz entnehmen. Sofern von lhnen
gewiinscht, kénnen wir Ihnen diese Liste auch in Schriftform zukommen lassen.

Weitere Empfanger

Dariiber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere Empfénger Gbermitteln, z.B. an Behdrden zur Erfiillung gesetzlicher Mittei-
lungspflichten. Hierzu zahlen u. a. die Zentralstelle flir Finanztransaktionsuntersuchungen im Rahmen der Geldwéschepravention und die Bundesan-
stalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder an Beteiligte von Schadenfallen (bspw. Anspruchsteller), soweit dies zur Wahrung der berechtigten
Interessen des jeweiligen Beteiligten erforderlich ist. Im Falle von Sanktionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundesbank.

5. Dauer der Datenspeicherung

Wir l6schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass
personenbezogene Daten fir die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kénnen (gesetzliche
Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiRig Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen Daten, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet
sind. Dies ergibt sich regelméaRig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung, dem Gesetz gegen den unlauteren Wetthewerb und dem Geldwaschegesetz geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn
Jahre.

6. Betroffenenrechte

Sie kénnen unter der 0. g. Adresse Auskuntft Giber die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter bestimmten
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung Ihrer Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrénkung der Verarbeitung lhrer
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format zuste-
hen.

Widerspruchsrechte

Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. lhren Werbe-
widerspruch richten Sie bitte an service@vhv.de.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kdnnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen
Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Dieses Recht kénnen Sie ebenfalls unter der 0. g. Adresse geltend machen.

Beschwerderecht

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehérde
zu wenden. Die fiir uns zusténdige Datenschutzaufsichtshehdrde ist: Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstr. 5,
30159 Hannover.

7. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der Besurance HIS GmbH, Daimlerring 4, 65205 Wiesbaden, zur Unter-
stlitzung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufkldrung bei der Leistungspriifung sowie bei der Bekdmpfung von Versicherungs-
missbrauch. Dafir ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Der Betrieb des HIS beruht auf den berechtigten
Interessen der Versicherungswirtschaft gem. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, die wir gerne erldutern:
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Einmeldung

An das HIS melden wir — ebenso wie andere Versicherungsunternehmen — erhéhte Risiken sowie Auffélligkeiten, die auf Versicherungsmissbrauch
hindeuten kénnten und daher einer naheren Priifung bedirfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall méglich und kann eine Person
oder eine Sache, z.B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist mdglich, wenn ungewdhnlich oft Schaden gemeldet werden oder z.B. das
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer miissen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwie-
gende oder unreparierte Vorschaden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grunde melden wir Fahrzeuge an das
HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden
wir an das HIS, wenn wir eine ungewéhnlich hohe Schadenhaufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden,
werden Sie in jedem Fall Giber die Einmeldung benachrichtigt.

Anfragen

Bei der Priifung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur Person oder
Sache (z.B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein,
genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir,
soweit sie fir die Priifung des Versicherungsfalls relevant sind.

Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer (als Folge einer HIS-Auskuntft) in einem spateren Leistungsfall beantworten und
daher Auskuntt Giber lhren Schadenfall geben miissen. Diese Formen der HIS-Nutzung basieren sowohl auf dem berechtigten Interesse des Versiche-
rers als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertragsdurchfihrung gem. Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO.

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.besurance-his.de.

In begriindeten Fallen kénnen Sie der HIS-Einmeldung und -Abfrage widersprechen. Einen Widerspruch richten Sie bitte an die oben unter 1. genann-
te Adresse.

8. Datenaustausch mit Ihrem friiheren Versicherer

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw.
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls tiberpriifen und bei Bedarf ergénzen zu kénnen, kann im daftir erforderlichen Umfang ein Austausch
von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten friiheren Versicherer erfolgen.

Diese Ubermittlung basiert sowohl auf dem berechtigten Interesse des Versicherers als auch auf dem Erlaubnistatbestand der Vertragsdurchfiihrung
gem. Art. 6 Abs. 1 b) und f) DSGVO.

9. Bonitatsauskiinfte

Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchflihrung aufgrund unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien
Informationen zur Beurteilung Ihrer Zahlungsfahigkeit oder lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Die von uns angefragten Auskunfteien entneh-
men Sie bitte unserer Dienstleisterliste.

10. Datentibermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des Européischen Wirtschaftsraums (EWR) iibermitteln, erfolgt die Ubermittlung nur,
soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgaran-
tien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Informationen
dazu sowie Uber das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittlandern finden Sie ggf. in unserer Dienstleisterliste. Sie kénnen die Infor-
mationen auch unter den unter 1. genannten Kontaktinformationen anfordern.

11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa tiber das Zustandekommen
oder die Kiindigung des Vertrags, mégliche Risikoausschllisse oder tber die Hohe der von lhnen zu zahlenden Versicherungspramie. Aufgrund Ihrer
Angaben zum Versicherungsfall und der zu lhrem Vertrag gespeicherten Daten entscheiden wir vollautomatisiert iiber unsere Leistungspflicht.

Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen: Bei Nichtzah-
lung des Versicherungsbeitrags erfolgt nach den jeweiligen Versicherungshedingungen eine automatisierte Vertragskiindigung. In der Kfz-Versiche-
rung gewahren wir im Zuge automatisierter Antragspriifung bei negativen Auskiinften (Zahlungsunféhigkeit, eidesstattliche Versicherung oder Insol-
venzverfahren = sog. ,harte Treffer”) keinen Kaskoversicherungsschutz und in der Haftpflichtversicherung nur Versicherungsschutz in Hoéhe der
gesetzlichen Mindestdeckung.
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VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ

INFORMATIONSBLATT ZU VERSICHERUNGSPRODUKTEN

UNTERNEHMEN:

NEUE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT

IN KOOPERATION MIT VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
SITZ BEIDER UNTERNEHMEN: DEUTSCHLAND

!ﬂIMERUNGEN N R V

PRODUKT:
VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Uberblick iiber die wesentlichen Inhalte einer Verkehrs-Rechtsschutz-
versicherung. Es ist daher nicht vollstandig. Die vollstandigen Informationen und den fiir Ihren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang
finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend

informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten lhnen eine Rechtsschutzversicherung an. Mit dieser Rechtsschutzversicherung sorgen wir dafiir, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen in

den von Ihnen versicherten Lebensbereichen wahrnehmen kdnnen.

Was ist versichert?

v/ Mit der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ihnen einen
bedarfsgerechten Rechtsschutz im verkehrsrechtlichen Bereich.

v/ Der Rechtsschutz erstreckt sich auf Leistungsarten. Diese
decken die wichtigsten Rechtsbereiche ab (z. B. Schadenersatz
oder Ordnungswidrigkeitenrecht).

Welche Kosten iibernehmen wir?

v/ Gesetzliche Gebiihren lhres Rechtsanwalts.
v Kosten fiir Gerichte und Gerichtsvollzieher.

v Entschédigung fir Zeugen und Sachversténdige, die das
Gericht heranzieht.

v/ Kosten des Prozessgegners, wenn Sie verpflichtet sind, diese
zu tragen.

v/ Kosten einer Mediation bis zu 2.000 EUR je Mediation. Fir alle
in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediationen tragen wir
jedoch insgesamt nicht mehr als 4.000 EUR.

v/ Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur
Haohe der Gebihren, die bei Anrufung eines Gerichts erster
Instanz entstehen wiirden.

Wie hoch ist die Versicherungssumme

v/ Soweit keine konkrete Versicherungssumme vereinbart ist, ist
die Versicherungssumme unbegrenzt

Was ist nicht versichert?

X Wir haben eine Wartezeit vereinbart: Versicherungsschutz
erhalten Sie nur fir Streitigkeiten, deren erste Ursache nach
Ablauf der Wartezeit eingetreten ist.

X Eine Streitigkeit hat mehrere Ursachen: Versicherungsschutz
haben Sie nur, wenn die erste Ursache nach Versicherungsbe-
ginn liegt.

X Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Héhe der
vereinbarten Selbstbeteiligung miissen Sie die Kosten eines
jeden Versicherungsfalls selbst tragen.

Gibt es Deckungsbeschrankungen?

I Wir kénnen nicht alle denkbaren Streitigkeiten versichern. Sonst
mussten wir einen erheblich héheren Beitrag verlangen. Deshalb
umfasst der Rechtsschutz einige Rechtsangelegenheiten nicht,
zum Beispiel:

I Streitigkeiten um Kauf, Verkauf oder Finanzierung eines
Grundsticks, das bebaut werden soll

I Streitigkeiten um Urheber-, Patent- oder Markenrechte

I Streitigkeiten um Erwerb, VerduRRerung, Verwaltung und
Finanzierung von Kapitalanlagen

I Streitigkeiten um Spiel- oder Wettvertrdge oder um Gewinnzu-
sagen.



Wo bin ich versichert?

v/ Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behérde in Europa, in den Anliegerstaaten des Mittelmeers,
auf den Kanarischen Inseln und auf Madeira gesetzlich zusténdig ist und Sie Ihre rechtlichen Interessen dort verfolgen.
Das gilt nicht, wenn ein versicherter Rechtsbereich (z. B. Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte beschrénkt ist.

v Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie dartiber hinaus auch weltweiten Versicherungsschutz im Verkehrsbereich.

Welche Verpflichtungen habe ich?

- Sie missen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemal und vollstdndig beantworten. Dies betrifft auch die Fragen
nach friiheren Rechtsschutzvertrdgen und Versicherungsféllen.

— Sprechen Sie uns bitte an, wenn lhre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geéndert werden mussen.

— Sie miissen uns und lhren Anwalt vollstandig und wahrheitsgeméaR iber den Sachverhalt informieren.

— Kostenverursachende MafRnahmen muissen Sie mit uns abstimmen, soweit dies fir Sie zumutbar ist.

- Sie missen dafiir Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie mdglich gehalten werden. Hierzu
sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen.

Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag mussen Sie spétestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die
weiteren Beitrdge zahlen miissen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljéhr-
lich, halbjahrlich oder jéhrlich sein. Sie kénnen uns den Beitrag tiberweisen oder uns ermdchtigen, den Beitrag von lhrem
Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versiche-
rungsbeitrag rechtzeitig und vollstandig gezahlt haben.

Die Versicherung gilt flir die zunéchst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlangert sie sich danach auto-
matisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kiindigen.

Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Sie oder wir kénnen den Vertrag zum Ablauf der zundchst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlangerungs-
jahres kiindigen (das muss spatestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

Es sind mindestens zwei Versicherungsfélle innerhalb von zwélf Monaten eingetreten und fiir diese besteht Versicherungs-
schutz: Dann kénnen Sie oder wir den Versicherungsvertrag vorzeitig kiindigen.

Sie kénnen auch kiindigen, wenn wir fiir einen eingetretenen Versicherungsfall die Leistungspflicht bejaht haben, wenn wir
den Versicherungsschutz unberechtigt ablehnen oder den Beitrag erhéhen.

Risikotréger: In Kooperation mit:
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft VHV Versicherungen
Augustaanlage 25 | 68165 Mannheim 30138 Hannover

nrv-rechtsschutz.de vhv.de
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ALLGEMEINE VERTRAGSINFORMATION
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

nach 8§ 1 der Verordnung Uber Informationspflichten bei Versicherungsvertréagen (VVG-InfoV)

1 IDENTITAT DES VERSICHERERS
Ihr Vertragspartner ist die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim. Sie hat die Rechts-
form einer Aktiengesellschaft. Sitz und Registergericht sind in Mannheim (HRB 179).

2 ANSPRECHPARTNER IM AUSLAND
Entfallt.

3 LADUNGSFAHIGE ANSCHRIFT DES VERSICHERERS

Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft

Sitz und Registergericht: Mannheim HRB 179

Vorsitzende des Aufsichtsrats: Christine Kaaz

Vorstand: Ralf BeiRRer (Sprecher), Michael Diener
Anschrift: Augustaanlage 25, 68165 Mannheim
Telefon: 0621/42040

Telefax: 0621/4204650

4 HAUPTGESCHAFTSTATIGKEIT DES VERSICHERERS

Gegenstand der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb einer Rechtsschutzver-
sicherung.

5 ZUGEHORIGKEIT ZU EINEM SICHERUNGSFONDS
Entfallt.

6 WESENTLICHE MERKMALE DER VERSICHERUNGSLEISTUNG

a) Die fiir das Versicherungsverhdltnis geltenden Bedingungen sind den lhnen ausgehéndigten Unterlagen beigeftigt.
b) Angaben (ber die Art, den Umfang, die Falligkeit und die Erfillung der Leistung des Versicherers finden Sie in dem beigefligten Versicherungs-
schein sowie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln.

7 GESAMTPREIS DER VERSICHERUNG

Den gesamten zu entrichtenden Beitrag fiir Ihren Rechtsschutzvertrag kdnnen Sie dem beigefligten Versicherungsschein entnehmen. Falls Sie
zusdtzliche Leistungen (Zusatzversicherungen) eingeschlossen haben, finden Sie an dieser Stelle auch die Aufteilung des Beitrags auf Haupt- und
Zusatzversicherungen.

8 ZUSATZLICHE KOSTEN

Zusatzlich zu dem unter Punkt 7 genannten Gesamtpreis der Versicherung werden von uns keine weiteren planméRigen Gebiihren oder Kosten erho-
ben. Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Griinden ein zusétzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, kénnen wir die in solchen Féllen
durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgeltungsbeitrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt beispielsweise bei Erteilung einer
Ersatzurkunde oder von Abschriften des Versicherungsscheins, schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeitrdgen, Verzug bei Folgebei-
trdgen, Ruckldaufern im Lastschriftverfahren, Durchfiihrung von Vertragsénderungen.

9 EINZELHEITEN HINSICHTLICH ZAHLUNG UND ERFULLUNG

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erflillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beitrdge kénnen Sie dem beigefligten Versicherungs-
schein sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Besonderen Vereinbarungen und Klauseln entnehmen. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung
des ersten Beitrags kdnnen wir — solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist — vom Vertrag zuriicktreten. Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Auch wenn Sie Folgebeitrége trotz unserer Mahnung nicht zahlen, kénnen Sie
den Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Félligkeit des Bei-
trags kénnen Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

10 BEFRISTUNG DER GULTIGKEITSDAUER DIESER INFORMATIONEN

Die Ihnen zur Verfiigung gestellten Verbraucherinformationen sind fiir den Zeitraum von 6 Wochen gltig, sofern der gewé&hlte Tarif nicht friher fiir den
Verkauf geschlossen werden muss.
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11 KAPITALANLAGERISIKO
Entfallt.

12 ANGABEN UBER DAS ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS | VERSICHERUNGSSCHUTZES

Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit lhnen vereinbarten, in dem beigefiigten Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir lhren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags
angenommen haben bzw. wenn wir Ihre Annahmeerkldrung zu unserem Antrag erhalten haben. Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet (vgl. Punkt 9).Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz ist
der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 1 Monat anzunehmen. Diese Annahmefrist
beginnt mit dem Tag der Antragstellung. Haben wir Ihnen einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags unterbreitet, so halten wir uns 6
Wochen an diesen Antrag gebunden.

13 WIDERRUFSBELEHRUNG
Abschnitt 1 - Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht

Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ilhnen

+ der Versicherungsschein,
+ die Vertragsbestimmungen,

einschlieBlich der fiir das Vertragsverhdltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlieRlich der Tarifbestim-
mungen,

¢ diese Belehrung,
+ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
+ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft

Augustaanlage 25

68165 Mannheim

E-Mail: info@nrv-rechtsschutz.de

Telefax: 0621 4204-180

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entféllt, dirfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Héhe von 1/360
des im Versicherungsschein ausgewiesenen Jahresbeitrags pro Tag.

Bei vereinbartem Halbjahresbeitrag handelt es sich um einen Betrag von 1/180 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Beitrags pro Tag.

Bei vereinbartem Vierteljahresbeitrag handelt es sich um einen Betrag von 1/90 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Beitrags pro Tag.

Bei vereinbartem Monatsbetrag handelt es sich um einen Betrag von 1/30 des im Versicherungsschein ausgewiesenen Beitrags pro Tag.

Wir erstatten zurtickzuzahlende Betrdge unverzlglich, spétestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurtick-
zugewéhren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen als auch vom Versicherer vollstandig erfiillt ist, bevor
Sie lhr Widerrufsrecht ausgetibt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so lauft Ihr urspriinglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufs-
recht besteht nicht bei Vertrdgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Abschnitt 2 - Auflistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefihrt:

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:
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1. die Identitét des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tber die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handels-
register, bei dem der Rechtstréger eingetragen ist, und die zugehdrige Registernummer;

2. die ladungsféhige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fir die Geschéaftsbeziehung zwischen dem Versicherer und lhnen
maRgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mit-
teilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informati-
onen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, inshesondere Angaben uber Art, Umfang und Félligkeit der Leistung des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beitrdge einzeln auszuweisen sind,
wenn das Versicherungsverhdltnis mehrere selbsténdige Versicherungsvertrdge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung des Preises ermdglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erflillung, inshesondere zur Zahlungsweise der Beitrége;

7. die Befristung der Giltigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise die Giiltigkeitsdauer befristeter Angebote, insbe-
sondere hinsichtlich des Preises;

8. Angaben dartiber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere tiber den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die
Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Auslibung, inshesondere Namen und Anschrift
derjenigen Person, gegentber der der Widerruf zu erkléren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieflich Informationen tber den Betrag,
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieR-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedtirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen; soweit die Mitteilung durch Ubermittiung
der Vertragshestimmungen einschliel3lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen

und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europdischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu lhnen vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrags zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel tiber das auf den Vertrag anwendbare Recht oder tiber das zustandige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragshedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die
Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wéhrend der Laufzeit dieses Vertrags zu flihren;

15. einen mdglichen Zugang fir Sie zu einem auRergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen
fur diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Mdglichkeit fiir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unbertihrt
bleibt;

16. Name und Anschrift der zusténdigen Aufsichtshehérde sowie die Mdglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehérde.

14 LAUFZEIT DES VERTRAGS

Den vereinbarten Versicherungsbeginn finden Sie im beigefligten Versicherungsschein. Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der Versicherung ange-
geben.

15 BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist im Versicherungsschein angegeben. Nahere Angaben zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen fin-
den Sie in den beigefiigten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln.

16 ABWEICHENDES RECHT BEI VERTRAGSANBAHNUNG

Entfallt.

17 VERTRAGSKLAUSELN UBER DAS AUF IHREN VERTRAG ANWENDBARE RECHT UND UBER DAS ZUSTANDIGE GERICHT

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Informationen (iber das zusténdige Gericht finden Sie in den beige-
fugten Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
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18 SPRACHE DER VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN, DER KOMMUNIKATION UND DIESER INFORMATION

Auf lhren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das bedeutet, dass alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die Versicherungsbedingun-
gen, diese Information und die tibrigen Verbraucherinformationen und auch die Kommunikation wahrend der Laufzeit Ihres Vertrags in deutscher Spra-
che verfasst sind bzw. erfolgt.

19 AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDE- UND RECHTSBEHELFVERFAHREN

Unser Unternehmen nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle ,Ombudsmann flir Versicherungen® teil. Als Verbraucher
kénnen Sie damit auf Grundlage der Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns (VomVO) das kostenlose aulergerichtliche Streitschlich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen.

Den Ombudsmann fiir Versicherungen erreichen Sie wie folgt:
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei)

Falls Ihr Telefondienstanbieter oder der Netzvertrag keine Verbindung zu 0800er-Nummern ermdglicht oder wenn Sie aus dem Ausland anrufen, errei-
chen Sie den Ombudsmann kostenpflichtig unter +49 30 206058-99.

Oder im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
(Unter dieser Internetadresse finden Sie auch einen Auszug der VomVO)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei)

Post: Versicherungsombudsmann e. V.

Leipziger Str. 121

10117 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Von der Inanspruchnahme des kostenlosen aufergerichtlichen Streitschlichtungsverfahrens unbertihrt bleibt die Méglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.

Online-Streitbeilegung nach Art. 14 der EU Verordnung Nr. 524/2013 (ODR-Verordnung): Die EU-Kommission stellt eine benutzerfreundliche Plattform
zur Online-Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten, die sich aus dem online Verkauf von Waren oder der online Erbringung von Dienst-
leistungen ergeben (OS-Plattform), bereit. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar:

https://webgate.ec.europa.eu/odr.

20 BESCHWERDEMOGLICHKEIT BEI DER AUFSICHTSBEHORDE

Sie haben die Mdglichkeit, sich im Beschwerdefall an die Bundesanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

oder

Postfach 1253, 53002 Bonn

zu wenden.
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BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIE
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG (NRV 2011 PLUS)

Stand: 01.07.2025

1. INHALT DER VERSICHERUNG

§1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Der Versicherer erbringt die fiir die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leis-
tungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz).

§2 Leistungsarten
Der Versicherungsschutz umfasst in Verkehrssachen:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fir die Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen, soweit diese nicht auf einer Vertragsverletzung beruhen;
b)  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhéltnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz
nicht in der Leistungsart a) enthalten ist;
c) Steuer-Rechtsschutz
vor Gerichten fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Ver-
waltungsgerichten;
d)  Sozialgerichts-Rechtsschutz
fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten in urséchlichem Zusammenhang mit den Folgen eines Verkehrsun-
falles (Sozialgerichts-Rechtsschutz in Verkehrssachen);
e) Verwaltungs-Rechtsschutz
fir die Wahrehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehérden und vor Verwaltungsgerichten
(Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen);
f)  Straf-Rechtsschutz
fir die Verteidigung wegen Vorwurfes eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskréftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das
Vergehen vorsétzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser fiir die Verteidigung wegen des Vor-
wurfes eines vorsétzlichen Verhaltens getragen hat.
Es besteht also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf eines Verbrechens in jedem Fall.
Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an;
g)  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
fir die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeit.
h)  Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten
aa) flir den Anschluss des Versicherungsnehmers an eine vor einem deutschen Strafgericht erhobene 6ffentliche Klage als Nebenkldger, wenn
der Versicherungsnehmer durch eine rechtswidrige und vorsétzlich begangene Tat nach den in § 395 Abs. (1) 1. bis 4. der Strafprozessord-
nung nédher aufgefiihrten Strafbestimmungen verletzt oder betroffen ist,
bb) fir die Tatigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem Strafprozessrecht als Verletzten- oder Zeugenbeistand fiir den Versicherungsneh-
mer geméR § 406 g Strafprozessordnung, wenn dieser durch eine der unter aa) fallenden Taten verletzt ist,
cc) fiir die Wahmehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers in nichtvermdgensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des
sogenannten Té&ter-Opfer-Ausgleichs vor einem deutschen Strafgericht im Zusammenhang mit einer unter aa) fallenden Tat,
dd) flir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers vor deutschen Gerichten und fiir das vorgeschaltete Widerspruchs-
verfahren wegen Anspriichen nach dem Opferentschédigungsgesetz, soweit er durch eine unter aa) fallende Tat verletzt oder betroffen ist.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
(1) inurséchlichem Zusammenhang mit
a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;
b) Nuklear- und genetischen Schaden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zuriickzufiihren sind;
(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzanspriichen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;
b) aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das fir diesen tétige Schadenabwicklungsunternehmen;
(3) &) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;
b) in ursdchlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das (iber das Vermdgen des Versicherungsnehmers eréffnet wurde oder
eroffnet werden soll;
¢) in Ordnungswidrigkeiten- bzw. Verwaltungsverfahren wegen eines Halte- oder Parkverstol3es;
Ausnahme:
— Ihnen droht eine Eintragung in das deutsche Fahreignungsregister (FAER) und zugleich
— wird das Verfahren nicht mit einer Kostenentscheidung nach § 25a StVG (,Nichtermittlung des Fahrers®) abgeschlossen;
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(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutz-Versicherungsvertrags untereinander, mitversicherter Personen untereinander und

mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) nichtehelicher Lebenspartner untereinander in ursdchlichem Zusammenhang mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, auch nach deren
Beendigung;

¢) aus Anspriichen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Versicherungsfalls auf den Versicherungsnehmer tibertragen worden oder tiber-
gegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten Anspriichen anderer Personen oder aus einer Haftung flir Verbind-
lichkeiten anderer Personen,

(5) soweit in den Féllen des § 2 a) bis e) ein urséchlicher Zusammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsétzlich begangenen Straftat
besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Riickzahlung der Leistungen verpflich-
tet, die der Versicherer flir ihn erbracht hat.

Dies gilt insbesondere, wenn der Versicherungsnehmer diese Tat gestanden hat.

§ 3a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit - Stichentscheid -

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffassung nach
a) ineinem der Félle des § 2 a) bis €) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder
b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-

ressen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berticksichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschatft in einem
groben Missverhaltnis zum angestrebten Erfolg steht.
Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fallen unverzlglich unter Angabe der Griinde schriftlich mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemaR Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers nicht
zu, kann er den fir ihn tatigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegentiber eine
begriindete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhéltnis zum angestrebten
Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung (Stichentscheid) ist fiir beide Teile bindend, es sei denn, dass sie
offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht.

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem Monat setzen, hinnen der der Versicherungsnehmer den
Rechtsanwalt vollstandig und wahrheitsgemaf (iber die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellung-
nahme gemal Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten
Frist nach, entfallt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdriicklich auf die mit dem Fristablauf
verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

§ 4 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Rechtsschutz, zeitliche Ausschliisse

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Versicherungsfalls
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemdR § 2a) von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt;

b) in allen anderen Féllen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstol gegen Rechtspflichten oder
Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll.

Die Voraussetzungen nach a) und b) missen nach Beginn des Versicherungsschutzes gemaf § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein.

Fur die Leistungsarten nach § 2b) bis €) besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von zwei Monaten nach Versicherungsbeginn

(Wartezeit). Fur den Versicherungsschutz nach § 2b) gilt dies nur soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund

eines Kauf oder Leasingvertrags Uber ein fabrikneues oder gebrauchtes (bis 4 Monate nach Erstzulassung) Kraftfahrzeug handelt.

(2) Erstreckt sich der Versicherungsfall Giber einen Zeitraum, ist dessen Beginn mafgeblich. Sind fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen meh-
rere Versicherungsfélle ursédchlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Versicherungsfall auRRer Betracht bleibt, der l&nger als ein Jahr
vor Beginn des Versicherungsschutzes fiir den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Versicherungsfall
Uber einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3) Infolgenden Féllen besteht kein Versicherungsschutz:

a) Der Versicherungsfall liegt zwar nach Beginn des Versicherungsschutzes. Diesem ging jedoch voraus, dass der Versicherungsnehmer vor

Versicherungsbeginn

— einen Antrag bei einer Behdrde gestellt hat oder

- einen Antrag auf Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag gestellt hat.

Zu seinen Gunsten bleiben Antrdge unberticksichtigt, die langer als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes gestellt oder ausgetibt

wurden.

Der Anspruch auf Rechtsschutz wird erstmals spéter als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes flir den betroffenen Gegen-

stand der Versicherung geltend gemacht.

(4) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (8§ 2 c) besteht kein Rechtsschutz, wenn die tatséchlichen oder behaupteten Voraussetzungen fiir die der
Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn einge-
treten sind oder eingetreten sein sollen.

(5) Der Versicherungsnehmer beruft sich auf die Austibung eines Rechts (z. B. Widerruf) und als Voraussetzung hierfir auf die Mangelhaftigketit,
Rechtswidrigkeit oder die Nichtbekanntgabe einer Belehrung oder Pflichtangabe. Diese Belehrung oder Pflichtangabe wurde ihm vor Beginn des
Versicherungsschutzes gegeben oder hétte ihm gegeben werden miissen.

(6) Neben dem speziellen Sachverhalt, fiir die nach Abs. 5 kein Versicherungsschutz besteht, besteht allgemein kein Versicherungsschutz in den
folgenden Fallen:

a) Dem Versicherungsnehmer wird ein Vertrag gekiindigt, weil er sich vertragswidrig verhalten hat oder haben soll. Dieses angebliche oder tat-
sdchliche vertragswidrige Verhalten datiert vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. Die Vertragswidrigkeit seines Verhaltens oder
zumindest der Vorwurf des vertragswidrigen Verhaltens war ihm bei Abschluss des Rechtsschutzversicherungsvertrages bekannt;

b) Gegen den Versicherungsnehmer werden Zahlungsanspriiche erhoben. Die geforderten Zahlungen waren — angeblich oder tatsachlich —
bereits vor dem Beginn des Versicherungsschutzes fallig. Die Nichtzahlung trotz Félligkeit, zumindest der Vorwurf der Nichtzahlung trotz Fal-
ligkeit, war dem Versicherungsnehmer bei Abschluss des Rechtsschutzversicherungsvertrages bekannt.

b

-
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§4a Versichererwechsel

@

Damit der Versicherungsnehmer bei einem Versichererwechsel mdglichst keine Nachteile hat, hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer

gegenliber Versicherungsschutz in folgenden Fallen (dies gilt abweichend von den Regelungen in § 4 Absétze 3, 4, 5 und 6):

a) Der Versicherungsfall ist in der Vertragslaufzeit des Versicherers eingetreten. Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn

—ein Fall von § 4 Abs. 3a) vorliegt, also der Antrag in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers datiert;

— die Belehrung oder Pflichtangabe nach § 4 Abs. 5 dem Versicherungsnehmer wéhrend der Vertragslaufzeit des Vorversicherers gegeben

wurde oder hatte gegeben werden missen;

— das vertragswidrige Verhalten nach § 4 Abs. 6a) wéahrend der Vertragslaufzeit des Vorversicherers stattgefunden hat oder haben soll;

— die Félligkeit der Zahlung nach § 4 Abs. 6 b) wahrend der Vertragslaufzeit des Vorversicherers datiert oder datieren soll.

Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals spater als drei Jahre nach Been-

digung der Vorversicherung geltend gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf jedoch nicht vorsatzlich oder grob fahrldssig versaumt

worden sein.

c) Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten, § 4 Abs. 4a), fallt in die Vertragslaufzeit des Versicherers, die Grundlagen fiir
die Steuer- oder Abgabenfestsetzung gegeniiber dem Versicherungsnehmer sind aber in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetre-
ten.

d) Der Vorversicherer und der Versicherer haben unterschiedliche Regelungen zur Bestimmung des Versicherungsfalls: Der Versicherungsfall
ist nach den Bedingungen des Vorversicherers nach Beendigung seines Vertrages eingetreten. Nach den Bedingungen des Versicherers ist
der Versicherungsfall in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.

Voraussetzung flr Versicherungsschutz ist in all diesen Fallen, dass

— der Versicherungsnehmer bei seiner vorherigen Versicherung gegen dieses Risiko versichert war,

— die vorherige Versicherung nicht vom Versicherer gekiindigt wurde,

— der Versicherungsnehmer beim Versicherer zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme gegen dieses Risiko versichert ist und

— der Wechsel zum Versicherer liickenlos erfolgt ist.

In diesen Féllen besteht Versicherungsschutz in genau dem Umfang, der beim Vorversicherer versichert war; héchstens jedoch im Umfang des

bestehenden Versicherungsvertrages.

(=]
=

§5 Leistungsumfang

@

Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur rechtlichen Interessenwahrnehmung und trégt
a) bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland die Verglitung eines flir den Versicherungsnehmer tétigen Rechtsanwaltes bis zur Héhe der
gesetzlichen Vergiitung eines am Ort des zustandigen Gerichtes ansassigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100
km Luftlinie vom zusténdigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trégt der Versicherer bei den
Leistungsarten gemaR § 2 a) bis e) in der I. Instanz weitere Kosten fiir einen im Landgerichtshezirk des Versicherungsnehmers anséssigen
Rechtsanwalt his zur Héhe der gesetzlichen Vergitung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollméchtigten
fiihrt. Der Versicherer tragt in den Fallen, in denen das Rechtsanwaltsvergtitungsgesetz Anwendung findet fir die Erteilung eines mindlichen
oder schriftlichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebuhrenpflichtigen Tétigkeit zusammenhéngt, folgende
Gebahren:
aa) in Angelegenheiten, in denen bei der anwaltlichen Vertretung die Gebiihren nach dem Gegenstandswert berechnet werden, die ange-
messene Vergiitung bis zur Hohe einer 1,0 Gebihr, hdchstens jedoch 250 EUR,
bb) in allen anderen Féllen die angemessene Vergitung, hdchstens jedoch 250 EUR,
cc) flir eine Erstberatung héchstens 190 EUR;
bei Eintritt eines Versicherungsfalls im Ausland die Vergtitung eines flir den Versicherungsnehmer tatigen am Ort des zustandigen Gerichtes
ansassigen auslandischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im Falle der Beauftragung eines ausléndischen Rechtsan-
waltes durch den Versicherungsnehmer tragt der Versicherer die gesetzliche Verglitung, in Ermangelung einer solchen, die iibliche Vergi-
tung eines am Ort des zusténdigen Gerichts ansassigen auslandischen Rechtsanwaltes; im Falle der Beauftragung eines im Inland zugelas-
senen Rechtsanwaltes tragt der Versicherer die Vergitung bis zur Hohe der gesetzlichen Verglitung, die entstanden wére, wenn das Gericht,
an dessen Ort der Rechtsanwalt ansassig ist, zustandig ware. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zusténdigen
Gericht entfernt und ist ein auslandischer Rechtsanwalt fiir den Versicherungsnehmer tétig, tragt der Versicherer weitere Kosten flir einen im
Landgerichtshezirk des Versicherungsnehmers ansadssigen Rechtsanwaltes his zur Hohe der gesetzlichen Vergiitung eines Rechtsanwaltes,
der lediglich den Verkehr mit dem ausléndischen Rechtsanwalt fiihrt. Ist der Versicherungsfall durch einen Kraftfahrtunfall im européischen
Ausland eingetreten und zundchst eine Regulierung vor dem Regulierungsbeauftragten bzw. vor der Einigungsstelle im Inland ergebnislos
geblieben, so dass eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trdgt der Versicherer im Rahmen der gesetzlichen Gebiihren die Kos-
ten eines inlandischen Rechtsanwaltes his zur Hohe der gesetzlichen Verglitung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem
auslandischen Rechtsanwalt fuhrt;
c) die Gerichtskosten einschlieBlich der Entschédigung flir Zeugen und Sachverstandige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die
Kosten des Gerichtsvollziehers;
d) die Gebiihren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens his zur Héhe der Geblihren, die im Falle der Anrufung eines zusténdigen staatli-
chen Gerichtes erster Instanz entstehen;
) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehérden einschlieRlich der Entschédigung fiir Zeugen und Sachverstandige, die von der Verwal-
tungshehdrde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege;
f) die tbliche Verglitung
aa) eines dffentlich bestellten technischen Sachversténdigen oder einer rechtsfahigen technischen Sachverstandigenorganisation in Féllen
der
- Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren;
- Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturvertragen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhéngern;
bb) eines im Ausland ansassigen Sachverstandigen in Féllen der Geltendmachung von Ersatzanspriichen wegen der im Ausland eingetrete-
nen Beschadigung eines Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhéngers;
g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem auslandischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vor-
geschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Héhe der fiir Geschaftsreisen von deut-

(=]
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schen Rechtsanwaélten geltenden Sétze libernommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren
Erstattung verpflichtet ist.

i) soweit Kosten fiir Sachversténdige seitens des Versicherers libernommen werden, gilt dies bis zu einem Betrag von héchstens 155.000 EUR
je Versicherungsfall.
a) Der Versicherungsnehmer kann die Ubernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren
Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erflillt hat.
b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Wahrung aufgewandte Kosten — werden diesem in EURO zum Wechselkurs des Tages erstattet, an
dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.
Der Versicherer trégt nicht
a) Kosten, die der Versicherte ohne Rechtspflicht ibernommen hat;
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverstandlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhéltnis des vom Versiche-
rungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung
gesetzlich vorgeschrieben ist;
c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall nach § 4;
aa) die Selbstbeteiligung wird nicht angerechnet, wenn die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen im Wege der aulergerichtlichen Medi-
ation nach 5 a) erledigt wurde;

bb) die Selbstbeteiligung wird nicht angerechnet, wenn die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen im Wege der auRergerichtlichen Medi-
ation nicht erledigt werden konnte und der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Kostendeckungsanfrage in dem davor liegenden ver-
sicherten Zeitraum von drei Jahren keine Kostendeckungsanfrage beim Versicherer getatigt hat. Versicherte Zeitrdume bei anderen
Rechtsschutzversicherern werden hierbei nicht angerechnet;

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren ZwangsvollstreckungsmaBnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten aufgrund von ZwangsvollstreckungsmalRnahmen, die spéter als fiinf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet wer-
den;

f) Kosten fiir Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -bufe unter 250 EUR;

g) Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet wére, wenn der Rechtsschutz-Versicherungsvertrag nicht bestiinde.

h) Kosten im Rahmen einer einverstandlichen Regelung firr Forderungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf den nicht versi-
cherten Teil von Schadensféllen entfallen.

Der Versicherer zahlt in jedem Versicherungsfall héchstens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen fiir den Versicherungsnehmer und

mitversicherte Personen aufgrund desselben Versicherungsfalls werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch fiir Zahlungen aufgrund

mehrerer Versicherungsfélle, die zeitlich und urséchlich zusammenhéngen.

Die Hochstleistung des Versicherers fir alle in einem Kalenderjahr eintretenden Rechtsschutzfélle kann im Versicherungsvertrag auf die Versi-

cherungssumme oder deren Vielfaches begrenzt werden.

Der Versicherer sorgt fiir

a) die Ubersetzung der fiir die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen
Unterlagen und trégt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens his zu einem Betrag in Héhe von 300.000 EUR fiir eine Kaution, die gestellt werden muss, um den
Versicherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmafnahmen zu verschonen.

Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend

a) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) fiir Angehdrige der steuerberatenden Berufe;

b) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland flir dort anséssige rechts- und sachkundige Bevollméachtigte.

§5a Einbeziehung des auRergerichtlichen Mediationsverfahrens

@

Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, auRergerichtlichen Streitbeilegung, bei dem die Parteien mithilfe der Moderation eines neutralen Drit-
ten, des Mediators, eine eigenverantwortliche Problemlésung erarbeiten. Der Versicherer vermittelt dem Versicherungsnehmer einen Mediator
zur Durchfiihrung des Mediationsverfahrens in Deutschland und tragt dessen Kosten im Rahmen von Absatz 3.

Der Rechtsschutz flir Mediation erstreckt sich auf alle versicherten Leistungsarten.

Der Versicherer tragt den auf den Versicherungsnehmer entfallenden Anteil an den Kosten des vom Versicherer vermittelten Mediators. Sind am
Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, ibernimmt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhéltnis versicherter zu nicht
versicherten Personen.

Fur die Tétigkeit des Mediators ist der Versicherer nicht verantwortlich. Soweit vorstehend nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist, gel-
ten die Bestimmungen der 88 1, 3, 4, 7 bis 13.

§ 6 Ortlicher Geltungsbereich

@

@

Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen
Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behérde in diesem Bereich gesetzlich zusténdig ware, wenn ein gerichtli-
ches oder behdrdliches Verfahren eingeleitet werden wiirde.

Weltweit besteht Versicherungsschutz flir den Verkehrsbereich mit Ausnahme fiir den Staat, dessen Staatsangehdrigkeit die versicherte Person
besitzt oder in dem sie einen Wohnsitz hat. In Abdnderung von § 5 Abs. 1b trégt der Versicherer bei Eintritt eines Versicherungsfalls die Kosten
his zur 2-fachen Hohe der Geblihren nach dem Rechtsanwaltsvergltungsgesetz (RVG).

Der Rechtsschutz nach Abs. 1 und 2 bezieht sich auf alle Leistungsarten, soweit diese nicht nach § 2 auf Deutschland beschrénkt sind.
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2. VERSICHERUNGSVERHALTNIS

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlésung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrags und der Versicherungsteuer, jedoch nicht
vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einldsung des Versicherungsscheines beginnen, bedarf es einer Zusage des
Versicherers oder der hierzu bevollméchtigten Personen (vorldufige Deckung). Die Aushéndigung der zur behérdlichen Zulassung notwendigen Ver-
sicherungsbestétigung gilt als Zusage einer vorlaufigen Deckung auch fiir Fahrten mit ungestempeltem Kennzeichen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsverfahren stehen, inshesondere Fahrten zur Abstempelung des Kennzeichens und Riickfahrten nach Entfernung des Stempels.

Die vorldufige Deckung endet mit der Einlésung des Versicherungsscheines. Die vorldufige Deckung tritt rlickwirkend auBer Kraft, wenn der Versiche-
rungsschein nicht innerhalb von 2 Wochen eingeldst wird und der Versicherungsnehmer die Verspatung zu vertreten hat.

§ 8 Vertragsdauer, Kiindigung

Der Versicherungsvertrag kann fir die Dauer eines Jahres oder flir einen kiirzeren Zeitraum abgeschlossen werden. Versicherungsjahr ist, soweit
nichts anderes vereinbart ist, das Kalenderjahr. Betrégt die vereinbarte Vertragsdauer 1 Jahr, so verlangert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn
er nicht spatestens einen Monat vor Ablauf schriftlich gekiindigt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Vertragsdauer nur deshalb weniger als ein Jahr
betrdgt, weil als Beginn der ndchsten Versicherungsperiode ein vom Vertragsheginn abweichender Termin vereinbart worden ist.

Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalls in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung der Versicherer gemaR G.2.3 und G.3.3 der Allgemeinen Bedin-
gungen fiir die Kraftfahrtversicherung (AKB) gekiindigt, so endet der Rechtsschutzvertrag zum gleichen Zeitpunkt. Die Abrechnung erfolgt nach G.6
AKB.

§9 Gesetzliche Verjahrung

(1) Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des
Biirgerlichen Gesetzbuches.

(2) Istein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjahrung von der Anmeldung bis zu dem Zeit-
punkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in Textform zugeht.

§10 Rechtsstellung mitversicherter Personen

Versicherungsschutz besteht fiir den Versicherungsnehmer und im jeweils bestimmten Umfang fiir die in § 16 oder im Versicherungsschein genann-
ten sonstigen Personen. Aulerdem besteht Versicherungsschutz fiir Anspriiche, die natirlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tétung des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

Fir mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinngemaR. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt.

§11 Anzeigen, Willenserkldrungen, Anschriftenanderung

(1) Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachtrdgen als zusténdig bezeichnete Geschaftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, geniigt fiir eine Willenserklarung, die dem Versi-
cherungsnehmer gegentiber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Die Erkldrung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fiir den Fall einer Namensénderung des
Versicherungsnehmers.

3. VERSICHERUNGSFALL

§12 Verhalten nach Eintritt eines Versicherungsfalls
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers nach Eintritt eines Versicherungsfalls erforderlich, hat er
a) dem Versicherer den Versicherungsfall unverziiglich — ggf. auch miindlich oder telefonisch — anzuzeigen;
b) den Versicherer vollstdndig und wahrheitsgemanf Uber samtliche Umsténde des Versicherungsfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzu-
geben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfiigung zu stellen;
) soweit seine Interessen nicht unbillig beeintrachtigt werden,
aa) kostenausldsende MalRnahmen nach Méglichkeit mit dem Versicherer abzustimmen, soweit dies fiir den Versicherungsnehmer zumutbar
ist;
bb) bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Mdglichkeit flir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen, siehe § 82 VVG. Dies
bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so gering wie mdglich gehalten werden sollen. Von mehreren mdglichen Vorgehensweisen

hat der Versicherungsnehmer die kostengiinstigste zu wahlen, indem er z. B.:

- nicht zwei oder mehr Prozesse fiihrt, wenn das Ziel kostengtinstiger mit einem Prozess erreicht werden kann (z. B. Biindelung von
Anspriichen oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhe-
bung),

- auf (zusétzliche) Klageantrdge verzichtet, die in der aktuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig sind,

- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfahrens abwartet, das tatsachliche oder rechtliche Bedeutung fir
den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,

—vorab nur einen angemessenen Teil der Anspriiche einklagt und die etwa nétige gerichtliche Geltendmachung der restlichen Ansprii-
che bis zur Rechtskraft der Entscheidung Uber die Teilanspriiche zuriickstellt,

- inallen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtshehelfen zur Verfligung
steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, der auch vorgerichtliche Tatigkeiten mit umfasst.

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt
entsprechend der Weisung zu beauftragen.
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Der Versicherer bestatigt den Umfang des fiir den Versicherungsfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer

MafRnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestétigt, und entstehen

durch solche MaBnahmen Kosten, trégt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestétigung vor Einleitung dieser Malnah-

men zu tragen hétte.

Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwaélte auswéahlen, deren Verglitung der Ver-

sicherer nach § 5 Abs. 1 a) und b) trégt. Der Versicherer wahlt den Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem Versicherer die alshaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes not-
wendig erscheint.

Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versiche-

rungsnehmers beauftragt. Fir die Tatigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich.

Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollstandig und wahrheitsgeman (iber die Sachlage zu unterrichten,
ihm die Beweismittel anzugeben, die mdglichen Auskiinfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft tiber den Stand der Angelegenheit zu geben.

Wird eine der in den Absétzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsétzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-

schutz. Bei grobfahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens

des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhéltnis zu kiirzen.

Der vollstandige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehen-

den Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung

in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den

Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung

ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

entfallen

Anspriiche auf Rechtsschutzleistungen kénnen nur mit schriftlichem Einverstandnis des Versicherers abgetreten werden.

Anspriiche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung

auf diesen Uber. Die fiir die Geltendmachung der Anspriiche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhén-

digen und bei dessen MaBnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an

den Versicherer zuriickzuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsétzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit

nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung der Obliegenheit

ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu

kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlédssigkeit trégt der Versicherungsnehmer.

Zustandiges Gericht/ Anzuwendendes Recht

Klage gegen den Versicherer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zusténdigkeit nach dem Sitz des Versicherers
oder seine flir den Versicherungsvertrag zusténdigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natirliche Person, ist auch das Gericht
ortlich zusténdig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Klage gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natiirliche Person, miissen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben wer-
den, das flir seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewéhnlichen Aufenthalts zusténdig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zusténdige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers.
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft biirgerlichen Rechts
oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers

Sind der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die
gerichtliche Zusténdigkeit fiir die Klage aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmern nach dem Sitz
des Versicherers oder seiner flir den Versicherungsvertrag zusténdigen Niederlassung.

Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4, FORM DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

§16
@)

Verkehrs-Rechtsschutz

Versicherungsschutz besteht flir den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschatft als Eigentiimer, Halter oder Besitzer des im Versicherungs-
schein bezeichneten Motorfahrzeugs zu Lande sowie als Fahrer fremder Fahrzeuge - letzterenfalls mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Ver-
trags- und Sachenrecht. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte
Insassen des versicherten Fahrzeugs.

Der Versicherungsschutz in Verkehrssachen umfasst nach § 2:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz §2a),
b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  § 2 b),
) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten §2¢),
d) Sozialgerichts-Rechtsschutz §24d),
e) Verwaltungs-Rechtsschutz §2e),
f) Straf-Rechtsschutz §2 1),
g) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §29),
h) Opfer-Rechtsschutz §2h).
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(3) Versicherungsschutz besteht fiir den Versicherungsnehmer, seinen ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen
Lebenspartner und die minderjahrigen Kinder in ihrer Eigenschaft als
a) Eigentlimer, Halter oder Fahrer von auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Kleinkraft-
radern, Fahrrédern mit Hilfsmotor und Leichtkraftradern,

b) Fahrer der unter a) genannten Fahrzeuge, die weder ihnen gehéren noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sind,

) Fahrgast,

d) FuBRgénger und

e) Radfahrer.

(4) Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Fiihren des Fahrzeugs berechtigt sein und
das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei VerstoR gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur fiir diejenige versicherte Person, die von diesem VerstoR8 ohne Verschulden oder leicht fahrldssig keine Kenntnis hatte. Bei
grobfahrldssiger Unkenntnis des VerstoRRes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob
fahrldssig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursachlich war.

(5) Wird das versicherte Fahrzeug verauRRert oder fallt es auf sonstige Weise weg, erlischt der Vertrag. Dem Versicherer gebiihrt nur der auf die Zeit
des Versicherungsschutzes entfallende anteilige Beitrag. Wird innerhalb 1 Monats nach Beendigung des Vertrags wegen Wagniswegfalls ein
Ersatzfahrzeug mit identischem Vertragsinhalt bei der VHV versichert, besteht der vereinbarte Versicherungsschutz ununterbrochen fort.

(6) Wird das versicherte Fahrzeug voribergehend aus dem Verkehr gezogen (AuRRerbetriebsetzung im Sinne des Straenverkehrsrechts), wird fiir
diese Zeit kein Versicherungsschutz gewahrt. Der Versicherungsschutz wird auch unterbrochen, wenn die Zulassungsbehdrde dem Versicherer
gemal § 25 Abs. 1 FZV die AuRerbetriebsetzung mitteilt, es sei denn, der Versicherungsnehmer verlangt die uneingeschrénkte Fortfiihrung des
Versicherungsschutzes.

(7) Wird das Fahrzeug zum Verkehr wieder angemeldet (Ende der AuBerbetriebsetzung im Sinne des StraBenverkehrsrechts), lebt der Versiche-
rungsschutz uneingeschrankt wieder auf. Das Ende der AuRRerbetriebsetzung ist dem Versicherer unverziiglich anzuzeigen.

(8)  Wird nach Unterbrechung des Versicherungsschutzes das Ende der AuRerbetriebsetzung dem Versicherer nicht innerhalb eines Jahres seit der
behdrdlichen Abmeldung angezeigt und hat sich der Versicherer innerhalb dieser Frist dem Versicherungsnehmer oder einem anderen Versiche-
rer gegeniiber nicht auf das Forthestehen des Vertrags berufen, endet der Vertrag mit Ablauf dieser Frist, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.
Das gleiche gilt, wenn das Fahrzeug nicht innerhalb eines Jahres seit der AuRerbetriebsetzung wieder zum Verkehr angemeldet wird.

(9) Fir Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird Versicherungsschutz wéahrend des — in der zur behérdlichen Zulassung
notwendigen Versicherungsbestatigung und auf dem amtlichen Kennzeichen — dokumentierten Zeitraumes (Saison) gewahrt.

(10) Besteht der Versicherungsvertrag fiir einen Pkw, ein Kraftrad oder ein Campingfahrzeug (Wohnmobil), erstreckt sich der Versicherungsschutz
auch wahrend der AuRRerbetriebsetzung und des beitragsfreien Zeitraumes bei Saisonkennzeichen (H.1.4 und H.2 der Allgemeinen Bedingun-
gen flr die Kraftfahrtversicherung) auf die Eigenschaft des Versicherungsnehmers und des mitversicherten Lebenspartners als Mieter eines
Selbstfahrer-Vermietfahrzeugs im Ausland fiir eine voriibergehende Auslandsurlaubsreise, héchstens aber fiir die Dauer eines Monates ab dem
Zeitpunkt der Anmietung. Ausland im Sinne dieser Bestimmung ist der drtliche Geltungsbereich nach § 6 ARB mit Ausnahme der Bundesrepub-
lik Deutschland.

HINWEISE UND INFORMATIONEN
Beitrag

Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Héhe zu ent-
richten hat.

Félligkeit/ Verzug

Der erste Beitrag wird unverziglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins féllig. Folgebeitrdge werden zum jeweils
vereinbarten Zeitpunkt fallig.

Der Versicherungsnehmer gerat in Verzug, wenn er es zu vertreten hat, dass der Beitrag nicht unverziiglich nach Félligkeit gezahlt wird bzw. dem Ver-
sicherungsunternehmen bei vereinbartem Lastschriftverfahren eine Abbuchung erméglicht wird. Bei einem Verzug ist das Versicherungsunternehmen
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Leistungsfreiheit bei Verzug mit erstem Beitrag

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig, sondern zu einem spéteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde.

Riicktrittsrecht bei Verzug mit dem ersten Beitrag

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag schuldhalft nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, solange der Beitrag
nicht gezahlt ist.
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Leistungsfreiheit bei Verzug mit Folgebeitrag

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss.

Die riickstandigen Betrdge des Beitrags, Zinsen und Kosten missen im Einzelnen beziffert sein.

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherer mit der Zahlungsaufforderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Ist der Versicherungsnehmer nach
Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn er mit der
Zahlungsaufforderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Die Wirkungen der Kiindigung fallen weg, wenn der Versicherungsnehmer die Zahlung innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Kiindi-
gung nachholt. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz fiir jeden zwischenzeitlich eingetretenen Versicherungsfall.

Verzug beim SEPA-Lastschriftmandat

Ist vereinbart, dass das Versicherungsunternehmen die jeweils félligen Beitrdge im Lastschriftverfahren einziehen soll und kann ein Beitrag aus Griin-
den, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht fristgerecht eingezogen werden, gerét der Versicherungsnehmer in Verzug. Das Gleiche gilt,
wenn einer berechtigten Einziehung von dem Kontoinhaber widersprochen wird.

Konnte der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Mehrzahl von Vertragen
Bestehen mehrere Versicherungsvertrage, so ist jeder Vertrag im Hinblick auf Verzugsfolgen gesondert zu betrachten.

Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers

Das Versicherungsunternehmen gewéhrt den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass der Antragsteller/Versicherungsnehmer alle fir die
Ubernahme des Versicherungsschutzes bedeutsamen Umsténde angezeigt hat und die im Versicherungsantrag gestellten Fragen schriftiich wahr-
heitsgeman und vollstandig beantwortet hat (vorvertragliche Anzeigepflicht). Soll eine andere Person versichert werden, so ist auch diese fiir die wahr-
heitsgemafe und vollstandige Anzeige risikoerheblicher Umsténde und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.

Treten Umsténde, die fiir die Ubernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben, nach Unterzeichnung des Antrages und vor Zugang des Ver-
sicherungsscheins ein oder &ndern sich die bei Antragstellung angegebenen Umsténde, sind der Versicherungsnehmer und/oder die zu versichernde
Person gleichfalls verpflichtet, dies dem Versicherungsunternehmen anzuzeigen. Unrichtige Angaben zu den Gefahrumsténden oder das arglistige
Verschweigen sonstiger Gefahrumsténde kénnen das Versicherungsunternehmen berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.
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| DATENSCHUTZHINWEISE BEI BEANTRAGUNG DES
VERSICHERUNGSVERTRAGES

Hiermit informieren wir Sie Uber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* und die
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft*
Augustaanlage 25

68165 Mannheim

Telefon: +49 621 4204-280

E-Mail-Adresse: nrv@nrv-rechtsschutz.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben
genannten Postanschrift oder unter:

datenschutz@nrv-rechtsschutz.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren mafigeblichen Gesetze. Dartiber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft* (Code of Conduct) verpflichtet, die
die oben genannten Gesetze fiir die Versicherungswirtschaft prézisieren. Diese kinnen Sie im Internet abrufen unter

https://nrv-rechtsschutz.de/hinweise/umgang-mit-kundendaten.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benétigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben fiir den Abschluss des Vertrages. Wir verarbeiten diese per-
sonenbezogenen Daten, um das von uns zu ibernehmende Risiko einschétzen und bestimmen zu kénnen. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir
diese Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden bendtigen wir etwa, um priifen zu kén-
nen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer Daten nicht méglich. Dariiber hinaus bendtigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fiir die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller bei einem Unternehmen der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft
Aktiengesellschaft* bestehenden Vertrage nutzen wir fiir eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-
passung, -erganzung oder fiir umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitungen personenbezogener Daten fiir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafiir besondere
Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSGVO ein oder ver-
arbeiten diese geman Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i.V.m. § 27
BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann inshbesondere erforderlich sein:

» zur Gewdhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

» zur Werbung flir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir andere Produkte der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft* und deren
Kooperationspartner sowie fiir Markt- und Meinungsumfragen,

» zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, inshesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten
konnen.

Dar(iber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur Erfiillung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuer-
rechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelun-
geni.V.m.Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie dartiber zuvor informieren.
Kategorien von Empfingern der personenbezogenen Daten

Riickversicherer:

Von uns Uibernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten Versicherungsunternehmen (Ruckversicherer). Dafir kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf.
Schadendaten an einen Riickversicherer zu iibermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild ber das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsvertrage von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchfiihrung des Vertra-
ges bendtigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch iibermittelt unser Unternehmen diese Daten an Ihren Vermittler, soweit der Vermittler diese Informationen
zu lhrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten bendtigt.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe
Datenverarbeitung durch Kooperationspartner:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe und unserer Kooperationspartner nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fir die in
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe oder
Kooperationspartner besteht, kénnen Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fiir den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungs-
bearbeitung, fiir In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe oder durch einen Kooperationspartner verarbeitet
werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Stand 10/2025 Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter
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Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfillung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vortibergehende Geschéftsheziehungen bestehen, kénnen Sie in der
jeweils aktuellen Version unserer Dienstleisterliste auf unserer Internetseite unter https://nrv-rechtsschutz.de/wp-content/uploads/2021/12/Dienstleisterliste-
Stand-01.12.2021.pdf entnehmen.

Weitere Empfénger:

Dariber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere Empfénger Ubermitteln, wie etwa an Behorden zur Erflillung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B.
Sozialversicherungstrager, Finanzbehdrden oder Strafverfolgungsbehdrden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir l6schen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezo-
gene Daten fir die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis
zu dreifig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungs-
pflichten ergeben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwéschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu
zehn Jahre.

Betroffenenrechte

Sie kénnen unter der o0.g. Adresse Auskunft tiber die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen
die Berichtigung oder die Ldschung lhrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrénkung der Verarbeitung |hrer Daten sowie ein Recht auf Heraus-
gabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, konnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus lhrer
besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o.g. Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehdrde zu wenden. Die fiir uns zustén-
dige Datenschutzaufsichtshehérde ist:

Der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Kénigstrasse 10 a
70173 Stuttgart

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der Besurance HIS GmbH zur Unterstitzung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur
Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung sowie bei der Bek&mpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafir ist ein Austausch bestimmter personenbezogener
Daten mit dem HIS erforderlich. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.besurance-his.de.

Datenaustausch mit lhrem friiheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. lhre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls iiberpriifen und bei Bedarf ergénzen zu kénnen, kann
im dafiir erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit den von lhnen im Antrag benannten friiheren Versicherern erfolgen. Erfahren wir im
Nachhinein, dass Sie bei einem Versicherer rechtsschutzversichert waren, den Sie im Antrag nicht benannt haben, kann ein Austausch von personenbezogenen Daten
auch mit diesem Versicherer erfolgen.

Bonitétsauskiinfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien (z. B. Biirgel, Infoscore, Creditreform, First Debit) Informationen zur
Beurteilung lhres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.

Dateniibermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auRerhalb des Européischen Wirtschaftsraums (EWR) dbermitteln, erfolgt die Ubermittlung nur, soweit dem Dritt-
land durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie iiber das Datenschutzniveau bei unseren
Dienstleistern in Drittlandern kénnen Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

* Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen der NURNBERGER Versicherungsgruppe, OstendstraRe 100, 90334 Niirn-
berg (www.nuernberger.de), im Sinne des § 7 Nr. 13 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).

Kooperationspartner der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft:
» VHV Allgemeine Versicherung AG, VHV-Platz 1, 30177 Hannover
» Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66, 68165 Mannheim

Zur Unternehmensgruppe der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft gehort:
» JURCALL GmbH, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim

Stand 10/2025 Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter

T


https://nrv-rechtsschutz.de/wp-content/uploads/2021/12/Dienstleister­liste-Stand-01.12.2021.pdf
http://www.besurance-his.de
https://www.nuernberger.de

Stichwortverzeichnis

A

AN . oo 4,24,25,28
ADSEEIIDIALZ . . .o 5,13, 42,56
A BIUNG e 50
ADZUG MU U Al . . .o 24,25, 52
ARKUMUIRIOr L ot 17,24, 25, 27
ALKONOL . . 8, 35, 36
AN NG Er e 18, 19, 22, 42, 48,57, 70
ANZEIgePiliCnt . o 5,6, 36,37, 75
N 012710 T=] o 18, 32, 46, 57
Artund Verwendung des FaNIZEUGS . ... ..ottt e e 40, 47
AUTKIBTUNGSPIICNE . o 36, 38
AUTSICRESDENOIE . .. . o 11, 66
AUSIANGSCRULZ. . . o e 7,44,50
AUSSCNIISSE . . v ottt e 69
AUBREIDEIIIEDSEIZUNG . . . . . oottt e e 41,42, 46,74
B

BaMIEE . .o 56, 57
BediNGUNGSANGEIUNG . . .ottt e 40, 49
BeendigUNG dES VEMTAGS . . . o oottt e ettt e e 43,66, 74
BEgINN 0B VTGS . v oottt ettt e 33,47
Bl SO o 29
BT AN o e 18,19
BEItragS B B NNUNG ..o 5, 13, 48, 56
BEItragS e NONUNG . . .o 12, 40, 48
BeItragSzahlUng . . ... o 34
BEKIIUNG . .o 52
BErE Nt g T F N Er . . . o 32,35
BerUfliche TaHGKeIt . . . . o 13
BOIU ST UD e . . .ttt 5, 13, 56, 57
B atUNGS ANIZEUGE . . . . o 46
BlItZSCNIAG . . . . oo 21
BIANG . 4,21,25,37
BIUGET . e 46
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) . .. ... oo 12, 49, 67
c

CamPINGIANIZEUG . . . oo 20, 25, 32, 43, 46, 47, 50, 55, 57, 74
D

DatensChUtZNINWEISE . .. ..o 58,59, 76
DIEDS AN . . . s 4,7,21, 25,28, 29, 30, 36
E

BIgENSCNaEN . . . oo 19,51
BIgeNtUMSUDEIGANG . . . .ot 24
BIgENtUMSIWONNUNG . . oot e e 13
Bl O AN ZEUGE . . . o 25,27, 28
ENKElN ENKEl . . 46
ENWENAUNG .. 21, 24, 25, 26, 28, 37, 51
EIKIaNKUNG o 29,31
71 L= (o 10
B BINSIUIUNG . . . oot 42,46
EXK LU SV 51,52
EXDOSION e 21
F

Fahrerlaubnis . ... o 8, 35, 43, 44, 46, 74
FaNrErSCNULZ . . . 7,13,17, 32, 33, 35, 36, 38,41, 44, 48
BNl S UNG . .. ot 5,13,56
Fahrzeug- Und ZUDENGIEIIE . . . ... e 17,21
Fanrzeugaiehstanl . ... .. 30
BN ZEUGNULZET . . o o e 5,13,56
FaNrzeugsChllSSel . ... 21,29,51
FaNIZEUGIEIE . ..o 20,51
FaNrZeUGUNEEISTEIIUNG . . . o 29,30
FaNrzeugVerSCHIOMUNG . . . . . oo ettt ettt e e e e e e e e e 41
FaNrZeUGVEIZOIUNG ... e 30
FaNIZEUGWECNSEl . . .. o 5, 34, 45, 57
FaNIZEUGZUDENGT . . .. 20

78



FalSCNDEIANKUNG . . . o 28

FOlgESCNAAEN « . .o 22,25, 28, 51
FURrersCheinSOndermegelUNg . . ..ot e e 44
G

GAP-DECKUNG . . . .ttt 27
GG o oot 13
Gefahrerhebliche UmStANdE . . ... e e 5,13
GeltUNGSDEIBICN . oo 8, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 32, 50, 71, 74
GBI S S ANUE . . .o ot 49
GUEBIVEIKENL . vttt 46
H

Hagl . . o 7,13, 21
HaUSH O . e 29
HINE BB BNE . . . oo 32
HOChSEENESChAGIGUNG . . . oo e 24,53
HYDRAfANrZEUGE . . . .o 17, 24, 25
|

IS SN oottt 18,19, 21, 27,29, 73
Internationale VerSiCREIUNGSKAITE . . ... ...ttt e e 19
K

KaSKOVEISICNEIUNG . . ..o 13, 17, 20, 23, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 41, 48, 49
KU I IS . oot 23,28, 52
KL . . o e 37,68,72,73
KIMawandel, SChULZ VOT . . . . ..o e e e e e e e 3
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. . .. ... ... 13,17, 18, 19, 20, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 72
KraftomnibUSSE . . ..o 46
Kraftrad . 32
51117 1oL 21, 25, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 57
KrankenbesUCK . . ..o oo 29
KranKeNrUCKIANSPOM . . . et 29
LN UL G117 10112 PP 46
KNI gUNG . e 6,12, 27, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 45
KUIZSCNIUSS . . o oot e e 22,51
L

Landwirtschaftliche ZUgmasChinen . . . ... 46
LAUTZEIt ABS VBIIAGS .« . o ottt et e e e 35, 48, 66
AW . 21
LEaSINg AN ZEUGE . . o 57
LKt T . . . 21, 25, 32, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 57
LeiStUNGSTTEINGIL . . . .o 36, 38, 39, 74, 75
LEIStUNGSKUIZUNG . vttt e e 36, 38
LBISIUNGSUMIANG .« o oo e 48,70
LeiStuNgS-UpAate-Garanti® . . . . . ..ottt ettt e et e e e e e 17,52
L I gBN o 46
LRV Lot 22,46
M

MahnbesCheid. . . ... 37
YT AT C5 (=T T 24
MeinUNGSVErSCRIEAENNEIIEN . . . . e e e 49
LSS o< 23, 28, 30, 46, 57
MINerANIgE KINGEr . . . . 29,74
MItVEISICNEIE PEISON . . o oo oottt 26,72
Motorsportveranstaltungen oder -aktivItaten . . . ... ... .o 19, 26, 31, 33, 36, 51
N

N U IS & v v e ettt et e e 22,23,24
(0]

ODlEGENNEIEEN . e 73
MU AN .o o 67
P

PN . . 7,18, 28, 29, 30
PartnerwerkStatt . .. ..o 4,27
PEISONENSCNATEN . . . oottt et e e 19, 32

79



P BB ZUNG .« . o e 35, 36, 38, 39, 40

PRW . 13,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 74
{00172 4,36, 37
PrOZESS . o 44,62, 68, 70, 72
Q

QUADS . . oo 20, 21, 23, 24, 25, 32, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 57
R

RAbAtISCNULZ . . . . oo 45
R AUSCN . . . oot 45
REGIONAIKIASSEN . . o o 13
RegulierungsVolImaCht . . . ... 18
RIS AN . . 26
REISEADIIUC oo 31
REISEIUCKIUISBIVICE . . oot 29
RENNEN 7,19, 26, 31, 35, 36, 51
T T {1 4,22,23,24,27,30,37,52,53
RUCKNOIUNG . . . e e e e 29
RUCKSIUIUNG . o 44, 45, 54, 55
RUCKITANSPOM . oottt et e e e 29
RUNBVEISICNEIUNG . . . . oottt e e e e 41, 42, 45
S

SaChVISIANIgENKOS N . . . . oo 24
SaChVerStANIgENVEI NN . . o 26, 49
SAISONKENNZEICNEN . . .ttt 34,41, 42, 44, 46, 74
SCNAAENANZEIGE . . . .ot 24,26
SchadenfreineitSKIaS SN . . . . oo 42,54, 55
SchadenfrelneItSTabALt . . .. ...t 13, 42, 45, 46, 48, 54
Schadenminderungspilicht . . ... 37,38
SCNAdENSEIVICE PLUS .. 4
SCNl R UNG S AN . . o 49,62, 70
SCNMIZENS I . . . ot 32
SCNULZBES . 7,13, 17, 27, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 48, 56
SCNWRIGEP ORI . . . o 38
RS 11T (=T 46
SelbStheteiligUNG . . . . e 4,19, 22,25, 27,51, 62, 71
SelbstfahrervermietfaNrzeUGE . . . . .. oo 20
SONAET NS UIUNG . . ottt 42,43
SHAFVEITOIGUNG . . .o 31
StrafverfolguNGSMaRNaNMEN . . . . 71
SHUI oo 7,21,22
T

TN N EIUNG .ot 47
TN MEIKMAIE . . . . o 13
- (=1 2 23,46, 57
TECNNISCNE AUTSICNE . . . . o 18, 39
TeilkaskoVErSICNEIUNG . . .o 20, 21, 25, 41, 44, 47, 56, 57
LTS 513 P 22,24,51
L0 1 = =T 4
00 & 29, 30, 56
TOtAlSCNAdEN ...t 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 52, 53, 60
TR vttt 20, 21, 23, 24, 25, 32, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 57
T PKIAS SN . . . 13
U

UDEISCAWEMIMUNG . . . e ettt et et et et e e e e e e e e e e e e e 21
Unbefugter GEDIAUCH . . . .o 21
UNfallVErSICNEIUNG . . .o e e 9
UNEEISCNIagUNG . . o ot e e 21,51
Vv

VBTAUBEIUNG « . o ot e ettt e et e e e e e 21, 39, 40, 41, 46, 62
VErdIENSIAUSTAll . . ..ot 32,38
VrSICEIUNGSOMOUASMANN . . . Lo 12, 49, 67
VB NTUNG e 33,72
VBTKAUT . .. 12, 62, 64, 67
VEIKENIS-RECNISSCNULZ . . . .ttt 62,73
VBIMOGENSSCNAEN . . .o 7,18,19, 20
VBISCNTOtUNG .« . ettt e e e e e 30
VBISICNIEIWECNS . . . oo 5,13, 43, 45, 46, 70

80



VrSICNBIUNGS S At GUNG . . oot 33,40,42,72,74

VTSI CNEIUNGSIBUET . . o ottt e et e e e e 9
VBITAGSUAURT . . o ettt ettt et e et e e e 39,41, 63,72
VBTG IAUIZEIL . . .. oo 8,14,27,70
VEIWENAUNGSZWECK . . . oottt e e et e e e e e 34,35
VBIZOMUNG . . . oo e 30
VOIKaskOVEISICNEIUNG . . ..o 13, 20, 22, 25, 27, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 55
Vorlaufiger VersiCherUNGSSCNULZ . . . ... e e e e e e e e e e 33
LY 5T |/ 6, 19, 26, 31, 32
VO TSI BIUNG . ettt e 13,70
w

WagnisWegTall . . e 39,41, 46,74
WECNSEIKENNZEICNEN . . . . e 35
WETKSTAIDINAUNG . .\ oot e 4,27
VBT BT ENE . L 46
WEIMINGBIUNG . . . . o oottt e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e 25,52
I EITUT S O BN . . oo 10, 65
B S PIUCN .o 37,50, 59
WIBABIANMEIAUNG . . . o e e et e e e e e e 42
WU INAEN . ..o 24
WiederbeSChaffUNGSWEIt . . .. 22,23, 24, 26, 30
0NN g ENMUM . o 5,13, 56
WONNMO DIl . . 57,74
L0417 V0T 27,50
z

ZahIUNGSPEIIOUE . . . . oottt et e e e e e e 9,13, 34, 35, 41, 56
ZUGMASCNIN BN Lttt 46
ZUIASSUNGS AN N . o 42
ZUSEANAIGES GICNE . o .t 73
ZWANGSVEISIRIGEIUNG v v v et ettt et ettt e e e et e e e e e e 40, 41

81



Versicherer

VHV Aligemeine Versicherung AG
VHV-Platz 1

30177 Hannover

vhv.de



https://vhv.de

	Verbraucherinformation für die ­Kraftfahrtversicherung 
	Ihr Schutz vor den Folgen des Klimawandels 
	VHV Schadenservice 
	Merkblatt zur Anzeigepflichtverletzung 
	Kfz-Versicherung ­Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
	Allgemeine Vertragsinformation Kraftfahrtversicherung 
	Ergänzende Hinweise zur Beitrags­berechnung 
	Allgemeine Bedingungen für die ­Kraftfahrtversicherung (AKB 2015) 
	Datenschutzhinweise 
	1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
	2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
	3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse 
	4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
	Rückversicherer 
	Vermittler 
	Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 
	Externe Dienstleister 
	Weitere Empfänger 

	5. Dauer der Datenspeicherung 
	6. Betroffenenrechte 
	Widerspruchsrechte 
	Beschwerderecht 

	7. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
	Einmeldung 
	Anfragen 

	8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
	9. Bonitätsauskünfte 
	10. Datenübermittlung in ein Drittland 
	11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen 


	Verbraucherinformation für die Rechtsschutz­versicherung 
	Verkehrs-Rechtsschutz Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
	Allgemeine Vertragsinformation Rechtsschutzversicherung 
	Besondere Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (NRV 2011 PLUS) 
	Datenschutzhinweise bei Beantragung des Versicherungsvertrages 
	Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
	Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
	Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
	Rückversicherer: 
	Vermittler: 
	Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe, 
Datenverarbeitung durch Kooperationspartner: 
	Externe Dienstleister: 
	Weitere Empfänger: 

	Dauer der Datenspeicherung 
	Betroffenenrechte 
	Widerspruchsrecht 
	Beschwerderecht 
	Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
	Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
	Bonitätsauskünfte 
	Datenübermittlung in ein Drittland 
	* Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft 


	Stichwortverzeichnis

